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Hintergrund 

Bei der Betrachtung von Sprachmittlungsan-

geboten in Deutschland werden sehr unter-

schiedliche Umsetzungen, uneinheitliche Her-

angehensweisen, Strukturen, Vermittlungspro-

zesse, Qualifikationsmodelle und -niveaus 

deutlich.
1
 Nicht in allen Regionen existieren 

breit zugängliche Angebote. Es gibt komplizier-

te – in vielen Bereichen auch keine – gesetzli-

chen Regelungen zur Finanzierung und häufig 

eine geringe gesellschaftliche Anerkennung 

der Tätigkeit. Aufgrund der Vielfalt der Finan-

zierungsmodelle  und da es bundesweit keine 

formalen Richtlinien oder Standards für die 

Gestaltung von Sprachmittlungsangeboten  

gibt, definieren Sprachmittlungspools ihre 

Strukturen und Qualifizierungswege selbst.
2
 

Sie unterscheiden sich daher von Region zu 

Region oder in Städten, in denen es mehrere 

Angebote gibt, sogar innerhalb desselben Or-

tes.     

In Deutschland existieren vereinzelt bereits 

seit mehreren Jahrzehnten Angebote im Be-

reich der Sprachmittlung. Vielerorts wurden 

diese jedoch erst in den Jahren 2015 und 2016 

etabliert, da aufgrund von Fluchtbewegungen 

die Asylantragszahlen in Deutschland erheb-

lich anstiegen und schlagartig ein verstärkter 

Bedarf der Verständigung mit Personen ohne 

oder mit geringen Deutschkenntnissen deutlich 

wurde. Um den plötzlich angestiegenen Kom-

munikationsbedarf  bewältigen zu können, war 

der spontane Aufbau regionaler – meist eh-

                                                   

1
 Unter dem Begriff Sprachmittlung wird ein Dienstleis-

tungsangebot des Dolmetschens zur Verbesserung der 

sprachlichen Verständigung zwischen Mitarbeitenden von 

Einrichtungen aus den Bereichen Soziales, Bildung, Ver-

waltung und Gesundheit und ihren Kund*innen, Pati-

ent*innen, Ratsuchenden sowie deren Angehörigen ver-

standen. 

2
 Unter dem Begriff Sprachmittlungspool werden verschie-

dene Akteure verstanden, die regional Sprachmittlungsan-

gebote koordinieren. Diese sind zum Teil Vermittlungsstel-

len für Sprachmittlung, zum Teil auch andere Organisati-

onsstrukturen Sprachmittelnder in verschiedenen Formen. 

Da nicht alle Sprachmittlungsstrukturen eine Vermittlungs-

stelle nutzen, aber für alle die Bezeichnung „Sprachmitt-

lungspool“ zutreffend ist, wird in dem Leitfaden meist der 

übergeordnete Begriff genutzt. 

renamtlicher – Sprachmittlungspools unum-

gänglich. Dabei wurden mehrsprachige Perso-

nen zum Teil ohne festgelegte Auswahlkrite-

rien und Schulungen unter der Devise 

„Sprachkompetenz = Dolmetschkompetenz“ 

(vgl. Pöllabauer 2021) als Sprachmittelnde 

eingesetzt.
3
 Auch wenn dies für den akuten 

Bedarf in der damaligen Zeit zweckdienlich 

gewesen sein mag, arbeiten viele Sprachmitt-

lungspools noch immer in diesen oder ähnli-

chen Strukturen, die als „Ad-Hoc“-Lösungen 

während der akuten Versorgungsnotwendig-

keit geflüchteter Menschen entstanden sind. 

Eine Professionalisierung der Angebote – 

wenn auch schrittweise – ist jedoch essentiell, 

um heute und zukünftig der multilingualen so-

zialen Realität im Einwanderungsland 

Deutschland auch nachhaltig begegnen zu 

können.  

Der Bedarf an Professionalisierung eines je-

den Sprachmittlungsangebotes ist jedoch diffe-

renziert zu betrachten und zu analysieren. Je-

de Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte 

ist gleichzeitig auch Produkt ihrer Rahmenbe-

dingungen. Daher ist die Ermittlung und Nen-

nung des Professionalisierungsbedarfs und 

der -möglichkeiten vielfältig, nicht für alle 

Sprachmittlungspools gleich und u. a. von un-

terschiedlichen regionalen, institutionellen, und 

finanziellen Bedingungen abhängig. Zudem ist 

möglicherweise vielen Angeboten bisher nicht 

oder nur teilweise bewusst, dass sie überhaupt 

einen Professionalisierungsbedarf haben und 

wenn ja welchen. Dafür können beispielsweise 

mangelnde finanzielle Ressourcen oder feh-

lende Informationen, Fachkenntnis, Ideen, 

Netzwerke und Ansprechpartner*innen aus-

schlaggebend sein. Insbesondere im ländli-

chen Raum kommen dabei häufig infrastruktu-

relle Herausforderungen hinzu.  

Um Möglichkeiten aufzuzeigen und Impulse zu 

geben, wie Sprachmittlungsangebote konkret 

                                                   

3
 Mit dem Ziel der sprachlichen Abbildung aller sozialen 

Geschlechter und Geschlechtsidentitäten werden in dem 

Leitfaden für einen einfachen Lesefluss und Barrierefrei-

heit genderneutrale Personenbezeichnungen verwendet. 

Ist dies nicht möglich, wird das Gendersternchen (*) ge-

nutzt. Für Institutionen wird das generische Maskulinum 

(z.B. Auftraggeber) verwendet.  
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weiterentwickelt und professionalisiert werden 

können, werden in diesem Leitfaden Hand-

lungsempfehlungen dargestellt. Die Grundlage 

dafür bilden das praxiserprobte Konzept der 

Sprach- und Kommunikationsmittlung (SPuK) 

Osnabrück und die im Rahmen des AMIF-

Projekts SPuK Bund 4 gesammelten – und an 

unterschiedlichen Beratungs- und Projekt-

standorten erprobten – Erfahrungen. Der Leit-

faden richtet sich dabei an Mitarbeitende und 

Koordinator*innen von Sprachmittlungspools 

und deren Vermittlungsstellen. Außerdem 

kann der Leitfaden ebenso als Grundlage für 

den Aufbau eines neuen Sprachmittlungsan-

gebots genutzt werden und richtet sich dem-

entsprechend auch an alle interessierten Trä-

ger und Personen, die im Zusammenhang mit 

der Thematik arbeiten.  

 

Sprach- und Kommunikations-

mittlung (SPuK) und das AMIF-

Projekt SPuK Bund 4 

Der Caritasverband für die Diözese Osnabrück 

(DiCV OS) ist bereits seit dem Jahr 2003 zum 

Thema Sprach- und Kommunikationsmittlung 

(SPuK) tätig und erarbeitete dazu ein Rah-

menkonzept, das vom DiCV Osnabrück stetig 

weiterentwickelt und an aktuelle Bedarfe an-

gepasst wird.
4
 Die Vermittlungsstelle SPuK 

Osnabrück vermittelt Sprachmittelnde für Ter-

mine bei Auftraggebern aus den Bereichen 

Soziales, Verwaltung, Bildung und Gesundheit. 

Die Sprachmittlung ist dabei eine kostenpflich-

tige Dienstleistung, die von den Auftraggebern 

gezahlt und von freiberuflichen und durch 

SPuK Osnabrück qualifizierten Honorarkräften 

durchgeführt wird. Durch das Erheben einer 

Vermittlungsgebühr bei jedem Einsatz trägt 

sich der Sprachmittlungspool seit zehn Jahren 

selbst. Die Sprachmittelnden dolmetschen 

nach einer klaren Rollendefinition, die unter 

anderem Allparteilichkeit, Schweigepflicht, 

Vollständigkeit, Transparenz und die Vermei-

dung kulturalisierender Vermutungen und Zu-

                                                   

4
 Mehr Informationen zu SPuK und dem AMIF-Projekt 

SPuK Bund 4 unter: www.spuk.info  

schreibungen beinhaltet.
5
 Das SPuK-Konzept 

ist praxiserprobt, wirtschaftlich, wissenschaft-

lich evaluiert und wurde im Laufe der Jahre 

bereits auf weitere Standorte übertragen. 

Ein übergeordnetes Ziel von SPuK Osnabrück 

ist es, weitere Sprachmittlungspools und deren 

Vermittlungsstellen durch den praxiserprobten 

Ansatz und jahrelang gesammelte Expertise 

bei der Professionalisierung und Verstetigung 

zu unterstützen und so dazu beizutragen, dass 

durch qualitätsorientierte Sprachmittlung Zu-

gangshürden für Menschen mit geringen 

Deutschkenntnissen abgebaut, Chancen-

gleichheit befördert und Diskriminierungen 

vermieden werden. In diesem Zusammenhang  

erfolgt auch die Durchführung des AMIF-

Projektes SPuK Bund 4 mit drei weiteren Pro-

jektpartnern, die ebenfalls Sprachmittlungs-

Vermittlungsstellen betreiben und sich im Pro-

fessionalisierungsprozess befinden. Das Struk-

turprojekt wird vom Niedersächsischen Minis-

terium für Soziales, Gesundheit und Gleich-

stellung gefördert und durch den AMIF (Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfond der EU) kofi-

nanziert.
6
  

Das Projekt ist dabei auf zwei Aufgabengebie-

te ausgerichtet: Zum einen zielt es darauf ab, 

Sprachmittlungs-Vermittlungsstellen in Nieder-

sachsen und bundesweit, vor allem im ländli-

chen Raum, zu stärken und zu ihrer Versteti-

gung beizutragen. Zum anderen unterstützt 

das Projekt die diversitätsorientierte Öffnung 

von Einrichtungen und Institutionen durch die 

Verbreitung und Förderung von Sprachmittlung 

in verschiedener Weise. 

Für die Umsetzung des ersten Aufgabenbe-

reichs wurde Ende des Jahres 2020 eine Onli-

ne-Befragung vom DiCV Osnabrück durchge-

führt, die an Ansprechpersonen von Sprach-

                                                   

5
 Mehr zum SPuK Rollenleitbild unter: 

https://www.spuk.info/rolle-und-aufgabe-sprach-und-

kommunikationsmittlerinnen/ 

6
 Das AMIF-Projekt SPuK Bund 4 wird von August 2020 

bis September 2022 durchgeführt. Projektpartner sind der 

Caritasverband Nordhessen-Kassel, der Caritasverband 

für Bremen-Nord, Bremerhaven und die Landkreise 

Cuxhaven und Osterholz mit dem Projektstandort 

Cuxhaven sowie die Diakonie im Braunschweiger Land mit 

dem Projektstandort Helmstedt. 

http://www.spuk.info/
https://www.spuk.info/rolle-und-aufgabe-sprach-und-kommunikationsmittlerinnen/
https://www.spuk.info/rolle-und-aufgabe-sprach-und-kommunikationsmittlerinnen/
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mittlungspools und Koordinierungsstellen für 

Migration und Teilhabe (KoMut-Stellen) im 

Bundesland Niedersachsen verschickt wurde. 

Ziel war es, einen Überblick über aktuelle 

Sprachmittlungsstrukturen in den einzelnen 

niedersächsischen Städten und Landkreisen 

zu erlangen sowie Herausforderungen und 

Professionalisierungsbedarfe für Sprachmitt-

lungspools und deren Vermittlungsstellen vor 

allem in ländlichen Regionen auf dem Weg hin 

zu einer dauerhaften Etablierung zu ermitteln.
7
 

Mit Hilfe der Ergebnisse konnten gezielte (In-

formations-)Veranstaltungen und -materialien 

für Sprachmittlungspools in Niedersachsen 

erarbeitet und durchgeführt werden. Die Ange-

bote des Projekts zielten darauf ab, regional 

und individuell Entwicklungen zu unterstützen, 

Impulse zu geben und nächste Schritte der 

Professionalisierung von Sprachmittlungsstruk-

turen zu begleiten.  

Die Projektstandorte Kassel, Cuxhaven und 

Helmstedt wurden vom DiCV Osnabrück in-

tensiv dabei begleitet ihre Vermittlungsstellen 

– je nach aktueller Situation – auf- und auszu-

bauen sowie zu professionalisieren. Ebenso 

wurde eine bundesweite Strukturberatung für 

fünf Sprachmittlungspools angeboten, die auf 

die Professionalisierung der jeweiligen Ange-

bote abzielte. Bei den Projekt- und Beratungs-

partner konnten unterschiedliche und auf die 

lokalen Bedingungen abgestimmte Hand-

lungsansätze zur Professionalisierung erprobt 

werden.  

Basierend auf dem SPuK-Konzept, den prak-

tisch erprobten Handlungsansätzen und erar-

beiteten Beratungs- und Informationsangebo-

ten des SPuK Bund 4 Projektes und der jahre-

langen praktischen Expertise aus der SPuK-

Vermittlungsstelle Osnabrück wurde schließ-

lich dieser Leitfaden zur Professionalisierung 

von Sprachmittlungs-Vermittlungsstellen im 

ländlichen Raum erarbeitet.   

                                                   

7
 Mehr Informationen zum Ergebnisbericht der Online-

Befragung unter: https://www.spuk.info/angebote-zur-

professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-

niedersachsen/  

 

Verständnis von  

Professionalisierung 

Der vorliegende Leitfaden behandelt die Pro-

fessionalisierung von Sprachmittlungspools 

und deren Vermittlungsstellen und formuliert 

Handlungsempfehlungen für diese Prozesse. 

Um die Inhalte des Leitfadens einordnen zu 

können, ist es zunächst wesentlich, das hier 

verwendete Verständnis des Begriffes der 

„Professionalisierung“ im Bereich der Sprach-

mittlung zu erläutern.  

In Deutschland existieren zwei grobe Tenden-

zen der Professionalisierung von Sprachmitt-

lungsangeboten: Auf der einen Seite die Ent-

wicklung eines eigenen standardisierten Be-

rufsbildes, welche eine bis zu eineinhalb-

jährige Vollzeitqualifizierung als Grundlage für 

die berufliche Tätigkeit erfordert. Dem gegen-

über steht der Entwurf Sprachmittlung als qua-

lifizierte nebenberufliche Tätigkeit auszuüben, 

bei der Sprachmittelnde zeitweise praxisbe-

gleitend für ihre Tätigkeit fortgebildet werden. 

Letzteres Modell wird auch durch SPuK vertre-

ten. Die Begründung dafür ist naheliegend: 

Nicht für alle Sprachen besteht eine konstante 

Nachfrage und die Bedarfe nach einzelnen 

Sprachen sind in den seltensten Fällen vorher-

sehbar. Dies gilt insbesondere für den ländli-

chen Raum, in dem für bestimmte Sprachen 

nur sporadisch Sprachmittelnde benötigt und 

angefragt werden. Eine Vollzeitqualifizierung 

und -ausübung der Sprachmittlungstätigkeit ist 

dann für diese Personen unmöglich (vgl. Mey-

er 2021). Professionalisierung im Sinne von 

SPuK geht aber noch weit über die Qualifizie-

rungsform der Sprachmittelnden hinaus: Ins-

besondere die Weiterentwicklung der Vermitt-

lungsstellen und ihrer Aufgaben ist für ein pro-

fessionelles Sprachmittlungsangebot aus 

SPuK-Sicht unabdingbar. Dazu gehören unter 

anderem die effiziente Vermittlung und Ab-

rechnung von Einsatzanfragen, die Unabhän-

gigkeit von Drittmitteln und die Verstetigung 

des Angebots, festgelegte Auswahlverfahren 

und ein Fortbildungsangebot für Sprachmit-

telnde, die fortlaufende Gewinnung von Auf-

traggebern, die lokale Bedarfsermittlung, die 

Qualitätssicherung usw. Da es in Deutschland 

bisher keine offiziellen Standards, Regelungen 

https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
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oder verlässliche Finanzierungswege für den 

Aufbau und die Umsetzung von Sprachmitt-

lungsangeboten gibt, ist es für Sprachmitt-

lungspools umso wichtiger, sich mit all diesen 

Aspekten auseinanderzusetzen und ihre An-

gebote – angepasst an ihre lokalen Bedingun-

gen – so qualitativ und effizient wie möglich zu 

gestalten. SPuK möchte Sprachmittlungspools 

durch diesen Leitfaden dabei unterstützen.  

Funktionsweise des Leitfadens 

Der vorliegende Leitfaden versteht sich als 

eine Handlungsempfehlung mit praxiserprob-

ten Vorschlägen zur Professionalisierung und 

Stärkung von Sprachmittlungspools und deren 

Vermittlungsstellen. Dafür werden unterschied-

liche Handlungsfelder ausgeführt, in denen  

aus unserer Erfahrung Bedarfe der Professio-

nalisierung und Weiterentwicklung bei 

Sprachmittlungsangeboten festzustellen sind. 

Die Inhalte sind an das erfolgreiche und pra-

xisnahe SPuK OS-Konzept angelehnt und be-

ruhen sowohl auf den Erfahrungswerten der 

SPuK-Vermittlungsstelle Osnabrück als auch 

der Projekt- und Beratungspartner des AMIF-

Projektes SPuK Bund 4. Alle Inhalte sind dem-

entsprechend unter unterschiedlichen lokalen 

Bedingungen – sowohl in ländlichen als auch 

städtischen Regionen – in der Praxis erprobt 

worden. Die Erläuterungen der einzelnen 

Handlungsfelder werden durch eine Auswahl 

an Leitfragen, Stolpersteinen, Checklisten, 

Praxisbeispielen und Hinweisen ergänzt. Um 

eine schnellere Orientierung bei der Durchsicht 

der verschiedenen Handlungsempfehlungen 

geben zu können, werden einige Symbole als 

Lesehilfen genutzt. Diese sind im Einzelnen:  

 

Checkliste              Leitfragen  

  

Beispiel                  Stolpersteine 

 

Hinweis  

 

Um zu ermitteln, ob für die dargestellten Hand-

lungsfelder im jeweiligen Sprachmittlungspool 

ein Professionalisierungsbedarf besteht, emp-

fiehlt SPuK handlungsfeldübergreifend folgen-

des Vorgehen: Zunächst ist es notwendig, eine 

detaillierte Analyse des „Ist“-Zustandes bezo-

gen auf das jeweilige Handlungsfeld durchzu-

führen, um Handlungsbedarfe und die Not-

wendigkeit einer Professionalisierung zu er-

kennen. Anschließend sollte ein Aktionsplan 

entwickelt werden, der, angepasst an die örtli-

chen Rahmenbedingungen und die inhaltliche 

Ausführung der Handlungsfelder in diesem 

Leitfaden, geplant und im Anschluss durchge-

führt werden kann
8
. Um die Wirksamkeit der 

Professionalisierungsschritte eines Pools zu 

erkennen, ist es sinnvoll im Anschluss eine 

Evaluation bzw. Reflexion der Maßnahmen 

durchzuführen. Die einzelnen Schritte sind fol-

gend noch einmal aufgelistet:  

a. Detaillierte Analyse Ist-Zustand im  

jeweiligen Handlungsfeld  

b. Diagnose Handlungsbedarfe zur  

Professionalisierung  

c. Aktionsplan entwickeln 

d. Aktionsplan umsetzen 

e. Evaluation 

 Hinweis: Einzelne im Leitfaden be-

schriebene Handlungsempfehlungen 

lassen sich an unterschiedlichen 

Standorten ggf. besser oder schlechter umset-

zen. Sie können deshalb als Rahmen gesehen 

werden, der Sprachmittlungspools dazu ermu-

tigen soll, sich mit ihren selbst festgelegten 

Umsetzungsweisen und Definitionen ausei-

nanderzusetzen und für ihre lokalen Bedin-

gungen die bestmöglichen Lösungen zu fin-

den. Dies kann auf den ersten Blick – insbe-

sondere aufgrund der Menge der aufgeführten 

Handlungsfelder – wie ein unrealisierbares 

Großprojekt wirken. Wenn Sie in Ihrem 

Sprachmittlungspool jedoch mit überschauba-

ren Veränderungen in einzelnen Bereichen 

beginnen, kann dies schrittweise zu einer Pro-

fessionalisierung führen und dazu ermutigen, 

größere strukturelle Veränderungen anzuge-

hen.  

                                                   

8
 Ein Beispiel für einen Aktionsplan ist auf Seite 22 zu 

finden. 
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Handlungsfelder zur  

Professionalisierung von 

Sprachmittlungsstrukturen 

Um Sprachmittlungsangebote weiterzuentwi-

ckeln und zu professionalisieren, kann an un-

terschiedlichen Handlungsfeldern angesetzt 

werden. Diese werden In den folgenden Kapi-

teln dargestellt. Dabei soll ein Überblick über 

die SPuK-Perspektive auf Sprachmittlungs-

strukturen und jene Empfehlungen zur Weiter-

entwicklung gegeben werden, die bereits in 

der Praxis an diversen Projekt- und Bera-

tungsstandorten im ländlichen und städtischen 

Raum erprobt wurden.  

Sprachmittlung –  

Ehrenamt, Honorar-Tätigkeit oder 

Festanstellung?  

Der Großteil der Sprachmittlungsangebote 

Niedersachsens beruht auf dem Ehrenamts-

konzept.
9
 Dies bedeutet, dass Sprachmittelnde 

eingesetzt werden, die im Rahmen einer Frei-

willigentätigkeit für Menschen ohne oder mit 

geringen Deutschkenntnissen in unterschiedli-

chen Institutionen des Gesundheits-, Sozial-, 

oder Bildungswesens dolmetschen. Die Ent-

scheidung des Sprachmittlungspools, die Tä-

tigkeit auf ehrenamtlicher Basis ausüben zu 

lassen, bringt dabei unterschiedliche Schwie-

rigkeiten mit sich: Zum einen wird die an-

spruchsvolle Aufgabe des Dolmetschens z.B. 

in Behörden, Therapie oder Medizin, die ein 

großes Konzentrations- und Auffassungsver-

mögen erfordert, auf diese Weise häufig als 

rein karitative Tätigkeit dargestellt. Die Res-

sourcen mehrsprachiger Menschen werden 

dann zwar genutzt, aber im Rahmen eines Eh-

renamts schlecht oder gar nicht vergütet (vgl. 

Bahadir 2021). Aus SPuK-Sicht sollte es des-

halb ein Ziel von Sprachmittlungsangeboten 

sein, das öffentliche Ansehen der Sprachmitt-

lungstätigkeit durch die Professionalisierung 

und Anerkennung des Dolmetschens im Ge-

                                                   

9
 SPuK Online-Befragung „Sprachmittlung in Niedersach-

sen“ (2020): https://www.spuk.info/angebote-zur-

professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-

niedersachsen/ 

sundheits-, Sozial-, oder Bildungswesen zu 

stärken. Hier gilt es deutlich zu machen, dass 

Sprachmittlung für Menschen ohne oder mit 

geringen Deutschkenntnissen grundlegend für 

die gesellschaftliche Anerkennung und die Er-

möglichung der Wahrnehmung von Rechten 

und Teilhabe ist – und somit eine Aufgabe 

darstellt, die nicht als ehrenamtliche Tätigkeit 

umgesetzt werden sollte. Die Durchführung 

der Sprachmittlung als Ehrenamt setzt in die-

sem Zusammenhang gesellschaftspolitisch 

das falsche Signal. Zum anderen stellt sich bei 

der Umsetzung von Sprachmittlung als freiwil-

liger Tätigkeit häufig unklar, ob es überhaupt 

feste Auswahlkriterien (vgl. S. 17) und ein ver-

bindliches Rollenleitbild (vgl. S. 9) für Sprach-

mittelnde gibt und inwiefern eine Schulung und 

Begleitung z.B. durch Fortbildungen, Reflexi-

onsgespräche und Supervisionen stattfindet, 

um die Qualität der Sprachmittlung zu sichern. 

Nicht zuletzt kann das Ehrenamtskonzept auch 

die notwendige persönliche Abgrenzung für 

Sprachmittelnde erschweren, da die Grenze 

zwischen der reinen Sicherstellung der sprach-

lichen Kommunikation in einem Einsatz und 

darüber hinaus angefragter „Hilfe“ verschwim-

men kann. Folglich ist dann auch das für das 

Dolmetschen unabdingbare Prinzip der Allpar-

teilichkeit (oder Neutralität) beiden Gesprächs-

parteien gegenüber leichter gefährdet.  

Um die Professionalisierung von Sprachmitt-

lungsstrukturen voranzutreiben, ist es aus der 

SPuK-Perspektive deshalb wesentlich, die 

Sprachmittlungstätigkeit als vollwertige profes-

sionelle Dienstleistung anzuerkennen. Für eine 

Festanstellung Sprachmittelnder fehlt fast im-

mer eine verlässliche Basis an planbaren An-

fragen, die für einen wirtschaftlichen Betrieb 

notwendig wären. Dies bedeutet, dass Auf-

traggeber in der Regel nicht einschätzen und 

Vermittlungsstellen verbindlich zusagen kön-

nen, wie viele Stunden sie in einer bestimmten 

Sprache regelmäßig beauftragen werden. Dies 

gilt insbesondere für ländliche Regionen mit 

einer geringeren Zahl an Personen, die 

Sprachmittlung benötigen oder für seltener 

benötigte Sprachen. Bei einer Finanzierung 

einer Sprachmittlungsangebotes durch Ver-

mittlungsgebühren, welche die Auftraggeber 

für jeden Termin zahlen – wie sie nach dem 

https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
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SPuK-Modell umgesetzt wird (S. 31) – würde 

das finanzielle Risiko einer Festanstellung der 

Sprachmittelnden vollkommen bei der Vermitt-

lungsstelle bzw. dem Sprachmittlungspool lie-

gen, wobei die Refinanzierung der Stelle nicht 

sichergestellt werden kann.  

Eine Professionalisierung ist jedoch dadurch 

möglich, die Sprachmittelnden des Netzwerkes 

als selbstständige Honorarkräfte zu den jewei-

ligen Einsätzen zu beauftragen, wie es auch 

im Spuk-Konzept gehandhabt wird. Ein 

Sprachmittlungspool stellt dann ein Angebot 

dar, in dessen Rahmen die als selbständige 

Honorarkräfte tätigen Sprachmittelnden Auf-

träge vermittelt bekommen, regelmäßig an 

Fortbildungen teilnehmen und Unterstützungs-

angebote wie Supervisionen oder Reflexions-

gespräche in Anspruch nehmen können. Als 

selbstständige Honorarkraft tätig zu sein be-

deutet, dass den Sprachmittelnden für ihre 

Einsätze ein Honorar und in der Regel auch 

eine Fahrt- und/oder Aufwandsentschädigung 

gezahlt werden.  

Im Gegensatz zu einer ehrenamtlichen Tätig-

keit, bei der die Sprachmittelnden meist unab-

hängig von der Dauer des Einsatzes eine Eh-

renamtspauschale erhalten, wird bei einer Ho-

norartätigkeit abhängig von der Dauer des 

Einsatzes nach festen Sätzen gezahlt, die 

meist vom Sprachmittlungspool selbst festge-

legt werden. Bei SPuK erfolgt die Abrechnung 

zunächst pro Stunde. Dauert der Einsatz län-

ger als eine Stunde, wird im Halbstunden-Takt 

weiter berechnet. Dies hat den Vorteil, dass 

die Sprachmittelnden insbesondere bei länge-

ren Einsätzen eine angemessene Vergütung 

erhalten und ihre Tätigkeit und Zeit eine an-

gemessene Wertschätzung erfährt.  

Die Sprachmittelnden sind anschließend selbst 

dafür verantwortlich, sich um die Dokumentati-

on und evtl. Versteuerung ihrer Einkünfte, die 

evtl. Anmeldung eines Gewerbes (die meist 

aufgrund der durch die zeitlich begrenzte Ne-

bentätigkeit und der dadurch eher überschau-

bar erreichten Einkunftshöhe nicht erforderlich 

ist), die Information aller relevanten Stellen 

über die Höhe der Einkünfte und evtl. Höchst-

grenzen, etc. zu kümmern.
10

 Ein weiterer Vor-

teil der Umsetzung auf Honorarbasis besteht 

darin, dass Sprachmittelnde als selbstständige 

Honorarkräfte von einem höheren Steuerfrei-

betrag für diese Form der Einkünfte profitieren 

können als ehrenamtlich Tätige mit Blick auf 

die steuerliche Einordnung von Einkünften aus 

ehrenamtlicher Arbeit. Dies birgt insbesondere 

für Sprachmittlungspools mit höheren Auf-

tragszahlen den Vorteil, dass die Sprachmit-

telnden in ihrem Netzwerk häufiger Sprachmitt-

lungseinsätze annehmen werden. 

 

Umstellung vom Ehrenamt zur  

Honorartätigkeit 

Die Umsetzung der Sprachmittlung durch Ho-

norarkräfte stellt für viele Sprachmittlungspools 

eine Veränderung gegenüber bisher genutzten 

ehrenamtlichen Modellen dar. Vor einer Um-

stellung von einer ehrenamtlichen zu einer 

Honorartätigkeit ist es immer erforderlich diese 

juristisch und wirtschaftlich innerhalb des eige-

nen Trägers abklären zu lassen.  

Auf Basis der langjährigen Erfahrungen als 

Träger einer Vermittlungsstelle sowie aus der 

Beratung und Begleitung von Projektpartnern 

und anderen Trägern von Sprachmittlungs-

pools ist aus SPuK-Sicht die Umsetzung der 

Dienstleistung als freiberufliche Honorartätig-

keit angemessener für die Sprachmittlungsar-

beit als in Form des Ehrenamtes. Bei einer 

Umstellung auf das Honorar-Modell sind je-

doch einige Punkte im Hinblick auf das Ar-

beitsrecht und das Sozialversicherungsrecht 

zu beachten. Diese können in der Regel gut 

geklärt werden und in praktikabler Weise von 

den Trägern der Sprachmittlungspools umge-

setzt werden.  

Zum Arbeitsrecht  

Der Status der Sprachmittelnden und die Be-

ziehung des Trägers zu diesen muss nachvoll-

ziehbar geregelt werden. Im SPuK-Modell wird 

                                                   

10
 Auch im Rahmen eines Ehrenamtes / einer Freiwilligen-

tätigkeit sind Sprachmittelnde selbst für die Versteuerung 

der erhaltenen Ehrenamtspauschalen verantwortlich. Le-

diglich bei einer Festanstellung liegt die Verantwortung bei 

dem Sprachmittlungspool als Arbeitgeber. 
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mit allen Sprachmittelnden, die nach einem 

positiven Aufnahmegespräch (nicht „Bewer-

bungsgespräch“) in das regionale Sprachmitt-

lungs-Netzwerk aufgenommen werden, eine 

Vereinbarung (kein Vertrag, denn es ist eine 

freiberufliche Tätigkeit) über ihre Mitgliedschaft 

im SPuK-Netzwerk  abgeschlossen (siehe S. 

21). Die Netzwerkmitgliedschaft ist Vorausset-

zung dafür, dass Sprachmittelnde für Termine 

angefragt und ihnen Aufträge vermittelt wer-

den. In der Vereinbarung zwischen dem Trä-

ger des Sprachmittlungspools und den einzel-

nen Sprachmittelnden werden die wesentli-

chen Punkte der Zusammenarbeit geregelt. 

Durch die Zusammenarbeit zwischen der Ver-

mittlungsstelle und den Sprachmittelnden wird 

auf dieser Basis kein Dienstverhältnis begrün-

det. Hierzu hat sich SPuK im Rahmen der Um-

setzung des Konzeptes an verschiedenen Or-

ten ausführlich durch Jurist*innen und Wirt-

schaftsprüfer*innen beraten lassen.  

Als freiberuflich Tätige werden die Sprachmit-

telnden nicht in die Abläufe des Betriebs ein-

gebunden. Dies bedeutet z.B., dass sie frei 

über ihre Zeit verfügen und auch die Angaben 

zu zeitlichen Möglichkeiten, die eventuell als 

Orientierung in einer Datenbank oder Excel-

Tabelle hinterlegt sind, nur Anhaltspunkte sind. 

Sie müssen daher für jeden Termin neu ange-

fragt werden und können jeden Mal wieder 

über das Annehmen oder Ablehnen des Ter-

mins entscheiden. Durch den Träger des 

Sprachmittlungspools findet keine Beratung 

hinsichtlich steuerlicher, gewerblicher oder 

anderer Aspekte der Selbständigkeit und Frei-

beruflichkeit statt. Die Sprachmittelnden wer-

den ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 

Träger hierzu keine Fragen beantworten kann 

– stattdessen sollte auf geeignete Stellen zur 

individuellen Beratung verwiesen werden. Da-

zu gehören u.a. das Finanzamt, Beratungsstel-

len für Gründer*innen, Ansprechpersonen für 

freiberuflich Tätige beim Jobcenter oder der 

Agentur für Arbeit, Steuerberater*innen, Bera-

tungsstellen von Universitäten und Hochschu-

len für Studierende etc. Da die Höhe der frei-

beruflichen Einkünfte der Sprachmittelnden 

oftmals überschaubar sind,  sind dies in der 

Regel unkomplizierte Beratungsfälle, zu denen 

die genannten Stellen gut beraten können. Da 

auch bei der ehrenamtlichen Ausübung der 

Sprachmittlungstätigkeit die Verantwortung für 

die Versteuerung der Ehrenamtspauschale bei 

den Sprachmittelnden selbst liegt, ändert sich 

in dieser Hinsicht wenig. 

Zum Sozialversicherungsrecht  

Als Folge des Status der Sprachmittlung als 

freiberufliche Tätigkeit ergeben sich keine so-

zialversicherungsrechtlichen Auswirkungen für 

den Sprachmittlungspool. Durch den Träger 

der Vermittlungsstelle müssen keine Sozial-

versicherungsbeiträge abgeführt werden. Hier-

bei ist es wesentlich, dass eine Scheinselb-

ständigkeit der Sprachmittelnden durch die Art 

und Weise der Vermittlung und des Umgangs 

mit den Honorarkräften ausgeschlossen wer-

den muss. Dies kann durch einige Vorge-

hensweisen gesichert werden, die sich an den 

Merkmalen orientieren, welche für die Bewer-

tung als selbständige oder angestellte Tätigkeit 

zu betrachten sind (vgl. z.B. IHK Rhein-Neckar 

o. J.). Folgend wird erläutert, wie eine Schein-

selbständigkeit bei freiberuflichen Sprachmit-

telnden ausgeschlossen werden kann:  

Bei mehreren Netzwerkmitgliedern als Anbie-

ter einer Sprache darf es keine Bevorzugung 

durch die Vermittlungsstelle von bestimmten 

Sprachmittelnden geben, sondern es muss ein 

Zufallsprinzip zur Anwendung kommen. Die 

Mitgliedschaft im regionalen Sprachmittlungs-

pool soll für alle Sprachmittelnden die gleichen 

Zugangsmöglichkeiten zu Aufträgen ermögli-

chen. Das Zufallsprinzip sollte deshalb nur 

eingeschränkt werden, wenn durch die auf-

traggebende Einrichtung Aspekte vorgegeben 

werden (z.B. ausdrücklicher Wunsch nach ei-

ner weiblichen Sprachmittlerin für einen Ter-

min bei der Schwangerschaftsberatung) oder 

um kurze Fahrtwege und damit geringere 

Fahrtkosten zu erreichen. Ebenso dürfen die 

Sprachmittelnden selbst Einsatzfelder aus-

schließen. Dies können z.B. Termine sein, die 

manche Sprachmittelnde aus persönlichen 

Gründen nicht durchführen möchten. Eine 

„thematische“ Auswahl von Sprachmittelnden 

für einzelne Termine durch die Vermittlungs-

stelle nach Erfahrung oder Interesse, wie dies 

bei Mitarbeitenden oder auch Ehrenamtlichen 

üblich ist, darf ausdrücklich nicht stattfinden. 
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Die Sprachmittelnden sind frei in der Wahl der 

Aufträge in Bezug auf Zeit, Ort und Inhalt. Sie 

können jede Anfrage der Vermittlungsstelle 

individuell entscheiden und z.B. nach eigenen 

thematischen Interessen, praktikablen Fahrt-

wegen oder der Passung zu anderen privaten 

oder beruflichen Terminen Anfragen entweder 

annehmen oder ablehnen.  

Es gibt zudem keinen Anspruch der Sprach-

mittelnden auf eine feste Höhe des Einkom-

mens durch die Tätigkeit. Die Höhe der monat-

lichen Honorareinkünfte wird durch die variie-

renden Anfragen der externen Auftraggeber 

und die Bereitschaft der Sprachmittelnden, die 

angefragten Termine zu übernehmen, beein-

flusst und ist per se unregelmäßig und nicht 

planbar. Hiermit liegt auch die Frage, ob und 

wenn ja, wieviel mit der Tätigkeit verdient wer-

den kann, alleine bei den Sprachmittelnden 

(Unternehmer*innen-Risiko). Die Vermittlungs-

stelle hat zwar ein Interesse an einer Steige-

rung der Einsatzanzahl (zur Etablierung bzw. 

auch zur Refinanzierung), die Höhe der Ein-

künfte der einzelnen Honorarkräfte ist jedoch 

unerheblich für die Vermittlungsstelle. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass die 

Sprachmittelnden die Umsetzung eines Auf-

trages zusagen, jedoch keine bestimmte Dau-

er des Einsatzes. Dadurch erfolgt ebenso eine 

Abgrenzung von nicht-selbständiger Tätigkeit, 

bei der die Arbeitnehmenden dem Arbeitgeber 

ihre Arbeitskraft schulden, nicht aber einen 

konkreten „Arbeitserfolg“. Bei einem Sprach-

mittlungseinsatz wird hingegen die erfolgreiche 

Umsetzung des Dolmetschens verlangt.  

Zudem liegt die Art und Weise, wie die Termi-

ne umgesetzt werden (Freiheit der Durchfüh-

rung), allein bei den Sprachmittelnden: Die 

Vermittlungsstelle vermittelt in Fortbildungen 

ein Leitbild und gemeinsame Grundverständ-

nisse, die notwendig für die Qualitätssicherung 

des Angebotes sind (Allparteilichkeit, Transpa-

renz gegenüber allen Gesprächsbeteiligten, 

Schweigepflicht etc.). Wie genau aber gedol-

metscht wird, entscheiden die Sprachmitteln-

den individuell: Ob in kürzeren oder längeren 

Abschnitten gedolmetscht wird, welche Wörter 

wie in die andere Sprache übertragen werden, 

ob Redepausen zum Dolmetschen durch 

Handzeichen oder Ansprache eingefordert 

werden etc.   

Die Sprachmittelnden werden zudem nicht in 

die Struktur des Trägers der Vermittlungsstelle 

eingebunden, sie haben z.B. keine Visitenkarte 

und keinen „Dolmetscher*innenausweis“, der 

sie als Netzwerkmitglied ausweist. Außerdem 

werden Arbeitsmittel von den Sprachmitteln-

den eigenständig beschafft und nicht vom Trä-

ger des Sprachmittlungspools zur Verfügung 

gestellt, sie verwenden also z.B. eigene Notiz-

blöcke, ihr eigenes Telefon oder den eigenen 

Computer für Telefon- oder Videosprachmitt-

lungen.  

Nicht zuletzt fertigen die Sprachmittelnden ei-

genständig ihre Rechnungen an und erhalten 

keine Vordrucke für diese von der Vermitt-

lungsstelle. Hinweise und Muster für Rech-

nungen können einmalig zur Verfügung ge-

stellt werden, die Verantwortung für die Anfer-

tigung der Rechnungen oder auch die Verviel-

fältigung von notwendigen Formularen liegt 

jedoch bei den Sprachmittelnden.  

Orientiert sich eine Vermittlungsstelle in ihrem 

Umgang mit den Sprachmittelnden an den 

oben beschriebenen Vorgehensweisen, ist 

eine eindeutige Umsetzung des Modells mit 

Honorarkräften durch einen Träger und auch 

innerhalb eines Wohlfahrtsverbandes gut um-

setzbar, welche die Gefahr einer Beurteilung 

der Tätigkeit als Scheinselbständigkeit durch 

das eigene Vorgehen und den Umgang mit 

den Honorarkräften minimieren kann. Hierzu 

sind erfahrungsgemäß immer wieder Hinweise 

und Klarstelllungen an einzelne Sprachmitteln-

de, denen das Modell der Selbständigkeit bis-

lang nicht bekannt war, und in einigen Fällen 

auch Auftraggebern gegenüber, notwendig. 

Zudem sollte in allen eigenen Dokumenten 

und im mündlichen Sprachgebrauch darauf 

geachtet werden, dass die verwendeten Be-

griffe die selbständige Tätigkeit der Sprachmit-

telnden widerspiegeln und dass z. B. Bezeich-

nungen wie „Arbeitsvertrag“, „Mitarbeiter*in“, 

„Bewerbungsgespräch“ nicht verwendet wer-

den, welche eindeutig mit einer angestellten 

Beschäftigung verknüpft sind. Nach über zehn 

Jahren Umsetzung auf dieser Basis in Osnab-

rück wird deutlich, dass der Status der 
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Sprachmittelnden praktikabel in dieser Form 

umgesetzt werden kann und für ein klares 

Verhältnis zwischen der Vermittlungsstelle und 

den Sprachmittelnden sorgt.  

   

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:  

 Wie wird die Durchführung der Sprachmitt-

lung über das jeweilige Konzept (Ehren-

amt, Honorar, Festanstellung) in Ihrem 

Sprachmittlungspool begründet? Was sind 

Vor- und Nachteile?   

 Ist die Umstellung auf eine Honorar-

Tätigkeit der Sprachmittelnden bei Ihrem 

Träger sowohl juristisch als auch wirt-

schaftlich möglich?  

 Kann mit der jeweiligen Finanzierungsart 

der Einsätze eine Umstellung vom Ehren-

amts- auf das Honorarkonzept erfolgen? 

 Kann durch die Arbeitsabläufe Ihres 

Sprachmittlungspools eine Scheinselb-

ständigkeit der Sprachmittelnden ausge-

schlossen werden? Wie müssten die Ar-

beitsabläufe bei einer Umstellung auf Ho-

norartätigkeit ggf. verändert werden um 

dies zu erreichen? 

 Werden Begriffe verwendet, die ein festes 

Arbeitsverhältnis ausschließen und einer 

Honorartätigkeit entsprechen (Aufnahme-

gespräch statt Bewerbungsgespräch etc.)? 

 Wie werden Sprachmittelnde über die Um-

stellung vom Ehrenamt auf das Honorar-

konzept und über die Rahmenbedingun-

gen ihrer Honorar-Tätigkeit informiert? 

 

Mögliche Stolpersteine: 

 Durchführung kann durch Vorgaben von 

Drittmittelgebern zurzeit nur als Ehrenamt 

erfolgen 

 Unklarheiten über Rahmenbedingungen 

der Honorartätigkeit  

 Verzögerungen durch den Einrichtungs-

internen Umstellungsprozess  

 

 

 

Hinweis: Die Umsetzung von Sprach-

mittlung als Ehrenamt / Freiwilligentä-

tigkeit schließt die Professionalisierung 

des Angebots als Ganzes nicht aus. Sollte es 

aufgrund der Rahmenbedingungen Ihres 

Sprachmittlungspools (aktuell) nicht möglich 

sein, vom Ehrenamts- auf das Honorarkonzept 

umzusteigen, können Sie Ihren Sprachmitt-

lungspool trotzdem in allen anderen Hand-

lungsfeldern weiterentwickeln.   

 

Rollenleitbild Sprachmittelnder  

Unabhängig davon, ob ein Sprachmittlungs-

pool auf dem Ehrenamts-, Honorar-, oder An-

gestelltenkonzept beruht, ist es für das Ange-

bot einer qualitativen Sprachmittlung unab-

dingbar ein klares Rollenleitbild für die 

Sprachmittelnden festzulegen. Es bildet die 

Grundlage für die Tätigkeit der Sprachmitteln-

den und sorgt dafür, dass die Dienstleistung 

Auftraggebern gegenüber klar definiert werden 

kann. 

Dass sich die Arbeitsschwerpunkte und Rollen 

in unterschiedlichen Sprachmittlungsangebo-

ten voneinander unterscheiden können, macht 

dabei bereits die Vielzahl an in Deutschland 

existierenden Bezeichnungen der Tätigkeit 

deutlich: Sprachmittelnde, Sprachlots*innen, 

Sprach- und Integrationsmittelnde, Kulturdol-

metschende, Kulturmittelnde, Gemeindedol-

metschende – um nur eine Auswahl zu nen-

nen. Aus dieser Vielfalt an Bezeichnungen 

entsteht eine Unübersichtlichkeit der Arbeits-

schwerpunkte und Rollenprofile der Sprachmit-

telnden, die für Auftraggeber nur schwer zu 

durchblicken ist. Im Rahmen der Veranstaltun-

gen, die im SPuK Bund 4 Projekt durchgeführt 

wurden, wurde deutlich, dass auch viele 

Sprachmittlungsangebote in Niedersachsen 

von einer unklaren Rollenbeschreibung ge-

prägt sind. 

Aus SPuK-Perspektive ist es jedoch wesent-

lich, dass sich Sprachmittelnde ihrer Rolle, 

ihren Aufgaben und Grenzen allen Ge-

sprächsparteien gegenüber eindeutig bewusst 

sind und diese auch benennen können. Sie 

sollten sich in ihren Einsätzen entsprechend 

der festgelegten Rolle und der spezifischen 
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Aufgaben verhalten. Dies ist nur möglich, 

wenn sie sich an einem klar definierten Rah-

men ihrer Tätigkeit in der Form eines Rollen-

leitbildes orientieren können.  

Kernpunkte des SPuK-Rollenleitbildes sind 

beispielsweise Schweigepflicht, Allparteilich-

keit, Transparenz, Vollständigkeit sowie die 

Vermeidung kulturalisierender Zuschreibungen 

und Vermutungen.
11

 Das Rollenleitbild wird 

sowohl im Rahmen des Aufnahmegesprächs 

(S. 17) sowie in praxisbegleitenden Fortbildun-

gen (S. 24) vermittelt und vertieft. Alle 

Sprachmittelnden bekommen zudem zu Be-

ginn ihrer Tätigkeit ein Dokument mit dem 

SPuK-Rollenleitbild ausgehändigt. Wird deut-

lich, dass sich Sprachmittelnde nicht an das 

festgelegte Rollenleitbild halten – z.B. durch 

Feedback der Auftraggeber – werden Reflexi-

onsgespräche (S. 28) durchgeführt. Diese 

Vorgehensweise hat sich über die Zeit bewährt 

und wird an allen SPuK-Standorten umgesetzt.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich Sprach-

mittlungspools insbesondere mit der Frage 

auseinandersetzen sollten, inwiefern „Kultur-

mittlung“ in ihrem Sprachmittlungsangebot ei-

ne Rolle spielt und was genau darunter zu ver-

stehen ist. Häufig wird auf der einen Seite von 

Sprachmittelnden erwartet, allparteilich zu 

agieren. Andererseits kommt es immer wieder 

vor, dass von ihnen verlangt wird über mögli-

che kulturelle Eigenheiten zu informieren oder 

zwischen einer vermeintlichen deutschen und 

anderen Kulturen zu vermitteln. Wenn Fach-

kräfte Wünsche nach einer Kulturmittlung an 

Sprachmittelnde richten, zielen sie dabei oft 

darauf ab, Einschätzungen zu ihren Kli-

ent*innen/Patient*innen und deren religiösen, 

nationalen oder ethnischen Zugehörigkeit zu 

erhalten. Diese Erläuterungswünsche basieren 

darauf, dass sie den Sprachmittelnden und 

Gedolmetschten „eine gemeinsame Kultur“ 

zuschreiben. Es wird angenommen, dass 

Sprachmittelnde aufgrund der geteilten Spra-

che kulturbezogene Auskünfte und Einschät-

zungen zu den Klient*innen/Patient*innen ge-

                                                   

11
 Mehr Informationen zum SPuK-Rollenleitbild unter: 

https://www.spuk.info/rolle-und-aufgabe-sprach-und-

kommunikationsmittlerinnen/ 

ben können. Dies birgt aus SPuK-Perspektive 

eine große Gefahr der Kulturalisierung, da ver-

sucht wird individuelle Äußerungen, Verhal-

tensweisen oder Handlungen durch eine ver-

meintliche Gruppenzugehörigkeit zu erklären 

(vgl. Steinke 2019). 

Das Rollenleitbild eines Sprachmittlungspools 

sollte aus SPuK-Sicht deshalb dafür sorgen, 

dass Personen mit geringen Deutschkenntnis-

sen selbst ihre Beweggründe, Überzeugungen 

und Vorbehalte äußern können. Die durch 

Dolmetschung gelingende Verständigung soll-

te es ermöglichen direkt miteinander zu spre-

chen, Verständnisfragen zu stellen und um 

Erklärungen zu bitten. Es empfiehlt sich des-

halb für Sprachmittlungspools ein Rollenleitbild 

festzulegen, welches ein geschlossenes Kul-

turverständnis aufbricht und zugunsten einer 

Offenheit für Identitäten, die durch vielfältige 

Dimensionen geprägt sind, zu formulieren. 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:  

 Gibt es ein Rollenleitbild für die Sprachmit-

telnden in Ihrem Pool?  

 Welche Kernaspekte sind für die Sprach-

mittlung in Ihrem Pool essentiell? Wofür 

steht ihr Angebot? 

 Wie kann das Rollenleitbild bestmöglich an 

die Sprachmittelnden kommuniziert und 

regelmäßig thematisiert werden (z.B. Auf-

nahmegespräch, Fortbildungen, Reflexi-

onsgespräche etc.)?  

 Wie wird das Rollenleitbild an die Auftrag-

geber kommuniziert?  

 Wo und wie ist das verschriftliche Rollen-

leitbild zugänglich (Website, Flyer, Hand-

out, FAQ etc.)? 

 

Stolpersteine:  

 Unklarheit über Kernaspekte des Rollen-

leitbildes 

 Keine klare Kommunikation an Sprachmit-

telnde und/oder Auftraggeber 

 

 

 

https://www.spuk.info/rolle-und-aufgabe-sprach-und-kommunikationsmittlerinnen/
https://www.spuk.info/rolle-und-aufgabe-sprach-und-kommunikationsmittlerinnen/
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„Die Rolle der Sprachmittelnden in 

den Mittelpunkt der Kompetenz zu 

stellen, hat eindeutig zur Verbesse-

rung der Qualität unseres Angebots beigetra-

gen. Aufgefallen ist die Veränderung hin zu 

einem konkreten Rollenleitbild unter anderem 

bei Einsätzen in der Migrationsberatung, in 

deren Rahmen durch die langjährigen Erfah-

rungen ein einfacher Vergleich mit der vorheri-

gen Situation möglich war. Viele Sprachmit-

telnde – auch diejenigen, die schon länger in 

unserem Sprachmittlungspool dolmetschen – 

zeigten vor der Einführung eines festen Rollen-

leitbildes die Tendenz ihre Rolle zu überschrei-

ten und sich in den Terminen auch inhaltlich 

einzumischen oder Themen aus ihrer Perspek-

tive zu erklären, da sie dies als ihre Aufgabe 

und die erwartete Hilfe wahrnahmen.“ 

Sprachmittlungspool SPuK 

Caritaszentrum Cuxhaven   

 

Die Vermittlungsstelle und effizient 

gestaltete Vermittlungsprozesse 

Die Vermittlungsstelle eines Sprachmittlungs-

pools sollte aus SPuK-Sicht die Terminverwal-

tung für die Sprachmittlung durchführen und 

die damit zusammenhängenden Geldflüsse mit 

Auftraggebern und Sprachmittelnden umset-

zen. Eine effiziente Handhabung der Termin-

koordination und der Prozesse der Geldflüsse 

trägt erheblich dazu bei, dass sich Einrichtun-

gen und Dienste dafür entscheiden, die Diens-

te der Vermittlungsstelle in Anspruch zu neh-

men und zu bezahlen. Hierfür ist es zunächst 

unerheblich ob die Sprachmittelnden als frei-

berufliche Honorarkräfte Einsätze durchführen 

oder ob sie dies im Rahmen einer ehrenamtli-

chen Tätigkeit tun. Auch ob für die Vermitt-

lungs- und Abrechnungsaufgaben Entgelte 

erhoben werden oder nicht, gibt hier keinen 

Ausschlag. Ein effizient gestalteter Vermitt-

lungsprozess ist für Sprachmittlungspools – 

unabhängig von dem Konzept, der Finanzie-

rung und der Art und Weise der Vermittlung – 

essentiell. Durch die Sicherstellung eines mög-

lichst reibungslosen Ablaufs werden zeitliche 

und somit auch finanzielle Ressourcen in der 

Vermittlungsstelle eingespart und die Zufrie-

denheit von Auftraggebern und Sprachmitteln-

den erhöht.  

Um eine Vermittlungsstelle möglichst effizient 

zu gestalten und bereits etablierte Prozesse 

professionalisieren zu können, empfiehlt es 

sich zunächst eine Analyse des aktuellen 

Vermittlungsprozesses vorzunehmen. Dabei 

sollten folgende Kernfragen geklärt werden: 

 Wie läuft die Einsatzvermittlung ab?  

 Wie viel Zeit nimmt eine Vermittlung mo-

mentan etwa in Anspruch? 

 Wie und wann ist die Vermittlungsstelle 

erreichbar? 

 Wie werden die Sprachmittelnden und Auf-

traggeber kontaktiert?  

 Mit welcher Software / welchem Programm 

wird gearbeitet?  

 Wann und in welcher Form werden Rech-

nungen verlangt, ausgestellt, beglichen? 

 Was wurde bisher unternommen, um den 

Prozess einfacher und effizienter zu ge-

stalten? 

 An welchen Stellen gibt es Verbesse-

rungsbedarfe?  

Darüber hinaus ist es wichtig festzulegen, wie 

konkret ein optimaler Vermittlungsprozess für 

die lokalen Bedarfe des Sprachmittlungspools 

aussehen kann. Die Festlegung auf einen kon-

kreten Ablauf vereinfacht sowohl den Vermitt-

lungsprozess für die Mitarbeitenden des 

Sprachmittlungspools selbst als auch für die 

Sprachmittelnden und Auftraggeber. Die klare 

Struktur und Transparenz der Vermittlungsar-

beit ist zudem wichtig, um den Arbeitsbereich 

der Vermittlungsstelle verselbständigen zu 

können. Verselbständigung bezieht sich da-

rauf, den Arbeitsbereich finanziell (und ggf. 

auch personell) klar von den anderen Arbeits-

bereichen eines Sprachmittlungspools zu tren-

nen. Eine Einsatz-Vermittlung kann dabei in 

Einzelschritte aufgeteilt werden. Ein mögliches 

Beispiel, welche Einzelschritte dies sein kön-

nen wird auf der nächsten Seite dargestellt. 
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Einzelschritte der Einsatz-Vermittlung nach SPuK 

1. Eingehende Anfrage per Mail oder Telefon 

2. Eintragen der Anfrage in Excel-Tabelle oder Datenbank 

3. Sprachmittelnde der jeweiligen Sprache kontaktieren (bestenfalls per E-Mail) 

 Die Kommunikation mit den Sprachmittelnden per Email ist deutlich effizienter als per Te-

lefon. Die „persönliche“ Beziehung zu den Sprachmittelnden kann durch eine angemes-

sene Netzwerkbegleitung trotzdem aufrechterhalten werden und hängt  nicht von der tele-

fonischen Einsatzvermittlung ab. Die Kommunikation über Messenger-Dienste kann unter 

Umständen datenschutzrechtlich bedenklich sein und ist abzuklären.  

 Wenn mehrere Sprachmittelnde gleichzeitig für einen Einsatz kontaktiert werden, besteht 

die Gefahr, dass immer der*die Schnellste bzw. der*die zeitlich am flexibelsten ist, den 

Einsatz bekommt. Stattdessen sollte eine gerechte und gleichmäßige Verteilung der An-

fragen an einzelne Sprachmittelnde sichergestellt sein (auch dies kann zu einer besseren 

Anbindung der einzelnen Sprachmittelnden ans Netzwerk führen). 

 Den Sprachmittelnden sollte kommuniziert werden, dass erwartet wird, dass sie innerhalb 

eines festgelegten Zeitraums – z.B. eines halben Tages – auf eine Anfrage antworten, da 

diese ansonsten an eine*n andere*n Sprachmittelnde*n weitergegeben wird.  

4. Sobald ein*e Sprachmittelnde*r für den Einsatz gefunden wurde, bekommt er*sie einen schriftli-

chen Auftrag per Mail, der alle Informationen zum Einsatz erhält. Daran wird eine „Durchführungs-

bescheinigung“ gehängt, die der*die Sprachmittelnde ausgedruckt mit zum Einsatz nimmt, um 

sich die Einsatzdauer bescheinigen zu lassen. Alternativ können digitale Durchführungsbestäti-

gungen verwendet werden. 

5. Der Auftraggeber erhält im gleichen Zug eine schriftliche Auftragsbestätigung per Mail mit allen 

Informationen zum Einsatz und angehängtem Hinweisblatt für das Arbeiten mit Sprachmittelnden 

sowie einen Feedbackbogen. 

6. Termin findet statt: Auftraggeber*in unterschreibt / bestätigt online die Durchführungsbestätigung. 

7. Die Vermittlungsstelle erhält eine unterschriebene Durchführungsbestätigung und eine Rechnung 

von dem*der Sprachmittelnden innerhalb einer Abgabefrist. Bei mehreren Einsätzen im Monat 

können die Sprachmittelnden die Durchführungsbescheinigungen zusammen in Form einer Sam-

melrechnung abgeben. 

8. Rechnungen und Durchführungsbestätigungen werden auf Korrektheit überprüft. 

9. Die Anweisung zur Überweisung der Honorare an die Sprachmittelnden geht an die Verwaltung. 

10. Die Rechnung an den Auftraggeber (Einzelrechnung oder monatliche Sammelrechnung) wird per 

Post oder E-Mail versendet.  

11. Der Zahlungseingang durch Auftraggeber zur versendeten Rechnung wird überprüft. 
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Neben den Einzelschritten der Einsatzvermitt-

lung ist es hilfreich zu definieren, welche Mit-

arbeitenden konkret für die Vermittlung zu-

ständig sein werden. Auch wenn dies nur eine 

Person ist, empfiehlt sich die Einrichtung einer 

allgemeinen – also nicht personalisierten – 

Email-Adresse und Telefonnummer inklusive 

Mailbox für die Vermittlungsstelle. So ist der 

Zugriff für weitere Personen bei Urlaub, 

Krankheit oder Fluktuation von Mitarbeitenden 

problemlos möglich. Grundsätzlich ist zudem 

die Bearbeitung von Einsatzanfragen per 

Email zu empfehlen, da diese erstens besser 

bearbeitet werden können, wenn mehrere Mit-

arbeitende die Vermittlungsarbeit durchführen, 

und zweitens zugleich auch eine schriftliche 

Auftragserteilung vorliegt. So können Anfragen 

zur ersten Abklärung zwar auch telefonisch 

entgegengenommen werden, jedoch sollte 

immer auch eine schriftliche Anfrage verlangt 

werden. Für die Erteilung von Auftragsanfra-

gen an die Sprachmittelnden hat sich bei 

SPuK die Kommunikation per E-Mail bewährt, 

da auf diese Weise Zeit eingespart wird und 

diese zudem durch die Verwendung einer 

Vermittlungsdatenbank vereinfacht werden 

kann.  

Wesentlich für die Professionalisierung des 

Vermittlungsprozesses ist es, die Arbeitsabläu-

fe zwischen Sprachmittelnden und Vermitt-

lungsstelle zu optimieren und dadurch die Ab-

rechnungsprozesse zu beschleunigen, was 

wiederum mit der Qualität der Vermittlungsstel-

le korreliert. Es empfiehlt sich deshalb Para-

meter zu definieren, deren Einhaltung notwen-

dig für einen reibungslosen Ablauf bei der 

Rechnungsstellung ist. Dazu gehören – bei 

Sprachmittlungspools, die nach dem Honorar-

Konzept arbeiten – z.B. ein zeitlicher und for-

meller Rahmen der Abrechnung der Honorare, 

formelle Vorgaben für die Bestätigungen der 

Einsätze, usw. Werden diese nicht im Vorfeld 

festgelegt und den Sprachmittelnden kommu-

niziert, kann sich die Arbeit der Vermittlungs-

stelle deutlich erschweren, wenn Unterlagen 

verspätet, nur unvollständig oder fehlerhaft 

eingereicht werden. Durch die fristgerechte 

und vollständige Einreichung der benötigten 

Unterlagen können Rechnungen schneller an 

die Auftraggeber gestellt werden, was auch 

nach außen eine Steigerung der Professionali-

tät darstellt. Für die Umsetzung eines profes-

sionellen Vermittlungsablaufs sollten deshalb 

Dokumente – z.B. Vorlagen und Formulare – 

erstellt und überarbeitet werden, die regelmä-

ßig intern bei der Einsatz-Vermittlung verwen-

det werden. Die Erfahrung verdeutlichte, dass 

dadurch deutlich zeitliche Ressourcen einge-

spart werden können. Dokumente, die vorbe-

reitet werden können, sind beispielsweise:  

 Vorlage: Email-Anfrage für Termine an 

Sprachmittelnde 

 Vorlage: Email-Auftragserteilung an 

Sprachmittelnde 

 Vorlage: Email-Terminbestätigung an  

Auftraggeber 

 Beispiel / Hinweisblatt: Rechnung  für die 

Sprachmittelnden  

 Vorlage: Einzel- und Sammelrechnungen 

an Auftraggeber 

 Formular: Durchführungsbestätigung der 

Einsätze für Auftraggeber 

 Formular: Feedbackbogen 

 Ablauf-Beschreibung und Hinweise für  

eine gelungene Sprachmittlung für  

Auftraggeber 

Empfehlenswert ist hierfür die Nutzung einer 

Datenbank, welche an die Bedarfe der 

Sprachmittlungs-Vermittlung angepasst wird. 

Durch die Eingabe weniger Einsatzdaten in 

eine vorgegebene Maske können die für die 

Vermittlung notwendigen E-Mails erstellt und 

die aufgeführten Vorlagen und Dokumente 

automatisch ausgefüllt werden. Zudem ist es 

hilfreich, wenn die Datenbank in der Lage ist, 

nach unterschiedlichen Kriterien Daten zu sor-

tieren sowie Listen zu erstellen (z.B. Liste vor-

handener Einsätze nach Datum, Anzeige ge-

buchter Einsätze einer*eines Sprachmitteln-

den, Liste Sprachmittelnde nach Sprache, Lis-

te Auftraggeber mit Email-Adresse, etc.). Eine 

solche Datenbank erleichtert die Arbeit der 

Vermittlung und Abrechnung insofern, als dass 

sie Zeit erspart und Fehler minimiert. Hier lohnt 

sich die Investition in ein Programm und in die 

Schulung der Mitarbeitenden. 
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Nicht zu vergessen ist auch ein regelmäßiger 

Austausch zwischen der Vermittlungsstelle 

und der Buchhaltung (wenn die Zahlungsflüsse 

nicht vom Vermittlungsteam selbst bearbeitet 

werden), um einen Überblick über die gestell-

ten und bezahlten Rechnungen zu erhalten. Es 

hat sich bewährt, dass die Vermittlungsstelle 

zunächst die Überprüfung aller eingehenden 

Rechnungen der Sprachmittelnden übernimmt 

und die Rechnungen für die Auftraggeber aus-

stellt. Nach der Überprüfung sollten die Rech-

nungen der Sprachmittelnden in kürzerem re-

gelmäßigem Turnus gesammelt an die Buch-

haltung gegeben werden, die dann die Über-

weisungen tätigt. Über die Buchhaltung laufen 

ebenso die Zahlungen der Auftraggeber für die 

durchgeführten Sprachmittlungseinsätze, die 

die Vermittlungsstelle ebenso wöchentlich oder 

monatlich über Zahlungseingänge informieren 

sollte.  

 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:   

 Wie ist der Vermittlungsprozess im 

Sprachmittlungspool derzeit strukturiert? 

An welchen Punkten kommt es zu Verzö-

gerungen/ Fehlern/ Herausforderungen? 

 Welche Dokumente, Vorlagen oder Formu-

lare werden aktuell für den Vermittlungs-

prozess in Ihrem Pool genutzt? Müssen 

diese angepasst oder neue hinzugefügt 

werden? 

 Wie können Vermittlungsabläufe an die 

lokalen Rahmenbedingungen des Trägers 

angepasst werden und an die Beteiligten 

kommuniziert werden? 

 Ist die Anschaffung einer Datenbank finan-

ziell möglich? Falls ja, was sind die kon-

kreten Abforderungen, die diese erfüllen 

sollte? Bei welchen Firmen kann dafür an-

gefragt werden? 

 

 

 

 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Fehlende Bereitschaft zur Analyse und 

Veränderung des Vermittlungsprozesses 

von Seiten der Auftraggeber oder Sprach-

mittelnden 

 Schlechte Annahme von Kommunikations-

kanälen durch Sprachmittelnde (z. B. von 

Anfragen per Mail) 

 Unvollständige und verspätete Einreichung 

von Rechnungen durch Sprachmittelnde 

 Fehlende finanzielle Ressourcen für eine 

Software / Datenbank 

 

 

 

 „Bevor wir unseren Vermittlungspro-

zess veränderten, war die Einsatzver-

mittlung sehr zeitaufwendig. Es gab keine 

standardisierten Korrespondenzregeln und wir 

riefen in der Regel unsere Sprachmittelnden 

an, um nach ihrer Verfügbarkeit für einzelne 

Einsätze zu fragen. Außerdem wurden die 

meisten Aufträge an eine relativ enge Gruppe 

von Sprachmittelnden vergeben, die einfacher 

telefonisch zu erreichen waren als andere. Die 

Umstellung auf E-Mail-Kontakt – bis auf drin-

gende Ausnahmen – die zuvor deutlich an alle 

Sprachmittelnden kommuniziert wurde, sparte 

uns in der Vermittlung bereits Zeit ein. Mit der 

Einführung einer Datenbank konnte auch der 

gesamte Vermittlungsprozess deutlich spürbar 

beschleunigt und standardisiert werden. Durch 

den schnellen Zugriff auf vollständige Informa-

tionen (Kontaktdaten, Sprache, Verfügbarkeit), 

sowohl zu Sprachmittelnden als auch zu Auf-

traggebenden, können die Einsatzvermittlung 

und die Abrechnung durch das automatische 

Ausfüllen von Vorlagen deutlich schneller erle-

digt werden.“ 
Sprachmittlungspool SPuK 

Caritaszentrum Cuxhaven 
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Checkliste Vermittlungsprozess 

 Klare Struktur, Transparenz und Aufga-

benverteilung der Vermittlungsarbeit  

 Einrichtung einer allgemeinen E-Mail-

Adresse und Telefonnummer inkl. Mailbox 

 Kommunikation per E-Mail 

 Erstellung von Formularen und Vorlagen 

 Nutzung einer Datenbank oder strukturier-

ter Excel-Tabellen 

 Festlegung klarer Abrechnungsabläufe 

 

 

Netzwerkerweiterung und  

Optimierung der  

Netzwerkzusammensetzung 

Der Netzwerkaufbau bzw. die Optimierung der 

Zusammensetzung bereits bestehender Netz-

werke zielt darauf ab, möglichst den Großteil 

der Anfragen von Auftraggebern zuverlässig 

bedienen zu können. Ein breites Sprachen-

spektrum, welches den regionalen Bedarfen 

entspricht, erhöht die Chance der Auftragge-

ber, Sprachmittelnde entsprechend der Spra-

chen ihrer Klient*innen vermittelt zu bekom-

men. So kann deren Teilhabe und ihre Wahr-

nehmung von Rechten ermöglicht werden und 

gleichzeitig die Arbeitsprozesse der Auftrag-

geber optimiert. Im folgenden Kapitel wird 

deshalb dargestellt, auf welche Weise 

Sprachmittlungspools neue Sprachmittelnde 

finden können, wie ermittelt werden kann, ob 

diese für die Sprachmittlungstätigkeit in Frage 

kommen und wie eine Aufnahme in den jewei-

ligen Pool organisatorisch erfolgen kann.  

 

Akquise neuer Sprachmittelnder 

Als Mitglieder für einen Sprachmittlungspool 

kommen mehrsprachige Menschen in Frage, 

die, je nach Konzept des Sprachmittlungs-

pools, Interesse an einem Ehrenamt oder einer 

selbständigen (Neben-)Tätigkeit haben, ihre 

Zeit entsprechend einteilen können und die 

Auswahlkriterien des jeweiligen Sprachmitt-

lungspools erfüllen (S. 17). Je nach Standort 

des Pools kommen unterschiedliche Institutio-

nen, Netzwerke oder Personen in Frage, über 

die potentielle Sprachmittelnde gefunden wer-

den können. In der Praxis haben sich dafür 

insbesondere folgende bewährt:  

 Aktuelle Netzwerkmitglieder 

 Dienste und Einrichtungen der Kommune 

oder sozialer Träger wie Jobcenter und 

Beratungsstellen 

 Migrant*innenselbstorganisationen 

 (Sport-)Vereine  

 Hochschulen und Bildungseinrichtungen 

der Erwachsenenbildung  

 Religiöse Gemeinden  

 Soziale Medien 

 Öffentliche Orte (z.B. Stadtbibliothek) 

 Arbeitgeber mit einer hohen sprachlichen 

Diversität in der Belegschaft 

 Supermärkte, Restaurants (ggf. mit Bezug 

zur gesuchten Sprache) 

 Migrationsberatungsstellen 

 

Sprachmittlungspools an städtischen Standor-

ten haben häufig den Vorteil, dass es unter-

schiedliche Institutionen vor Ort gibt, über die 

einfacher neue passende Personen für das 

Sprachmittlungsnetzwerk gefunden werden 

können. Dazu gehören z.B. Migrant*innen-

selbstorganisationen, religiöse Gemeinden 

oder Universitäten. Insbesondere an Universi-

täten gibt es den Vorteil, dass ausländische 

Studierende als potentielle Sprachmittelnde in 

der Regel mindestens über ein C1-Deutsch-

Zertifikat verfügen, was die Überprüfung der 

Deutschsprachkenntnisse vereinfacht. In klei-

nen Städten oder im ländlichen Raum kann 

sich die Suche nach neuen Sprachmittelnden 

– insbesondere für bestimmte Sprachen – 

schwieriger gestalten. Insbesondere in ländli-

chen Regionen hat es sich jedoch bewährt, 

breit zu fragen („Kennen Sie eine Person, die 

XY spricht?“) und entsprechenden Hinweisen 

zu folgen. Dabei können häufig auch die 

Sprachmittelnden, die bereits im Netzwerk tä-

tig sind, durch unterschiedliche Kontakte in 

mehrsprachige Communities Kontakte zu wei-

teren potentiellen Sprachmittelnden herstellen. 

Zudem ist die Verknüpfung mit lokalen Migrati-

onsberatungsstellen (z.B. MBE und JMD) – 

ggf. sogar innerhalb der eigenen Einrichtungen 

– zu empfehlen, da dort erfahrungsgemäß 

häufig mehrsprachige Personen mit guten 

Deutschkenntnissen Beratung suchen und 
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diese für eine Sprachmittlungstätigkeit ange-

fragt werden können. Mitarbeitende der Bera-

tungsstelle erhalten dann bereits einen ersten 

Eindruck über die Deutschkenntnisse und 

können die Personen an den Sprachmittlungs-

pool vor Ort weiterempfehlen.  

Um das Gesuch nach  Sprachmittelnden  zu 

streuen eignen sich beispielsweise Aushänge 

und Annoncen, Flyer, Informations-

Veranstaltungen, Emails (z.B. über regionale 

Email-Verteiler) sowie direkte Ansprachen. In 

jedem Fall ist es empfehlenswert eine Aus-

schreibung als (digitales) Informationsblatt zu 

erstellen, welche die wichtigsten Informationen 

zur Tätigkeit als Sprachmittelnde im Netzwerk 

verständlich darstellt und Kontaktmöglichkeiten 

für Interessierte benennt. Dieses Gesuch kann 

bei Bedarf aktualisiert und per Email versandt 

oder bei ausgedruckt und verteilt oder ausge-

hängt werden. Das erwähnte Informationsblatt 

sollte auf die konkret gesuchten Sprachen 

hinweisen.  

 

„Da wir in einer relativ kleinen Stadt, 

jedoch einem großen Landkreis tätig 

sind, gestaltet sich die Akquise neuer 

Sprachmittelnder nicht immer leicht. In der 

Vergangenheit gab es einen Aushang in unse-

rer Geschäftsstelle und es wurden Ratsuchen-

de aus  hauseigenen Projekten (z. B. Migrati-

onsberatung, Karriereberatung etc.) an uns 

weiterempfohlen. Dies ist ein Weg, der für uns 

weiterhin sehr gut funktioniert. Leider konnten 

wir so jedoch einige Sprachen nicht bedienen. 

Heute haben wir Ausschreibungen auf der 

Homepage des Landkreises und der Caritas 

geschaltet, erhalten Empfehlungen von Auf-

traggebern und fragen bereits aktive Sprach-

mittelnde nach Kontakten. Dies funktioniert für 

uns sehr gut. Schwierigkeiten haben wir in un-

serer ländlichen Region noch immer bei der 

Akquise von Sprachmittelnden bestimmter 

Sprachen, z. B. Farsi.“  

Sprachmittlungspool SPuK 

Caritaszentrum Cuxhaven   

 

 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:  

 Gibt es bereits standardisierte Abläufe, die 

zur Akquise neuer Sprachmittelnder ein-

gesetzt werden? Welche sind das? 

 Welche Akquise-Möglichkeiten haben sich 

bisher bei der Suche in Ihrer Region be-

sonders bewährt?  

 Gibt es Ausschreibungstexte als Vorlage? 

Sind diese attraktiv gestaltet? 

 Welche konkreten Verteiler, Netzwerke 

und Multiplikator*innen können in Ihrer 

Region kontaktiert werden, um neue 

Sprachmittelnde zu finden?  

 

Mögliche Stolpersteine:  

 

 Der Sprachmittlungspool ist nicht gut ver-

netzt  

 Das Angebot ist nicht attraktiv genug (zu 

geringe Entlohnung, fehlende angemesse-

ne Fahrtkosten  o.ä.)  

 In Frage kommende Personen wohnen im 

ländlichen Raum und haben kein Auto, 

schlechte Infrastruktur   

 

 

Sprachbedarfe 

Beim Aufbau eines Sprachmittlungs-Netzwerks 

sollte auf die Sprachbedarfe in der Region ge-

achtet und gezielt nach Menschen gesucht 

werden, die die in der Region besonders benö-

tigten und durch Auftraggeber nachgefragte 

Sprachen sprechen. Zugleich ist im Sinne der 

Auftraggeber-Zufriedenheit ein breites Spra-

chenangebot von Vorteil, sodass es ratsam ist, 

Sprachmittelnde für möglichst viele verschie-

dene, auch für selten nachgefragte Sprachen, 

ins Netzwerk aufzunehmen. Diesen Sprachmit-

telnden sollte jedoch bereits zu Beginn vermit-

telt werden, dass wahrscheinlich eher wenige 

Anfragen erwartet werden können. Insbeson-

dere in ländlichen Regionen kann die Suche 

nach selten angefragten Sprachen jedoch eine 

Herausforderung darstellen, da es möglicher-

weise kaum oder keine Personen für bestimm-

te Sprachen vor Ort gibt. Bei Anfragen für die-

se Sprachen ist zum Beispiel eine Kooperation 

mit anderen nah gelegenen Sprachmittlungs-
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pools ratsam, im Rahmen derer wechselseitig 

Sprachmittelnde für selten benötigte Sprachen 

vermittelt werden können.  

Zudem ist es bei nicht erfüllbaren Einsatzan-

fragen empfehlenswert, auf eine Video- oder 

Telefonsprachmittlung aus breiter aufgestellten 

Sprachmittlungspools zurückzugreifen, wenn 

der Auftraggeber über die passende techni-

sche Ausstattung verfügt und das Thema des 

Einsatzes sinnvoll auf diesem Weg umgesetzt 

werden kann (vgl. S. 43). SPuK OS bietet bei 

Bedarf beispielsweise Telefon- und Video-

sprachmittlungen auch über die Region Osn-

abrück hinaus an.
12

  

 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:  

 Welche Sprachen werden in der Region 

aktuell benötigt? Für welche Sprachen gibt 

es häufig Anfragen? 

 Befinden sich ausreichend Sprachmitteln-

de für diese Sprachen im Netzwerk?  

 Über welche Kanäle können Sprachmit-

telnde für die benötigten Sprachen erreicht 

werden?  

 Gibt es in der Nähe weitere Sprachmitt-

lungspools, auf die zurückgegriffen werden 

kann, falls eine angefragte Sprache nicht 

verfügbar ist? Bieten diese auch Telefon- 

und / oder Videosprachmittlung an? 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Unklarheit über Sprachbedarfe in der Re-

gion 

 Sprachmittelnde für nachgefragte Spra-

chen können nicht gefunden werden 

 Der Sprachmittlungspool ist nicht mit wei-

teren Sprachmittlungspools vernetzt  

 

                                                   

12
 Anfragen können über die folgende Website gestellt 

werden: https://www.spuk.info/vermittlung-beauftragen/  

Auswahlverfahren für neue 

Sprachmittelnde 

Die Auswahl der Sprachmittelnden hat starke 

Auswirkungen auf die Qualität der Sprachmitt-

lung. Aus diesem Grund ist es für Sprachmitt-

lungspools wesentlich, klare Auswahlkriterien  

festzulegen und einen strukturierten und prak-

tikablen Auswahlprozess für ihr Netzwerk 

durchzuführen. Die Definition klarer Auswahl-

kriterien trägt dabei zu den Qualitätsstandards 

des Pools bei, die gegenüber den Auftragge-

bern der Dienstleistung klar kommuniziert wer-

den können. Dies erleichtert die Öffentlich-

keitsarbeit für den Sprachmittlungspool. Zu-

dem vereinfacht das einheitliche und standar-

disierte Verfahren die alltägliche Arbeit für Mit-

arbeitende des Pools.  

Die Festlegung von Aufnahmekriterien und 

einem klaren Ablauf des Verfahrens ist auch 

deswegen wesentlich für jeden  Sprachmitt-

lungspool, da in Deutschland bisher kein Kon-

sens über Qualitätsstandards, Kompetenzen 

und Kriterien der Professionalität in Bezug auf 

die Auswahl und Qualifizierung von Sprachmit-

telnden existiert. Sprachmittlungspools können 

und sollten dementsprechend ihr Auswahl- und 

Aufnahmeverfahren sowie die Schulung der 

Sprachmittelnden im Rahmen ihrer lokalen 

Bedingungen möglichst ausgerichtet an klaren 

Qualitätsansprüchen gestalten. Dies kann so-

wohl eine Chance, als auch eine Herausforde-

rung für lokale Sprachmittlungspools darstel-

len. Folgend wird als ein möglicher Weg des 

Auswahlprozesses das praxiserprobte SPuK-

Auswahlverfahren vorgestellt, um regionalen 

Sprachmittlungspools Ansatzpunkte und Im-

pulse für die Festlegung eines eigenen Vorge-

hens zu geben.    

Bei SPuK OS entscheidet das Aufnahmege-

spräch, in dem alle durch SPuK festgelegten 

Auswahlkriterien überprüft werden, über die 

Eignung für die Sprachmittlungstätigkeit. Es 

dient dem Kennenlernen der Interessierten, 

vor allem aber der Abklärung, inwiefern die 

Kenntnisse und Fähigkeiten der potentiellen 

Sprachmittelnden den Auswahlkriterien ent-

sprechen. Für das Aufnahmegespräch wurde 

ein Leitfaden entwickelt, der alle Kriterien für 

die Aufnahme ins SPuK-Netzwerk enthält. Das 

https://www.spuk.info/vermittlung-beauftragen/
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Ergebnis des Aufnahmegesprächs wird in ei-

nem Dokumentationsbogen zusammenge-

fasst, der eine einheitliche und standardisierte 

Bewertung der Kompetenzen ermöglicht. Dafür 

wird ein Bewertungsschema verwendet, das 

ein vierteiliges Bewertungsspektrum (Nein – 

eher nein – eher ja – ja) beinhaltet, welches 

eine graduelle Abstufung der Bewertung er-

laubt und für alle Fragen anwendbar ist. Die 

Punkteverteilung erfolgt analog nach den Stu-

fen 0 – 1 – 2 – 3. Bei SPuK OS wurde eine 

Mindestpunktzahl festgelegt, welche die Inte-

ressierten erreichen sollten, um als Sprachmit-

telnde im SPuK-Netzwerk tätig zu sein. Die 

Entwicklung der Auswahlkriterien in der Kom-

bination mit dem Bewertungsspektrum ermög-

licht eine standardisierte und praktikable Über-

prüfung der Auswahlkriterien und wurde be-

reits auf weitere Sprachmittlungspools an an-

deren Standorten übertragen.  

Um einen Einblick in die Auswahlkriterien nach 

SPuK zu geben, werden folgend die vier Be-

reiche kurz vorgestellt, die im Rahmen eines 

Aufnahmegesprächs überprüft werden:  

1.  Kenntnisse der deutschen Sprache 

Die durch SPuK OS verlangten Deutsch-

sprachkenntnisse orientieren sich an dem Ni-

veau C1, mindestens jedoch B2, des Gemein-

samen Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen. Selbstverständlich ist es erfreulich, 

wenn Personen Deutschkenntnisse auf C1-

Niveau vorweisen können, dies sollte jedoch 

nur ein Richtwert sein und auch Personen mit 

B2-Niveau sollten vergleichbar in Betracht ge-

zogen werden. Insbesondere Sprachen wie 

z.B. Somali, Tigrinya oder Paschtu, bei denen 

es in vielen Regionen Deutschlands hohe Be-

darfe an Sprachmittlung gibt, könnten unter 

der Voraussetzung des C1-Niveaus häufig 

nicht bedient werden – dies gilt insbesondere 

für ländliche Regionen. Da für die Sprachmitt-

lungstätigkeit in Frage kommende Personen in 

den seltensten Fällen über ein offizielles C1-

Sprachzertifikat verfügen, wurden von SPuK  

weitere eigene Kriterien zur Überprüfung der 

Deutschkenntnisse entwickelt. Kann die inte-

ressierte Person bspw. ein Studium oder eine 

Berufsausbildung in Deutschland in Kombina-

tion mit einem Jahr Berufserfahrung nachwei-

sen, gelten die Sprachkenntnisse als belegt. 

Ist dies nicht der Fall, werden die Deutsch-

sprachkenntnisse anhand weiterer Fragen z.B. 

zum Umgang mit Wortschatzlücken, zu denen 

sich die Gesprächsführende Person im Auf-

nahmeverfahren Notizen macht, nach dem 

oben erläuterten vierteiligen Bewertungsspekt-

rum beurteilt.  

2. Kenntnisse der Dolmetschsprache/n 

Auch der Nachweis zur Beherrschung einer 

oder mehrerer Dolmetschsprachen erfolgt nur 

zum Teil über offizielle Sprachzertifikate. Des-

halb werden im SPuK-Aufnahmeverfahren 

Äquivalente zur Überprüfung der Sprach-

kenntnisse herangezogen:  

 Schulabschluss, Studium oder Berufsaus-

bildung in der Dolmetschsprache 

 Aufenthaltsdauer im Land, in dem diese 

Sprache gesprochen wird und eigenstän-

dige Anwendung der Dolmetschsprache 

(z.B. mit Blick auf das Lebensalter).  

Können die Sprachkenntnisse nicht durch die 

oben beschriebenen Wege belegt werden, 

werden die Antworten zu mehreren Einschät-

zungsfragen erneut nach einem vierteiligen 

Bewertungsspektrum beurteilt. Diese Fragen, 

die z.B. auf die aktuelle Nutzung der Dol-

metschsprache ausgerichtet sind,  vermitteln 

oftmals hinreichend Anhaltspunkte zu einer 

Beurteilung, ob die Sprache gut genug be-

herrscht wird, um das Anforderungsprofil zu 

erfüllen. 

Können die Sprachprüfkriterien in einer oder 

mehreren Dolmetschsprache/n nicht mit aus-

reichender Gewissheit erfüllt werden und ist 

die angebotene Dolmetschsprache eine „Man-

gelsprache“ im Netzwerk, wird eine externe 

telefonische Überprüfung durchgeführt. Dabei 

wird ein*e Sprachmittelnde*r eines anderen 

Sprachmittlungsnetzwerkes dafür eingesetzt, 

diese Überprüfung anhand eines durch SPuK 

erstellten Leitfadens durchzuführen. Dieses 

Verfahren wurde von SPuK entwickelt, um 

Sprachkompetenzen ermitteln zu können, wel-

che nicht durch Belege oder auf anderem We-

ge ausreichend belegt werden können. Diese 

Überprüfung wird nur durchgeführt, wenn die 

Sprache dringend benötigt wird. 
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3. Rollenverständnis in Bezug auf die 

Sprachmittlungs-Tätigkeit 

SPuK OS hat ein klar definiertes Rollenleitbild 

(S. 9) für die Sprachmittelnden. Da im SPuK 

OS-Konzept keine Einstiegsqualifizierung vor 

dem Start der Sprachmittlungstätigkeit erfolgt, 

sondern parallel zur Tätigkeit Fortbildungen 

angeboten werden (S. 24), wird beim Aufnah-

megespräch eine kurze Schulung zum Rollen-

verständnis gegeben. Dabei wird die Bereit-

schaft bzw. das Bewusstsein im Hinblick auf 

die Rollenanforderungen Allparteilichkeit, 

Schweigepflicht, Vollständigkeit, Transparenz 

abgefragt und den Interessierten darüber 

Kenntnisse vermittelt. Die Überprüfung erfolgt 

mittels themenbezogener Fragestellungen und 

beispielhafter Situationen in Sprachmittlungs-

einsätzen. Zudem wird auf Vorerfahrungen im 

Dolmetschen, insbesondere in SPuK-

Einsatzbereichen, eingegangen.  

4. Selbstreflexion und Auftreten 

Ein weiterer Teil des Aufnahmegesprächs ist 

die Überprüfung der Selbstreflexion. Das be-

deutet im SPuK-Verständnis, die Bereitschaft, 

die eigene gesellschaftliche Position, die Rolle 

und das Verhalten als Sprachmittelnde sowie 

das persönliche Verhalten zu hinterfragen, zu 

reflektieren und in Reflexionsgesprächen und 

Fortbildungen weiterzuentwickeln. Zusätzlich 

wird die Bereitschaft der Gleichbehandlung 

aller Menschen, Umgang mit Stereotypen so-

wie die Vermeidung kulturalisierender Erklä-

rungsmuster überprüft. Auch dies geschieht 

mittels themenbezogener Fragestellungen und 

beispielhafter Situationen in Sprachmittlungs-

einsätzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:  

 Wie wurden Sprachmittelnde bisher für Ihr 

Sprachmittlungsnetzwerk ausgewählt?  

 Gibt es ein Rollenleitbild für Sprachmit-

telnde? 

 Gibt es feste Kriterien für die Auswahl von 

Sprachmittelnden? 

 Welche Auswahlkriterien sind für Ihre loka-

len Bedingungen sinnvoll und umsetzbar? 

 Wie können die Auswahlkriterien überprüft 

werden?  

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Die Auswahlkriterien, insbesondere 

Sprachkenntnisse, können nur von einer 

sehr kleinen Zahl interessierter Personen 

vor Ort erfüllt werden 

 Es existiert kein Rollenleitbild für Sprach-

mittelnde in Ihrem Pool  

 

 

 

 „Jede Person, die sich für die Tätigkeit 

als Sprachmittler*in interessiert oder 

uns seitens der Migrationsfachdienste empfoh-

len wird, wird kontaktiert, bekommt einen Fra-

gebogen und wird gebeten, einen kurzen Le-

benslauf zu übersenden. Nachdem die Unter-

lagen ausgefüllt eingegangen sind, wird die 

Person zu einem Aufnahmegespräch eingela-

den. Im Aufnahmegespräch werden die 

Deutschkenntnisse erfasst und durch gezielte 

Fragestellungen und Fallbeispiele unser Rol-

lenverständnis näher beleuchtet. Mit Fragen 

zum aktuellen Gebrauch der Dolmetsch-

Sprache erfassen wir die Sprachkenntnisseen. 

Es hat sich erwiesen, dass einige angehende 

Sprachmittlende zögerlich und aufgeregt im 

Aufnahmegespräch sind. Anhand konkreter 

Fallbeispiele fällt es den Personen leichter, 

Aussagen zu treffen und mit uns ins Gespräch 

zu kommen.“ 

Sprachmittlungspool SPuK 

Diakonie im Braunschweiger Land 

Kreisstelle Helmstedt 
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Hinweis: Es ist wesentlich, dass Sie 

für Ihren Sprachmittlungspool eigene 

Auswahlkriterien festlegen, die für 

Ihre lokalen Bedingungen passend und vor 

allem praktikabel sind. Die Entwicklung von 

Kriterien, Leitfäden oder Dokumentationsbö-

gen mag Ihnen vielleicht im ersten Moment 

zeitaufwendig erscheinen, durch die Standar-

disierung des Auswahlprozesses und die Wie-

derholung von Aufnahmegesprächen ergibt 

sich jedoch bereits nach kurzer Zeit eine Rou-

tine, die Zeit einsparen kann und zugleich die 

Qualität Ihres Sprachmittlungsangebotes stei-

gert.  

 

Nachüberprüfung der Auswahlkrite-

rien bei bestehenden Netzwerken 

Sollte bereits ein Netzwerk an Sprachmitteln-

den vorliegen, bei dessen Aufbau keine klaren 

Standards eingehalten wurden, sollte dies im 

Rahmen einer Professionalisierung des 

Sprachmittlungspools nachträglich durchge-

führt werden. Um eine möglichst passende 

Netzwerkstruktur für die lokalen Gegebenhei-

ten anzubieten, empfiehlt sich zunächst eine 

Analyse des aktuellen Sprachmittlungsnetz-

werks nach den folgenden Kategorien:    

 Netzwerkgröße 

 Geografische Verteilung im Landkreis 

 Verteilung von Sprachen 

 Sprachstand 

 Schulungsstand 

 Erfüllungsquote von Anfragen 

Eine Möglichkeit der Analyse stellt die Erstel-

lung einer umfassenden Excel-Tabelle zu den 

oben genannten Kategorien oder die Nutzung 

einer Datenbank dar. Für die Analyse der Ka-

tegorien des Sprach- und Schulungsstandes 

der Sprachmittelnden sollten ebenfalls im Vor-

feld Kriterien entwickelt und eine Liste der be-

nötigten Unterlagen und Nachweise erstellt 

werden. Sollten bisher keine Unterlagen und 

Nachweise zu Sprachmittelnden vorliegen – 

bspw. da in der Vergangenheit keine festen 

Regelungen für die Aufnahme ins Netzwerk 

vorlagen – ist zu überlegen, wie eine Nach-

überprüfung der aktuellen Kriterien organisato-

risch am sinnvollsten zu bewältigen ist. Wo 

nötig, kann es auch angemessen sein  

Sprachmittelnde zu Nachüberprüfungsgesprä-

chen einzuladen, die anhand der entsprechen-

den Kriterien durchgeführt werden, um das 

Rollenverständnis und die Sprachkenntnisse 

zu überprüfen.   

Eine Nachüberprüfung der Aufnahmekriterien 

bei bereits aktiven Netzwerkmitgliedern dient 

der Qualitätssicherung und kann zudem neue 

Argumente für die Bewerbung des Sprachmitt-

lungs-Angebotes generieren. So kann mit ei-

ner Nachüberprüfung garantiert werden, dass 

alle Sprachmittelnden die Aufnahmekriterien in 

Bezug auf Sprachniveau und das Rollenver-

ständnis erfüllen. Durch die Festsetzung und 

Umsetzung dieser Qualitätsstandards kann 

sichergestellt werden, dass jedes Mitglied des 

Netzwerks gleichermaßen dazu fähig ist, Eins-

ätze zu übernehmen und sachgemäß durchzu-

führen. Dies ist ein Qualitätsmerkmal, welches 

ein Sprachmittlungs-Netzwerk von anderen 

abheben kann, zudem bietet es den Auftrag-

gebern Verlässlichkeit und stärkt deren Bereit-

schaft, das Angebot zu nutzen. 

Darüber hinaus sollte auf die Fluktuation im 

Netzwerk und die sich verändernden Sprach-

bedarfe vor Ort geachtet werden. Nach Mög-

lichkeit sollte immer wieder überprüft werden, 

ob für nachgefragte Sprachen stets Sprachmit-

telnde vorhanden sind, dass der Pool breit 

aufgestellt ist und sich keine inaktiven 

Sprachmittelnden darin befinden.  

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:  

 Sind alle Sprachmittelnden in Ihrem 

Sprachmittlungspool noch aktiv und er-

reichbar? 

 Erfüllen alle Sprachmittelnden die Aus-

wahlkriterien des Sprachmittlungspools? 

 Wie kann eine Nachüberprüfung der Aus-

wahlkriterien praktisch umgesetzt werden? 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Sprachmittelnde erfüllen die neu entwickel-

ten Kriterien nicht. 

 Das Netzwerk verkleinert sich und es 

müssen neue Sprachmittelnde gesucht 

werden. 
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 „Bei der Nachüberprüfung des Netz-

werkes wurde deutlich, dass sich die 

Sprachmittelnden auf einem guten bis 

sehr guten sprachlichen Niveau bewegen. De-

fizite konnten wir eher im Bereich Rollenver-

ständnis und Einstellung feststellen. Bei eini-

gen Sprachmittelnden hat sich gezeigt, dass 

sie ihre Rolle etwas weiter interpretierten als 

die 1zu1-Dolmetschung. Andere waren sich in 

Ihrer Rolle sehr klar, hatten aber Probleme, 

dieses Rollenbild zu formulieren bzw. gegebe-

nenfalls auch gegenüber Auftraggeber*innen 

durchzusetzen. In diesem Zusammenhang 

wurde die Fortbildung „Die Dolmet-

scher*innenrolle“ angeboten. Wir konnten se-

hen, dass besonders diese Fortbildung sehr 

wertvoll für die Sprachmittelnden unseres 

Netzwerks war und planen, diese in regelmä-

ßigen Abständen zu wiederholen. Besonders, 

wenn in Zukunft neue Personen in das Netz-

werk aufgenommen werden, sollten diese sehr 

zeitnah eine Fortbildung mit diesem Themen-

schwerpunkt besuchen.“ 

Sprachmittlungspool Trans-it! Kassel 

 

 

Aufnahme ins Netzwerk  

Wird anhand der Auswahlkriterien positiv über 

die Aufnahme der*des Sprachmittelnden ent-

schieden, so ist es empfehlenswert eine 

schriftliche Vereinbarung zwischen dem Träger 

und dem neuen Netzwerkmitglied über die 

Mitgliedschaft im Sprachmittlungs-Netzwerk 

und die Durchführung von Einsätzen abzu-

schließen. Diese sollte, je nach Art der Tätig-

keit (z.B. Ehrenamt oder Honorar-Tätigkeit) 

und Rahmenbedingungen des Sprachmitt-

lungspools, Hinweise zu bestimmten Themen 

beinhalten, z.B.:  

 Beschreibung der Vermittlungs- und 

Durchführungsabläufe  

 Vergütung  

 Versteuerung des Einkommens 

 Ggf. Fortbildungspflicht 

 Datenschutz und Verschwiegenheit 

 Berufshaftpflichtversicherung 

 Inkrafttreten, Laufzeit, Kündigung 

Die Vereinbarung mit den Sprachmittelnden 

stellt keinen Arbeitsvertrag dar, sondern bildet 

den Rahmen für die Netzwerkmitgliedschaft im 

jeweiligen Sprachmittlungspool. Es empfiehlt 

sich die Vorlage für die Vereinbarung mit den 

thematisch versierten Fachstellen des Trägers 

des Sprachmittlungspools abzustimmen. Zu-

sätzlich zu der Vereinbarung über die Mitglied-

schaft im Sprachmittlungspool hat es sich be-

währt, den neuen Sprachmittelnden ein Infor-

mationsblatt zur Tätigkeit als Sprachmittelnde 

auszuhändigen, auf dem Hinweise zu z.B. Rol-

lenverständnis, Einsatzvermittlung, Absage 

von Terminen, Fortbildungspflicht, Reflexions-

gesprächen, Abrechnung etc. gegeben wer-

den. Die Vereinbarung sollte nicht nur von 

neuen Netzwerkmitgliedern unterschrieben 

werden, sondern auch nachträglich von 

Sprachmittelnden, die bereits seit längerem in 

dem Sprachmittlungspool aktiv sind, unter-

zeichnet werden.  

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären und im Aufnahme-

prozess mitteilen sollten:  

 Wie läuft die Einsatzvermittlung ab? 

 Wie werden die Sprachmittelnden vergü-

tet? Gibt es zusätzlich eine Aufwandsent-

schädigung und / oder eine Fahrtkostener-

stattung? 

 Welche Art der Qualifizierung oder Fortbil-

dung wird angeboten, inwiefern ist diese 

für die Sprachmittelnden verpflichtend? 

 Sind die Sprachmittelnden über die Be-

rufshaftpflichtversicherung des Trägers, in 

dem der Sprachmittlungspool angesiedelt 

ist, versichert?  

 Wird für die Ausübung der Tätigkeit ein 

Führungszeugnis benötigt? 

 Wurde die Vorlage der Vereinbarung über 

die Aufnahme in den Sprachmittlungspool 

von den hausinternen Fachstellen geprüft? 

 Auf welche Weise werden die Sprachmit-

telnden über alle relevanten Abläufe und 

Informationen informiert? 
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Mögliche Stolpersteine:  

 Schwierigkeiten bei der Kooperation mit 

Leitungsebene zur Bestimmung der Inhalte 

der Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit 

Sprachmittelnden 

 Die Berufshaftpflichtversicherung ist mög-

licherweise nicht über den Träger möglich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Aktionsplan Netzwerkerweiterung 

Für die Umsetzung der Netzwerkerweiterung (und weiterer Handlungsfelder) ist es empfehlenswert 

einen Aktionsplan zu erstellen, in dem die konkreten Schritte aufgeführt sind, die für eine strukturierte 

Netzwerkerweiterung empfehlenswert sind. Folgend ist ein beispielhafter Aktionsplan dargestellt, der 

an die Gegebenheiten unterschiedlicher Standorte sowie an weitere Handlungsfelder in diesem Leit-

faden angepasst werden kann.  

Kurzbeschreibung Unterziel Netzwerkerweiterung von Sprachmittler*innen im 

Landkreis 

Die Analyse des Netzwerkes ergab, dass für den 

Sprachmittlungspool weitere Sprachmittelnde gesucht 

werden sollten, die im Landkreis leben und insbeson-

dere die Sprachen X,X & X sprechen 

Notwendige Schritte bei der Umsetzung Schritt 1: Entwicklung von Flyern und Informationsma-

terial zur Akquise von Interessierten  

Schritt 2: Verbreitung der Flyer und des Informati-

onsmaterials, Netzwerkarbeit mit unterschiedlichen 

Stellen in Landkreis, Stadt, Institutionen und Multiplika-

tor*innen (siehe S. 15) 

Schritte 3: Leitfaden und Kriterien für Aufnahmege-

spräche erstellen / aktualisieren. Aufnahmegespräche 

mit potentiellen Sprachmittelnden führen und sie ggf. 

in das Netzwerk aufnehmen (S. 17); Vereinbarung / 

Dokumente zur Aufnahme der Sprachmittelnden in das 

Netzwerk des Sprachmittlungspools erstellen / aktuali-

sieren (siehe S. 21) 

Zeitliche Planung Wann wird mit der Umsetzung begonnen? Zeitliche 

Planung für einzelne Schritte definieren.  

Meilensteine:   

 Fertiges Informationsmaterial: August X 

 Abgeschlossene Verbreitung und Kontaktaufnah-

me zu unterschiedlichen Stellen im: September X 

 Leitfaden Aufnahmegespräche fertiggestellt: Ok-

tober X 

 Vereinbarung / Dokumente zur Aufnahme 

Sprachmittelnder fertiggestellt: Oktober X 

Finanzielle Ressourcen z.B. Design und Druck Flyer / Plakate: X Euro, ein-

setzbare Arbeitsstunden Mitarbeitende 
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Zuständige Person Wer ist für welche Aufgabe zuständig? 

Evaluation   Konnten Sprachmittelnde für die benötigten Spra-

chen aus dem LK gefunden werden? 

 Über welche Kanäle konnten sie vor allem erreicht 

werden?  

 Welche Herausforderungen gab es?  

 

 

Schulung und Fortbildung  

Sprachmittelnder 

Für die Ausübung der Dolmetschtätigkeit gibt 

es in Deutschland weder formale Zugangsbe-

schränkungen, noch ist die Bezeichnung 

„Dolmetscher*in“ geschützt.
13

 Dies gilt dem-

entsprechend auch für Sprachmittelnde, die im 

Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen so-

wie der öffentlichen Verwaltung dolmetschen. 

Daher existieren in Deutschland unterschied-

lichste Qualifizierungs- und Schulungsformen 

für Sprachmittelnde, die zwischen den diver-

sen regionalen Sprachmittlungsangeboten 

stark variieren. Dies konnte im Rahmen des 

SPuK Bund 4-Projektes auch für Sprachmitt-

lungsstrukturen im Bundesland Niedersachsen 

festgestellt werden.
14

 Bundesweit lassen sich 

jedoch grob drei unterschiedliche Herange-

hensweisen an die Qualifizierung Sprachmit-

telnder feststellen: Die Entwicklung eines ei-

genen Berufsbildes, die eine bis zu 18-

monatige Vollzeitausbildung vorsieht, die Per-

spektive der Sprachmittlung als Nebentätigkeit 

mit vorangestellten oder praxisbegleitenden 

Schulungen sowie die der Sprachmittlung als 

ehrenamtliche Tätigkeit ohne oder mit geringer 

Qualifizierung. 

Im SPuK OS-Konzept liegt der Fokus nicht auf 

einer Vollzeitausbildung mit dem Ziel einer 

hauptberuflichen Tätigkeit, sondern auf der 

praxisbegleitenden Fortbildung aktiver 

                                                   

13
 Ausnahmen stellen konkrete Bezeichnungen der Absol-

vent*innen von Studiengängen und  für beeidigte Dolmet-

schende bei Gericht, die je nach Bundeland spezifische 

Anforderungen erfüllen müssen, dar. 

14
 SPuK Online-Befragung „Sprachmittlung in Nieder-

sachsen“ (2020): https://www.spuk.info/angebote-zur-

professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-

niedersachsen/ 

Sprachmittelnder, die unregelmäßig und für 

verschiedene Einrichtungen tätig werden und 

Sprachmittlung als nebenberufliche Tätigkeit 

ausüben. Wir betrachten die Schaffung eines 

Berufsbildes mit standardisierter Vollzeitaus-

bildung aus unserer Perspektive und Erfah-

rung eher kritisch, da diese zwar in städtischen 

Gebieten zum Teil umsetzbar sein mag, für 

ländliche Regionen und abseits von einigen 

stark nachgefragten Dolmetschsprachen je-

doch nicht realistisch scheint. Zum einen be-

steht nicht für alle Sprachen eine konstante 

Nachfrage und der Bedarf an einzelnen Spra-

chen ist in der Praxis zumeist nicht vorhersag-

bar. Zudem steht unserem Verständnis nach 

für Sprachen, die  im Vergleich eher wenig 

nachgefragt werden, der Aufwand einer zeitlich 

umfassenden Vollzeitausbildung für die 

Sprachmittelnden nicht im angemessenen 

Verhältnis zum tatsächlich zu erwartenden 

Umfang der Tätigkeit. Oftmals wollen Men-

schen die Sprachmittlung auch nur ergänzend 

zu anderen beruflichen Tätigkeiten, einem 

Studium oder zum Beispiel in Phasen der El-

ternzeit ausüben, eine langfristig ausgerichtete 

Ausbildung ist daher für viele sprachlich ge-

eignete Personen wenig attraktiv. Zudem ver-

hindern diese Qualifizierungsformen, dass 

Sprachmittlungspool rasch auf neue Sprach-

bedarfe reagieren können, wie dies beispiels-

weise 2022 für die plötzlich sehr großen Be-

darfe für Sprachmittlung in Ukrai-

nisch/Russisch der Fall war. Mit Blick auf eine 

Nachfrage-orientierte Erweiterung von 

Sprachmittlungspools ist aus unserer Sicht ein 

Modell praxisbegleitender Fortbildungen pra-

xisnäher.  Aus diesem Grund konzentriert sich 

das SPuK OS-Konzept auf fortlaufende Fort-

bildungen und ein anspruchsvolles Anforde-

rungsprofil, welches im Aufnahmeverfahren  

detailliert überprüft wird.  

https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
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Das Konzept der praxisbegleitenden 

Fortbildungen 

Bei SPuK werden bereits seit dem Jahr 2005 

Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen im 

Bereich der Sprachmittlung durchgeführt. In 

diesem Zeitraum wurde das Konzept der pra-

xisbegleitenden Fortbildung Sprachmittelnder 

für ihre Tätigkeit an die Anforderungen der 

Praxis angepasst und auf weitere Sprachmitt-

lungspools übertragen. Im SPuK OS-Konzept 

werden Fortbildungen als Angebote an die Mit-

telnden verstanden, ihre Fähigkeiten im Hin-

blick auf eine qualifizierte Ausübung ihrer Tä-

tigkeit zu verfeinern, ihr Wissen um Techniken 

und Hintergründe zu erweitern, ihre Dol-

metsch-Erfahrungen angeleitet und unter ver-

schiedenen Blickwinkeln zu reflektieren sowie 

ein profundes Selbstverständnis ihrer Rolle zu 

entwickeln. 

Um als Sprachmittlende im Sinne des SPuK 

OS-Konzeptes tätig zu werden, müssen Inte-

ressierte zunächst festgelegte Auswahlkrite-

rien erfüllen- (siehe S. 17), die in einem Leitfa-

den klar definiert sind und im Rahmen eines 

Aufnahmegespräches überprüft werden. Be-

standteil des Aufnahmegesprächs ist zudem 

eine individuelle Kurzschulung zur Tätigkeit 

und dem Rollenleitbild (S. 9) als Sprachmit-

telnde. Kern des Schulungskonzeptes sind  

kontinuierlich angebotene praxisunterstützen-

de Fortbildungen. Das Modell der praxisbeglei-

tenden Fortbildungen hat den Vorteil, dass 

auch Interessierte für die Tätigkeit gewonnen 

werden können, die keine Vollzeit-

Qualifizierung besuchen können oder möchten 

(z.B. Studierende, Teilzeit-/ Vollzeitbeschäftig-

te oder Personen in Elternzeit). Auf diese Wei-

se können Sprachmittlungsdienste für viele 

Sprachen auch in Regionen mit einer geringen 

Anzahl mehrsprachiger Bürger*innen – insbe-

sondere in ländlichen Regionen – angeboten 

werden. Die regelmäßige begleitende Teil-

nahme an Fortbildungen ist zudem empfeh-

lenswert, da viele Herausforderungen der 

Sprachmittlung erst bei der Durchführung von 

Dolmetsch-Terminen ersichtlich werden und 

diesen durch spezifische Fortbildungen zu 

Dolmetsch-Themen, zu den Einsatzfeldern der 

Sprachmittlung sowie in Supervisionen begeg-

net werden kann. Ergänzend dazu können in-

dividuelle Feedbackgespräche eine Möglich-

keit der Reflexion bieten und die Qualität des 

Sprachmittlungsangebotes verbessern (siehe 

auch S. 28). 

Die Bereiche, zu denen auf der Basis des 

SPuK-Konzeptes Fortbildungen angeboten 

werden, sind vielfältig.
15

 Zu ihnen gehören: 

 Allparteilichkeit 

 Rollenverständnis 

 Dolmetschprozess 

 Non-verbale Kommunikation 

 Setting der Dolmetschsituation 

 Einsatzfelder (z.B. Sprachmittlung beim 

Jugendamt, im Jobcenter, in therapeuti-

schen Gesprächen etc.) 

 Diversity Training 

 Supervision/Selbstfürsorge 

Zur kompetenten Bewältigung der praktischen 

Herausforderungen und zum Kennenlernen 

neuer Einsatzfelder sollten mindestens zwei 

Fortbildungen pro Jahr besucht werden, unab-

hängig davon wie viel Erfahrungen die 

Sprachmittelnden bereits haben oder seit 

wann sie diese Tätigkeit umsetzen.  

Es empfiehlt sich die spezifischen Fortbil-

dungsthemen auf Bedarfe und Problemberei-

che abzustimmen, die regional in der Praxis 

und in der Interaktion sowohl mit Auftragge-

bern als auch mit Sprachmittelnden deutlich 

werden. Wichtig ist, dass die Dozent*innen der 

Fortbildungen mit dem Konzept des jeweiligen 

Sprachmittlungspools – insbesondere dem 

Rollenleitbild – vertraut sind und ihre Fortbil-

dungen entsprechend inhaltlich gestalten. Ein 

Jahres- oder Halbjahresprogramm für die 

Fortbildungen ermöglicht es den Sprachmit-

telnden ihre Teilnahme im Vorfeld thematisch 

und zeitlich planen können. Bei der Ausgestal-

tung hat es sich zum einen bewährt, Fortbil-

dungen zu unterschiedlichen Terminen (ver-

schiedene Tageszeiten, werktags und evtl. 

auch Samstags) anzubieten, um unterschiedli-

chen Lebens- und Arbeitsalltagen gerecht zu 

werden. Zum anderen hat sich gezeigt, dass 

die Beschreibung der Fortbildungen in den 

                                                   

15
 Mehr Informationen unter: 

https://www.spuk.info/fortbildungen/  

https://www.spuk.info/fortbildungen/
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Einladungstexten für die Teilnahme aus-

schlaggebend ist. Dabei sollten die Titel nicht 

zu akademisch, sondern eher praxisorientiert 

gewählt sein. 

Das SPuK OS-Konzept  geht davon aus, dass 

ein regionales Sprachmittlungs-Netzwerk eine 

für neue Sprachmittelnde offene Gruppe ist, 

bei welcher die Dauer der Mitgliedschaft vari-

iert. Es werden also kontinuierlich neue Mit-

glieder in das Netzwerk aufgenommen, wäh-

rend parallel dazu ebenso regelmäßig Mitglie-

der das Netzwerk verlassen, weil sich z.B. ihre 

Lebenssituation verändert oder sie aus dem 

Ort wegziehen. Im Hinblick auf die Fortbil-

dungsplanung besteht somit die Herausforde-

rung, dass sich die Gruppe jedes Mal neu aus 

Teilnehmenden mit unterschiedlichen Lernvor-

aussetzungen und divergierendem Vorwissen 

zusammensetzt. Alle Fortbildungen sollten der 

Diversität unter den Teilnehmenden in Bezug 

auf lernrelevante Faktoren bestmöglich ge-

recht werden und einen großen Anteil prakti-

scher Übungen enthalten. Theoriebasierte 

Schulungsabschnitte sollten kurz und gut ver-

ständlich gestaltet werden. Es ist empfehlens-

wert Rollenspiele von Dolmetsch-Situationen 

als Methode in den jeweiligen Fortbildungen 

einzusetzen, um die Fortbildungsinhalte pra-

xisnah zu gestalten. Neben der Förderung des 

Austauschs der Teilnehmenden zu den eige-

nen Erfahrungen soll dadurch die Reflexion 

der eigenen Vorgehensweise beim Dolmet-

schen angeregt werden. 

Um eine intensive Auseinandersetzung zu er-

möglichen, ist zudem, je nach Fortbildungs-

format, eine Begrenzung der Gruppengröße 

sinnvoll. Für Formate wie Gruppensupervisio-

nen oder Schulungen mit Rollenspielen sind 

kleinere Gruppen ratsam, für andere Formate, 

wie z.B. Einblicke in Einsatzfelder, können 

größere Gruppengrößen gewählt werden. Das 

Fortbildungsangebot sollte nicht als linear fort-

schreitenden Ausbildungsgang gestaltet wer-

den, sondern jede einzelne Veranstaltung als 

in sich abgeschlossenes Segment angeboten. 

Es hat sich bewährt, dass jedes Segment so-

wohl einführende und wiederholende als auch 

neue Akzentsetzungen und Möglichkeiten zur 

Vertiefung beinhaltet, um sowohl „Neu-

Einsteiger*innen“ als auch langjährig aktiven 

Sprachmittelnden interessante Lernimpulse zu 

bieten, die ihre Handlungskompetenzen und 

ein adäquates Verständnis der Sprachmittlung 

fördern. Wichtig ist zudem, das die  Fortbil-

dungs-Dozent*innen über gute Kenntnisse 

zum Thema Sprachmittlung/ Dolmetschen/ 

Community Interpreting verfügen.  

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:  

 Wie wurden Sprachmittelnde bisher in Ih-

rem Netzwerk qualifiziert? 

 Gibt es ein klares Rollenleitbild für die 

Sprachmittelnden?  

 Welche Themenschwerpunkte sind für Ihre 

lokalen Bedingungen und Auftraggeber re-

levant?  

 Gibt es Kontakte zu potentiellen Dozieren-

den, die thematisch passende Fortbildun-

gen mit Sprachmittelnden durchführen 

könnten?  

 Welches Budget steht Ihnen für Fortbil-

dungen von Sprachmittelnden zur Verfü-

gung?  

 Wer übernimmt die konkrete Planung und 

Organisation der Fortbildungen? 

 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Es melden sich (zu) wenige Sprachmit-

telnde für die Fortbildungen an. 

 Der Sprachmittlungspool kennt keine Do-

zierenden, die Fortbildungen zu relevanten 

Themen in Bezug auf Sprachmitt-

lung/Dolmetschen/Community Interpreting 

durchführen können.  

 Das Fortbildungsbudget ist so gering, dass 

keine passenden Dozierenden gefunden 

werden können.  

 

Hinweis: Die SPuK-Fortbildungs-agentur des 

Caritasverbandes für die Diözese Os-

nabrück e.V. bietet Trägern von 

Sprachmittlungspools in ganz 

Deutschland einen erleichterten Zugang zu 

qualitativ hochwertigen Fortbildungsmodulen 

für Sprachmittelnde. Bereits seit 2005 organi-

siert SPuK Osnabrück Fortbildungen für die 



  
  

 

 

26 

Sprachmittelnden des eigenen Netzwerkes 

und bietet seit dem Jahr 2019 als Fortbil-

dungsagentur die Organisation von Fortbil-

dungsmodulen für externe Sprachmittlungs-

pools an. Die Fortbildungsagentur übernimmt 

die gesamte Planung und Organisation von 

Fortbildungsreihen und bietet bei Bedarf zu-

dem eine Strukturberatung, um ihr regionales 

Sprachmittlungsangebot nachhaltig zu stär-

ken.
16

 

 

Fortbildungen zu Einsatzfeldern mit 

Auftraggebern 

Neben Kenntnissen zur Sprachmittlungsrolle 

und der Tätigkeit des Dolmetschens sind auch 

Kenntnisse zu den Institutionen und Einrich-

tungen, in denen Sprachmittlungseinsätze 

stattfinden, für die Tätigkeit des Dolmetschens 

hilfreich. Sie dienen dem Kennenlernen von 

Einsatzbereichen, Strukturen und Entschei-

dungswegen des jeweiligen Auftraggebers und 

ermöglichen das Erlernen wichtiger Fachbe-

griffe und Besonderheiten für Dolmetsch-

Bedingungen des jeweiligen Einsatzfeldes. Bei 

SPuK hat es sich bewährt, Fortbildungen zu 

den Einsatzbereichen direkt in Kooperation mit 

Auftraggebern durchführen zu lassen, welche 

die Sprachmittlungstätigkeit beauftragen. Dies 

hat mehrere Vorteile: Zum einen erfolgt die 

Vermittlung der relevanten Informationen der 

Einrichtung oder Institution direkt über Mitar-

beitende des Auftraggebers, die entweder 

selbst Sprachmittlung in ihrer alltäglichen Ar-

beit nutzen oder aber mit dem Themenfeld 

vertraut sind. Zum anderen entstehen durch 

Fortbildungen über Auftraggeber in der Regel 

keine oder nur geringe Kosten für den 

Sprachmittlungspool, da die Mitarbeitenden 

des Auftraggebers die Fortbildungen oftmals 

als Teil  ihrer  Arbeit durchführen können. So-

mit können auch Sprachmittlungspools, die  

nur über ein geringes Budget für Fortbildung 

verfügen leicht Fortbildungen zu Einsatzberei-

chen anbieten. Außerdem bietet die Zusam-

menarbeit mit Auftraggebern im Bereich der 

                                                   

16
 Mehr Informationen unter: 

https://www.spuk.info/angebot-der-fortbildungsagentur/  

Schulung Sprachmittelnder die Möglichkeit, 

Kontakte zu vertiefen, auf das Angebot der 

Sprachmittlung aufmerksam zu machen oder 

es erneut ins Gedächtnis der Mitarbeitenden 

zu rufen. Für Fortbildungen, die von Auftrag-

gebern für die Sprachmittelnden durchgeführt 

werden, empfiehlt es sich einen Leitfaden zu 

entwerfen, der den Auftraggebern die Planung 

dieser Fortbildungen erleichtert. Hinweise dazu 

werden auf der nachfolgenden Seite darge-

stellt.  

Für Fortbildungen zu Einsatzfeldern eignen 

sich insbesondere die Auftraggeber, die das 

Angebot der Sprachmittlung häufiger in An-

spruch nehmen, oder neue Auftraggeber, wel-

che den Sprachmittelnden auf diese Weise 

vorgestellt werden können. Als einige Beispie-

le können hier Sprachmittlung in der Psycho-

therapie, im Frauenhaus, im Jobcenter, in der 

Kindertagesstätte, in der Schule, im Jugend-

amt oder bei Beratungsstellen genannt  wer-

den.  

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten  

 Welche Auftraggeber nehmen die Dienst-

leistung der Sprachmittlung häufig in An-

spruch? 

 Gibt es Rückmeldungen der Sprachmit-

telnden zu besonders anspruchsvollen 

Einsatzbereichen? 

 Werden bereits Fortbildungen mit Auftrag-

gebern durchgeführt? Falls ja, wie werden 

diese gestaltet? 

 Existiert ein Konzept oder Leitfaden, nach 

dem sich Auftraggeber bei der Planung 

und Durchführung der Fortbildung richten 

können? 

 Wer sind die Ansprechpartner*innen der 

Einrichtungen, die für eine Anfrage kontak-

tiert werden können? 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Auftraggeber haben keine Kapazitäten 

oder kein Interesse Fortbildungen durchzu-

führen. 

 Ansprechpartner*innen für eine Anfrage 

sind unbekannt. 

https://www.spuk.info/angebot-der-fortbildungsagentur/
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Hinweise für die Planung von Fortbildungen mit Auftraggebern 

 Überlegen Sie, welcher Einsatzbereich für die Sprachmittelnden Ihres Sprachmittlungspools für 
eine Fortbildung in Frage kommt: In welchem Bereich finden besonders viele Einsätze statt? Wo 
gab es bereits Rückmeldungen zu Herausforderungen bei Sprachmittlungseinsätzen? 

 Welche konkreten Einrichtungen in dem Einsatzbereich könnten Sie anfragen, die bereits regel-
mäßig Einsätze bei Ihrem Sprachmittlungspool buchen? 

 Klären Sie mit dem Auftraggeber ab, ob sie sich die Durchführung einer Fortbildung vorstellen 
können, wie viel Vorlaufzeit benötigt wird und ob ein Honorar gezahlt werden muss.  

Hinweis: Viele Mitarbeitende von Einrichtungen dürfen solche Termine ohne ein Dozent*innen-
Honorar durchführen und können dies im Rahmen ihrer Arbeit z. B. als Vernetzungstätigkeit um-
setzen. Die Bereitschaft zur Umsetzung von Fortbildungen wird erfahrungsgemäß höher, wenn  
Mitarbeitende des Sprachmittlungspools alle organisatorischen Aspekte der Fortbildungsplanung 
übernehmen (Raumbuchung, Einladung der Sprachmittelnden, Moderation innerhalb der Fortbil-
dung etc.) und die Auftraggeber ausschließlich für den inhaltlichen Input verantwortlich sind. 

 Tauschen Sie mit dem*der Auftraggeber*in die Erwartungen an die Fortbildung aus und bespre-
chen Sie, welche Inhalte thematisiert und welche Fragen im Rahmen der Fortbildung beantwortet 
werden sollten. Dafür ist es empfehlenswert einen Leitfaden / Fragenkatalog für die Auftraggeber 
vorzubereiten. 

 

Ideen für einen Leitfaden / Fragenkatalog zur inhaltliche Vorbereitung 

von Fortbildungen mit Auftraggebern 

Ein Leitfaden oder Fragenkatalog trägt dazu bei, dass Auftraggeber sich zu den für Sprachmittelnde 
relevanten Themen vorbereiten können.   

Diese Fortbildungen sollte beispielsweise Antworten auf die nachfolgenden Fragen geben:  

 Wie ist die Einrichtung aufgebaut, was sind ihre Aufgaben?  
 Zu welchen Anlässen werden Sprachmittelnde hinzugezogen? Womit können / sollten sie bei wel-
cher Art von Einsatz rechnen?  

 Welche – ggf. schwierigen oder komplexen – Themen werden behandelt?  
 Wie können in diesem Einsatzbereich angemessene Dolmetschbedingungen hergestellt werden, 
worin könnten hier Besonderheiten liegen? (z.B. Termine im Haushalt von Klient*innen oder in 
anderen Einrichtungen, bei Ärzt*innen etc.; große Zahl von Gesprächsbeteiligten etc.)  

Um Strukturen und Entscheidungswege der jeweiligen Institutionen besser zu verstehen, sollten die 
folgenden Fragen ebenfalls beantwortet werden:  

 Wer veranlasst Gespräche? (Institution – Klient*innen – dritte Partei wie z. B. Familiengericht)  
 Wer trifft Entscheidungen? (Institution – Klient*innen – dritte Partei)  
 Was passiert mit dem Gesprächsergebnis?  

Zudem ist es empfehlenswert die Nutzung von Fachbegriffen im jeweiligen Einsatzfeld zu thematisie-

ren:  

 Wie viel Fachsprache wird verwendet?  
 Lässt sich die Fachsprachlichkeit unmittelbar in Dolmetschsprachen übertragen?  
 Lässt sich die Verwendung von Fachsprache eingrenzen, um eine bessere sprachliche Übertra-
gung zu ermöglichen? Können Mitarbeitende stattdessen Erläuterungen verwenden?  

 Welche Herausforderungen sind in einem Dolmetschprozess mit der häufigen Nutzung einer 
Fachsprache verbunden?  

 Welche offiziellen Dokumente, Anträge oder Formulare werden regelmäßig verwendet?  
 

Es ist hilfreich, wenn die Dozent*innen nach der Fortbildungsveranstaltung ihre Präsentation zur Ver-
fügung stellen (falls vorhanden), die dann entweder den Teilnehmenden oder auch allen Sprachmit-
telnden weitergeleitet werden kann. Zudem ist es sinnvoll, den Sprachmittelnden Informationsmaterial 
über die jeweiligen Einsatzstellen zur Verfügung zu stellen. 
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Fortbildungen im Online-Format 

Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurden in 

Sprachmittlungspools, die das SPuK-Konzept 

umsetzen, zum ersten Mal Fortbildungen im 

Online-Format durchgeführt. Dabei wurde 

deutlich dass die digitale Umsetzung gerade in 

ländlichen Regionen – auch unabhängig von 

der Pandemie – dazu führen kann, dass eine 

größere Anzahl an Sprachmittelnden an den 

Fortbildungen teilnimmt. Zum einen da lange 

Fahrtwege vermieden werden und zum ande-

ren da die Teilnahme von Zuhause aus statt-

finden kann, was beispielsweise für Sprachmit-

telnde mit betreuungsbedürftigen Kindern 

praktisch sein kann. 

Bei der Durchführung von Online-

Fortbildungen sollten insbesondere die techni-

schen Kompetenzen und Ausstattung der 

Sprachmittelnden berücksichtigt werden, da  

technisch unerfahrene Sprachmittelnde 

Schwierigkeiten mit dem Zugang zu einer On-

line-Fortbildung haben können. Im Laufe der 

COVID-19 Pandemie war erkennbar, dass 

immer mehr Teilnehmende es gewohnt waren, 

an Online-Formaten teilzunehmen. Eine Mög-

lichkeit zur Vorbereitung einer Online-

Fortbildung ist es, die Teilnehmenden zu ei-

nem „Testtermin“ einzuladen, im Rahmen des-

sen Sprachmittelnde, die Unsicherheiten mit 

dem Programm haben, über das die Fortbil-

dung durchgeführt wird, kurz ihren Zugang 

sowie Mikrofon und Lautsprecher testen kön-

nen.   

Einige Fortbildungsformate eignen sich zudem 

mehr als andere für eine digitale Umsetzung. 

Insbesondere Fortbildungen, die vermehrt der 

Informationsvermittlung dienen – z.B. einsatz-

feldspezifische Fortbildungen durch Auftrag-

geber – stellen eine gute Möglichkeit zur digi-

talen Umsetzung dar. Fortbildungen zur 

Selbstfürsorge und Supervisionen sollten hin-

gegen besser in Präsenz durchgeführt werden. 

Bei Fortbildungen mit Rollenspielen bedarf es 

einer guten Erklärung und Anleitung durch die 

Dozent*innen, um als Online-Format gut zu 

gelingen.  

 

 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten: 

 Welche thematischen Fortbildungsangebo-

te können sich auch gut als Online-Format 

umsetzen lassen? 

 Haben die Sprachmittelnden im Netzwerk 

die notwendige technische Ausstattung, 

um an Online-Fortbildungen teilzuneh-

men? 

 Wissen Sprachmittelnde, dass sie sich mit 

technischen Unsicherheiten oder Proble-

men an das Organisationsteam wenden 

können? 

 

Mögliche Stolpersteine: 

 Die Sprachmittelnden haben Schwierigkei-

ten mit der Online-Teilnahme aufgrund 

fehlender technischer Kenntnisse oder feh-

lender Ausstattung 

 Technische Herausforderungen/Probleme 

mit dem Programm, über das die Fortbil-

dungen durchgeführt werden soll 

 Sprachmittelnde nehmen nicht an Fortbil-

dungen teil, weil sie sich nicht an das Me-

dium gewöhnen können 

 

 

 

Netzwerkbegleitung 

Neben der Qualifizierung der Sprachmittelnden 

ist es ratsam, die Sprachmittelnden des eige-

nen Netzwerkes aktiv zu begleiten. Dabei ist 

es wesentlich, dass für die Sprachmittelnden 

feste Ansprechpersonen bei Fragen und Ge-

sprächsbedarf verfügbar sind und die Sprach-

mittelnden regelmäßig – durch Fortbildungs-

programme, Reflexionsgespräche und Super-

visionen – mit Sprachmittelnden in Kontakt 

stehen. 

Ein wichtiger Bestandteil der Netzwerkbeglei-

tung im SPuK OS-Konzept stellen Supervisio-

nen und Reflexionsgespräche dar. Die Erfah-

rung hat gezeigt, dass es bei Supervisionen 

sinnvoll ist, immer einen kurzes Themen-

spezifischen Input als Ausgangspunkt für diese 

zu wählen. Die Supervisionen dienen der Re-
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flexion von Sprachmittlungseinsätzen und des 

eigenen Handelns, dem Austausch der 

Sprachmittelnden untereinander und bieten 

Raum für die Besprechung von komplexen 

und/oder belastenden Situationen. Dabei si-

chern und verbessern sie die Qualität der 

Sprachmittlung.  

Zusätzlich zu den Fortbildungen und Gruppen-

supervisionen sind Reflexionsgespräche mit 

einzelnen Sprachmittelnden sinnvoll. Diese 

bieten den Einzelnen einen Raum, um durch-

geführte Einsätze und ggf. darin aufgetretene 

Herausforderungen und Schwierigkeiten zu 

reflektieren. Neu ins Netzwerk aufgenommene 

Sprachmittelnde sollten routinemäßig nach 

ihren ersten Einsätzen zu einem Reflexionsge-

spräch eingeladen werden. Darüber hinaus 

sollten Reflexionsgespräche in Reaktion auf 

Kritik von Auftraggeberseite durchgeführt wer-

den, aber auch  nach Einsätzen, die möglich-

erweise besonders herausfordernd waren oder 

wenn die Sprachmittelnden es selbst wün-

schen. Für die Durchführung von Reflexions-

gesprächen ist es empfehlenswert einen Leit-

faden zu erstellen.  

Insbesondere in der Startphase eines 

Sprachmittlungspools haben sich darüber hin-

aus Netzwerktreffen bewährt, in denen zum 

einen aktuelle Informationen und Sachverhalte 

erläutert sowie Rückmeldungen eingeholt wer-

den können und zum anderen Raum für Aus-

tausch zwischen den Sprachmittelnden be-

steht. Darüber hinaus sollten die Sprachmit-

telnden darauf hingewiesen werden, dass sie 

sich jederzeit melden können und sollen, wenn 

etwas nicht gut läuft und sie Rückmeldungen 

oder Verbesserungsvorschläge haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprach-

mittlungspool klären sollten:  

 Gibt es für die Sprachmittelnden des 

Netzwerks konkrete Ansprechpersonen? 

 Ist der Vermittlungs- und Abrechnungs-

prozess unkompliziert und für alle 

Sprachmittelnden verständlich? 

 Gibt es genügend Wege für regelmäßigen 

Kontakt zu den Sprachmittelnden?  

 Wie sollen Reflexionsgespräche mit den 

Sprachmittelnden geführt werden? Gibt es 

einen Leitfaden? 

 Sind Netzwerktreffen für die lokalen Be-

dingungen sinnvoll? Im welchen Rahmen 

könnten diese durchgeführt werden? 

 Wie und zu welchen Themen können Su-

pervisionen mit den Sprachmittelnden 

umgesetzt werden? Wer führt diese 

durch? 

 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Ansprechperson hat keine ausreichenden 

zeitlichen Kapazitäten für das Führen von 

Reflexionsgesprächen und die angemes-

sene Begleitung des Pools.  

 Reflexionsgespräche folgen keiner klaren 

Struktur, was sich auf die Qualitätssiche-

rung auswirken kann. 

 Das Angebot von Netzwerktreffen und Su-

pervision wird durch die Sprachmittelnden 

nicht angenommen. 
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Finanzierung von  

Sprachmittlungsstrukturen 

Die Finanzierung deutscher Sprachmittlungs-

strukturen ist sehr heterogen, orts- und träger-

abhängig und unübersichtlich. Dies bestätigte 

ebenfalls die Online-Befragung niedersächsi-

scher Sprachmittlungspools für das Bundes-

land Niedersachsen im Rahmen des SPuK 

Bund 4-Projektes.
17

 Unter den befragten nie-

dersächsischen Pools überwiegt dabei deutlich 

die Finanzierung durch Projekt- und durch 

kommunale Mittel sowie unterschiedliche 

Mischformen in der Kombination mit Eigenmit-

teln. Alle diese Finanzierungsformen haben 

jedoch eines gemeinsam: Sie sind in der Regel 

begrenzt auf eine Legislaturperiode oder Pro-

jektlaufzeit und müssen in regelmäßigen und 

meist relativ kurzen Abständen neu beantragt 

und/oder neu bewilligt werden. In diesem Zu-

sammenhang entsteht eine prekäre Situation 

für alle Beteiligten, da um die Fortführung des 

Sprachmittlungsangebotes in jedem Bewilli-

gungszeitraum neu gebangt werden muss.  

Aus diesem Grund ist die finanzielle Verselb-

ständigung durch das Erheben von Vermitt-

lungsentgelten ein wesentlicher Bestandteil 

des SPuK-Konzeptes. Im SPuK-Konzept ist 

der Sprachmittlungspool unabhängig von 

Drittmitteln oder Eigenmitteln und es findet 

eine Verstetigung des Sprachmittlungsangebo-

tes statt, indem die jeweiligen Auftraggeber 

selbst sowohl für die Sprachmittlungseinsätze 

als auch für deren Vermittlung zahlen.  

In den folgenden Kapiteln werden als Einstieg 

in das Handlungsfeld zunächst drei in 

Deutschland verbreitete Finanzierungsmodelle 

kurz vorgestellt (1. Externe Finanzierung / Ei-

genfinanzierung, 2. Finanzierung über Auf-

traggeber, 3. Hybride Finanzierung) und Her-

ausforderungen im Zusammenhang mit dem 

jeweiligen Finanzierungsmodell benannt. An-

schließend wird die finanzielle Verstetigung 

nach dem SPuK-Konzept erläutert und darauf 

                                                   

17
 SPuK Online-Befragung „Sprachmittlung in Nieder-

sachsen“ (2020): https://www.spuk.info/angebote-zur-

professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-

niedersachsen/ 

folgend Handlungsempfehlungen für die Um-

stellung auf Vermittlungsentgelte dargestellt.  

 

Finanzierungsmodelle 

1. Externe Finanzierung / Eigenfinanzierung  

Durch die externe oder die Eigenfinanzierung 

werden die gesamten Kosten des Sprachmitt-

lungspools durch externe oder eigene, meist in 

der Zeit und Höhe begrenzte, Geldmittel (Pro-

jektmittel, kommunale Mittel etc.) gedeckt. Da-

zu zählen sowohl Personalkosten des 

Sprachmittlungspools (z.B. für die Auswahl der 

Sprachmittelnden, Vermittlung, Netzwerkbe-

gleitung) und die Vergütung der Sprachmit-

telnden (Honorar oder Ehrenamtspauschale, 

Aufwandentschädigung, Fahrtkosten) als auch 

Kosten für Qualifizierung, Fortbildungen und 

Supervisionen. Die Herausforderungen bei 

einer externen oder Eigenfinanzierung liegen 

in der unsicheren Zukunft der Sprachmitt-

lungsstruktur, da jeweils nur von einem zum 

anderen Bewilligungszeitraum bzw. einer zur 

anderen Legislaturperiode geplant werden 

kann. Die meist relativ kurze Bewilligungsdau-

er von ein bis zwei Jahren führt bei diesem 

Modell dazu, dass in regelmäßigen Abständen 

viel Arbeitszeit für neue Anträge eingesetzt 

und anschließend um die Bewilligung der 

Geldmittel gebangt werden muss. Gibt es kei-

ne weitere Bewilligung, können extern oder 

eigen finanzierte Sprachmittlungsstrukturen 

meist nicht weiter bestehen. 

Bei diesem Finanzierungsweg stellt sich ins-

besondere die Frage, wie realistisch das Auf-

tragsvolumen für die Sprachmittlung bei der 

Antragsstellung oder Geldmittelbewilligung 

überhaupt für den gesamten Projektzeitraum 

vorhergesehen werden kann und welche 

Stundensätze für die Sprachmittelnden bei der 

Berechnung zugrunde gelegt werden. Häufig 

decken die Mittel, die von der Kommune oder 

einem anderen Förderer bewilligt werden, nicht 

den tatsächlichen Sprachmittlungsbedarf, da 

keine bedarfsgerechte Berechnung stattfindet 

und Bedarfe zumeist nur schwer vorhersehbar 

sind (vgl. Ianonne 2021).  

 

https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
https://www.spuk.info/angebote-zur-professionalisierung-von-sprachmittlungspools-in-niedersachsen/
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2. Finanzierung über Auftraggeber 

Durch die Finanzierung über Auftraggeber 

werden bestenfalls die gesamten Kosten des 

Sprachmittlungspools gedeckt. Dies bedeutet, 

dass Auftraggeber, die Sprachmittlungseinsät-

ze bei einem Sprachmittlungspool buchen, 

diese auch bezahlen. Der von dem Auftragge-

ber gezahlte Betrag beinhaltet dabei die Ver-

gütung der Sprachmittelnden (Honorar / Eh-

renamtspauschale, ggf. Aufwandsentschädi-

gung, Fahrtkosten) und darüber hinaus eine 

Vermittlungsgebühr. Durch die Vermittlungs-

gebühr, die von allen Auftraggebern gezahlt 

wird, können Personalkosten (z.B. für die 

Auswahl der Sprachmittelnden, Vermittlung, 

Netzwerkbegleitung) sowie die Kosten für 

Fortbildungen und Supervisionen gedeckt 

werden. Die Herausforderungen dieses Finan-

zierungsweges liegen vor allem darin, ein aus-

reichend hohes Auftragsvolumen von Sprach-

mittlungseinsätzen zu erreichen um die Perso-

nalkosten der Vermittlungsstelle zu refinanzie-

ren sowie bei den Möglichkeiten der Auftrag-

geber, diese zu bezahlen. Dies ist durch ge-

setzliche Regelungen in einigen Fällen leichter 

möglich als in anderen.
18

 Obwohl weithin eine 

prekäre Finanzierungssituation für Sprachmitt-

lungsleistungen besteht, können häufig lokale 

Lösungsmöglichkeiten z.B. unter Einbezug der 

Kommunen gefunden werden (siehe z.B. Kapi-

tel Budget-Lösungen mit Auftraggebern, S. 

40). Werden die für die Refinanzierung benö-

tigten Geldmittel z.B. durch eine zu geringe 

Auftragszahl dauerhaft nicht erreicht, kann die 

Sprachmittlungsstruktur über die Finanzierung 

durch Vermittlungsgebühren der Auftraggeber 

nicht aufrechterhalten werden. Nichtsdestot-

rotz bietet das Modell Sprachmittlungspools 

mehr Möglichkeiten, da sie nicht ausschließlich 

von einem einzigen Geldgeber abhängig sind. 

Fällt also ein Auftraggeber bei einem gut etab-

lierten Sprachmittlungspool weg, können durch 

andere die Steigerung der Aufträge aller be-

reits aktiven Auftraggeber oder durch den Ge-

winn weiterer Auftraggeber  fehlende Einkünfte 

ausgeglichen werden.  

 
                                                   

18
 Siehe Refinanzierungsleitfaden (Seite 33) 

3. Hybride Finanzierung 

Die hybride Finanzierung stellt eine Mischform 

aus der externen/Eigenfinanzierung und der 

Finanzierung über Auftraggeber dar. In der 

Regel werden dabei die Personalkosten des 

Sprachmittlungspools (z. B. für die  Auswahl 

von Sprachmittelnden, Vermittlung, Netzwerk-

begleitung) sowie Kosten für Fortbildungen 

und Supervisionen extern oder eigenfinanziert, 

die Vergütung der Sprachmittelnden (Honorar 

oder Ehrenamtspauschale, ggf. Aufwandent-

schädigung, Fahrtkosten) hingegen über die 

Auftraggeber. Dies bedeutet, dass die durch 

externe oder eigene Mittel finanzierte Vermitt-

lungsstelle die von den Auftraggebern gezahl-

ten Geldmittel an die Sprachmittelnden durch-

leitet. Die Herausforderungen der hybriden 

Finanzierung sind dabei denen der anderen 

beiden zuvor dargestellten Finanzierungsmo-

delle ähnlich. Werden beide Finanzierungs-

formen kombiniert, ist zu Beginn eines Verste-

tigungsprozesses jedoch von einem geringe-

ren finanziellen Risiko auszugehen. Aufgrund 

der meist ein- bis zweijährigen Bewilligungs-

zeiträume einer externen oder Eigenfinanzie-

rung sind die Fixkosten eines Sprachmitt-

lungspools für den Bewilligungszeitraum ge-

deckt. So kann die Vermittlungsstelle sich vor-

erst ohne finanziellen Druck darauf konzentrie-

ren, zahlende Auftraggeber zu gewinnen, um 

zukünftig ggf. komplett auf das Modell der Fi-

nanzierung über Auftraggeber umzusteigen, 

wie es bereits seit einigen Jahren beispielwei-

se in der SPuK-Vermittlungsstelle Osnabrück 

umgesetzt wird.   

 

Finanzielle Verstetigung 

Die Gewinnung zahlender Auftraggeber ist 

nach langjähriger SPuK-Erfahrung ein wesent-

licher Faktor für die langfristige und nachhalti-

ge Etablierung und Verselbständigung von 

regionalen Sprachmittlungsangeboten. Nur 

diese kontinuierlichen Einnahmen ermöglichen 

es, schrittweise von zeitlich befristeten Förder- 

oder Projektmitteln unabhängig zu werden. 

Eine besonders tragfähige Basis entsteht da-

bei, wenn eine Vielzahl von Auftraggebern in 

der Region gewonnen wird, die jeweils indivi-

duelle Möglichkeiten zur Finanzierung der 
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Dienstleistung für sich ermittelt haben und nut-

zen.  

Wenn regional Auftraggeber mit der Notwen-

digkeit konfrontiert werden, selbst klären zu 

müssen, wie für ihren Bereich Mittel für die 

Sprachmittlung zur Verfügung gestellt oder 

Etats eingerichtet werden können, werden 

notwendige politische und gesellschaftliche 

Diskussionen angestoßen. Dies befördert die 

Auseinandersetzung mit Fragen z.B. der ge-

setzlichen Regelung für die Finanzierung von 

Sprachmittlung in verschiedenen Lebensberei-

chen. Um die Situation der eigenen Vermitt-

lungsstelle angemessen einschätzen zu kön-

nen, ist es für Sprachmittlungspools empfeh-

lenswert eine Liste der aktuellen Auftraggeber 

zu erstellen, in der die Information vermerkt ist, 

ob die jeweiligen Auftraggeber bereits selbst 

für ihre Sprachmittlungseinsätze zahlen oder 

eine andere Stelle aktuell die Kosten trägt. An-

schließend kann überlegt und recherchiert 

werden, welche Auftraggeber auf Basis der 

rechtlichen Regelungen für den jeweiligen Be-

reich wahrscheinlich die Kosten selbst tragen 

können und für welche Auftraggeber dies nicht 

oder kaum möglich ist. Für letztere wäre eine 

kommunale Budget-Lösung (S. 40) dement-

sprechend weiterhin hilfreich. Um Institutionen 

bei der Frage der Finanzierung in ihren Ein-

satzbereichen zu unterstützen, wurde im SPuK 

Bund 4 Projekt ebenfalls ein Leitfaden zum 

Thema der Finanzierung von Sprachmittlungs-

einsätzen erarbeitet.
19

 

SPuK setzt sich insbesondere dafür ein, dass 

im Sinne von Teilhabegerechtigkeit und Anti-

diskriminierung die Kostenträgerschaft für 

Sprachmittlungstermine nicht bei den Men-

schen liegt, welche selbst Sprachmittlung be-

nötigen. Zudem sollten aus unserer Perspekti-

ve (zumindest schrittweise) keine „zentralen 

Fördertöpfe“ (z.B. von Seiten der Kommunen, 

Länder, Wohlfahrtsverbänden oder aus För-

dermitteln) zur Finanzierung von Sprachmitt-

lung genutzt werden (siehe Externe Finanzie-

rung / Eigenfinanzierung S. 30). Denn nur oh-

                                                   

19
 Der Leitfaden zur Refinanzierung von Sprachmittlungs-

leistungen (Prade 2022) ist verfügbar unter: 

https://www.spuk.info/leitfaden-zur-refinanzierung-von-

sprachmittlungsleistungen/  

ne diese pauschale externe Finanzierung kann 

bei den auftraggebenden Einrichtungen ein 

Bewusstsein dafür verankert werden, dass die 

qualifizierte und anspruchsvolle Dienstleistung 

der Sprachmittlung mit Kosten verbunden ist, 

wie es auch bei anderen Dolmetsch-

Leistungen bereits selbstverständlich ist. Ziel 

sollte es sein, dass in den eigenen Budgets 

kontinuierlich Mittel für Sprachmittlung einge-

plant werden, wie sie z.B. für EDV, Mitarbei-

tenden-Schulungen oder Supervisionen schon 

lange selbstverständlich sind. Denn ebenso 

wie diese ermöglicht die Sprachmittlung eine 

gelingende Umsetzung von Gesprächen, das 

heißt z.B. effiziente Abläufe von Beratungen, 

umfassende Anamnesen im Gesundheitsbe-

reich etc. Darüber hinaus erleichtert Sprach-

mittlung auch die Arbeit der Mitarbeitenden der 

entsprechenden Einrichtungen erheblich und 

leistet einen Beitrag zur diversitätsorientierte 

Öffnung und Realisierung gleichberechtigter 

Zugänge für Menschen mit geringen Deutsch-

kenntnissen. 

Umstellung auf Vermittlungsentgelte 

Mittelfristig ist für Sprachmittlungspools die 

finanzielle Verselbständigung durch das Erhe-

ben von Vermittlungsentgelten empfehlens-

wert, da die Einnahmen aus diesen eine Ei-

genfinanzierung und Verstetigung der 

Sprachmittlungsstrukturen ermöglichen. Bei 

der Umstellung auf kostenpflichtige Sprach-

mittlungstermine für die Auftraggeber ist ab-

zuwägen, ob bereits zu Beginn der Umstellung 

eine Vermittlungsgebühr erhoben wird, die den 

Arbeitsbereich der Vermittlung refinanziert – 

wenn auch zu Beginn möglicherweise noch 

nicht komplett. Oder ob in der Anfangsphase 

noch keine Vermittlungsgebühr erhoben wird 

und ausschließlich die Vergütung der Sprach-

mittelnden über die Auftraggeber gezahlt wird. 

Das Erheben einer Vermittlungsgebühr würde 

in diesem Modell erst dann erfolgen, wenn be-

reits eine gewisse Auftragsdichte und Auftrag-

geberbindung erreicht wurde. In diesem Fall ist 

vorrübergehend eine externe oder interne fi-

nanzielle Förderung für die Tätigkeiten des 

Arbeitsbereichs der Vermittlung notwendig. Die 

Einführung einer Vermittlungsgebühr ist dann 

zu einem späteren Zeitpunkt durch eine für die 

Auftraggeber plausible sukzessive Erhöhung 

https://www.spuk.info/leitfaden-zur-refinanzierung-von-sprachmittlungsleistungen/
https://www.spuk.info/leitfaden-zur-refinanzierung-von-sprachmittlungsleistungen/
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des Stundensatzes für die Sprachmittlung 

möglich. Beide Herangehensweisen konnten in 

der Praxis bereits erfolgreich umgesetzt wer-

den. Die spezifischen Herausforderungen der 

Varianten sollten daher vom Träger umfassend 

abgewogen werden. Sprachmittlungsvermitt-

lungsstellen sollten abklären, ob die Möglich-

keit besteht, für Aufträge innerhalb des eige-

nen Trägers Vermittlungsgebühren für 

Sprachmittlungseinsätze zu erheben. Dies ist 

insbesondere bei kommunalen Trägern rele-

vant, da häufig eine große Zahl der Einrichtun-

gen, die potentiell Sprachmittlung in Anspruch 

nehmen, in kommunaler Trägerschaft liegt (z. 

B. Jugendamt, Jobcenter, Sozialamt, etc.).  

Um konkreter abschätzen zu können, inwie-

weit eine Verstetigung durch Einnahmen aus 

Vermittlungsgebühren für einen Sprachmitt-

lungspool möglich ist, sollten zunächst immer 

erst die rechtlichen und steuerlichen Möglich-

keiten und Bedingungen der Einnahme von 

Vermittlungsentgelten abgeklärt werden. Da 

Sprachmittlungsvermittlungsstellen häufig Teil 

von Trägern sind, die keine reine Gewinnorien-

tierung haben (z.B. Kommunen, Wohlfahrts-

träger, Vereine) und durch die Einnahme von 

Vermittlungsentgelten jedoch Einnahmen für 

den Träger des Sprachmittlungspools generiert 

werden, ergeben sich relevante Fragen. Es ist 

deshalb empfehlenswert auf angemessen 

Weise und ggf. durch Hinzuziehen von hausin-

terner oder externer Expertise zu klären, in 

welchem Rahmen ein wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb der Sprachmittlungs-

Vermittlungsstelle für den  Träger unbedenk-

lich ist und ob es eine bestimmte Umsatzhöhe 

gibt, welche durch die Vermittlungsstelle bei 

dem jeweiligen Träger nicht überschritten wer-

den sollte.   

Ist das Erheben von Vermittlungsentgelten 

innerhalb der Strukturen des Trägers möglich 

und abgeklärt, ist es empfehlenswert eine Ana-

lyse der regionalen Sprachmittlungslandschaft 

durchzuführen, da es insbesondere in städti-

schen Gebieten eine Mehrzahl an Sprachmitt-

lungsangeboten geben kann. Dabei sollten 

folgende Fragen beantwortet werden: Gibt es 

weitere Sprachmittlungspools in der gleichen 

Region? In welchen Einsatzbereichen bieten 

diese Sprachmittlungseinsätze an? Müssen 

Auftraggeber für die Einsätze zahlen oder 

werden sie durch Dritt- oder Eigenmittel des 

Sprachmittlungspools finanziert? Welches 

Konzept und Rollenleitbild liegt dem Sprach-

mittlungspool zugrunde? Durch die Beantwor-

tung der Fragen kann schnell festgestellt wer-

den, wie sich der eigene Sprachmittlungspool 

und die Einsatzbereiche von weiteren Angebo-

ten unterscheiden und an welchen Punkten mit 

einer Verstetigung begonnen werden kann. 

Die Analyse dient auch der Abgrenzung zu 

weiteren Angeboten und kann eine Argumen-

tationsgrundlage für die Bewerbung des eige-

nen Angebots darstellen. 

Hilfreich ist außerdem die Erstellung einer ak-

tuellen Statistik zur Anzahl der Sprachmitt-

lungstermine und der Stunden an Sprachmitt-

lungen, die stattgefunden haben.
20

 Auf dieser 

Basis kann ein Finanzplan erstellt und ermittelt 

werden, welche Höhe an Vermittlungsgebüh-

ren pro Stunde oder Einsatz Einkünfte in wel-

cher Höhe für die Vermittlungsstelle erbringen 

würde. Parallel dazu sollte überlegt und bezif-

fert werden, welche Kosten damit gegenfinan-

ziert werden sollen (z.B. alle Personalkosten 

für Mitarbeitende oder nur ein Teil für diejeni-

gen, welche die konkrete Vermittlungsarbeit 

umsetzen). Durch ein Verschieben der einzel-

nen Stellgrößen lässt sich ersehen, welche 

Refinanzierung realistisch erscheint und wel-

che externen Förderungen oder Eigenmittel 

zumindest mittelfristig noch erforderlich sein 

werden. Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll 

ist, die Vermittlungsgebühr als Stundensatz in 

Abhängigkeit von der Dauer der Einsätze und 

nicht als Pauschale zu gestalten, um die Refi-

nanzierung der Vermittlungsarbeit besser er-

reichen zu können. Nicht zuletzt sollte beach-

tet werden, dass der kalkulierte Betrag auch 

gegenüber Auftraggebern erklärbar und durch-

setzbar ist und zu den lokalen Bedingungen 

passt.  

  

                                                   

20
 Für Vermittlungsstellen die bereits einige Jahre aktiv 

sind ist im Hinblick auf die COVID19-Pandemie insbeson-

dere auch die Statistik aus dem Jahr 2019 zu berücksich-

tigen, da die Zahlen noch nicht unter dem Einfluss der 

Pandemie standen (z. B. durch Kontaktbeschränkungen) 

und aussagekräftiger für die Zukunft sein können. 
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Fragen, die Sie für Ihren Sprach-

mittlungspool klären sollten:  

 Wie wird Ihr Sprachmittlungspool zurzeit 

finanziert und bis wann ist die Finanzie-

rung sichergestellt? Berücksichtigung von 

Personalkosten (z.B. für Auswahl Sprach-

mittelnde, Vermittlung, Netzwerkbeglei-

tung), Kosten für Fortbildungen und Su-

pervisionen sowie der Vergütung der 

Sprachmittelnden (Honorar oder Ehren-

amtspauschale, Aufwandsentschädigung, 

Fahrtkosten) 

 Wurde mit hauseigenen und/oder externen 

Expert*innen abgeklärt, ob das Erheben 

einer Vermittlungsgebühr möglich ist? 

Falls ja: Unter welchen Bedingun-

gen/Voraussetzungen und gibt es eine 

maximale Höhe an Einnahmen die erzielt 

werden dürfen? Besteht die Möglichkeit 

auch innerhalb Ihres eigenen Trägers 

Vermittlungsgebühren für Sprachmitt-

lungseinsätze zu erheben? 

 Gibt es weitere Sprachmittlungsangebote 

in Ihrer Region, die evtl. eine Konkurrenz 

für das eigene Angebot sein könnten (Be-

rücksichtigung der Aspekte: Einsatzberei-

che, Finanzierung, Rollenleitbild, Auswahl-

kriterien, Qualifizierung). Falls ja: Wie hebt 

sich Ihr Sprachmittlungspool von anderen 

ab? 

 Wurde unter Berücksichtigung der Ein-

satzzahlen, Personalkosten und Vermitt-

lungsgebühr ein Finanzplan erstellt?  

 Wie kann die Verstetigung umgesetzt wer-

den, sodass die Umstellung von allen Be-

teiligten (sowohl Sprachmittelnden als 

auch Auftraggebern und hausintern) unter-

stützt wird?  

 

 

Hinweis: Die Verstetigung des 

Sprachmittlungsangebotes durch das 

Erheben von Vermittlungsentgelten sollten Sie 

immer zusammen mit dem Handlungsfeld der 

Auftraggeber-Gewinnung (S. 35) betrachten.  

 

 

 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Es können keine Vermittlungsgebühren 

innerhalb des eigenen Trägers erhoben 

werden 

 Es gibt Schwierigkeiten bei der Klärung 

des Vorgehens zur Umstellung mit Lei-

tungsebene und/oder den hinzugezogenen 

Expert*innen 

 Zu wenige Auftraggeber beauftragen den 

Pool mit Einsätzen 

 Es gibt mehrere Sprachmittlungsangebote 

in Ihrem Einzugsgebiet, die auch Ihre Ein-

satzbereiche abdecken 

 

 

 

 „Eine Vermittlungsgebühr wird bereits 

seit längerem in unserem Sprachmitt-

lungspool berechnet. Diese kann jedoch bisher 

nicht alle Kosten der Vermittlungsstelle de-

cken. Um der Verstetigung unseres Sprach-

mittlungspools ein Stück näher zu kommen, 

wurde die Vermittlungsgebühr zunächst in ge-

ringem Maße Euro erhöht. Aufgrund der Be-

sonderheiten der Region (eine relativ kleine 

Gemeinde, gleichzeitig ein großes Gebiet der 

gesamten Region, zum Teil hohe Fahrtkosten) 

erschien es uns riskant, direkt eine höhere 

kostendeckende Gebühr einzuführen. Dies soll 

zukünftig, nach flächendeckenderer Etablie-

rung des Angebots, schrittweise erfolgen. Über 

unsere letzte Erhöhung der Vermittlungsge-

bühr wurden alle Auftraggeber informiert. 

Gleichzeitig wurden sie über die Beteiligung 

unseres Sprachmittlungspools der Caritas 

Cuxhaven am Projekt SPuK Bund 4, dessen 

Ziele und dem Vorhaben der Professionalisie-

rung unseres Angebots informiert. Wir haben 

keine negativen Reaktionen erhalten, im Ge-

genteil – einige Auftraggeber äußerten sich 

zufrieden mit den Plänen zur Entwicklung und 

Professionalisierung der Sprachmittlung in 

Cuxhaven.“  

Sprachmittlungspool SPuK 

Caritaszentrum Cuxhaven 
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Auftraggeber-Gewinnung  

Die Gewinnung neuer Auftraggeber ist zum 

einen für die Verbreitung von Sprachmittlung 

im Allgemeinen wesentlich, damit möglichst 

vielen Menschen mit geringen Deutschkennt-

nissen der Zugang zu Einrichtungen im Sozial-

, Gesundheits- und Bildungswesen oder der 

öffentlichen Verwaltung zu erleichtert und 

ihnen die Wahrnehmung ihrer Rechten ermög-

licht wird. Zum anderen gehört die Gewinnung 

von Auftraggebern zu den zentralen Aspekten 

der Professionalisierung eines Sprachmitt-

lungspools, da sie die Grundvoraussetzung für 

steigende Auftrags- bzw. Einsatzzahlen von 

Sprachmittlungen  und damit verbunden einer 

Steigerung der Einnahmen der Vermittlungs-

stelle darstellt. 

Gemäß dem SPuK-Konzept zahlen Auftragge-

ber, wie im vorherigen Handlungsfeld be-

schrieben, die gebuchten Sprachmittlungsein-

sätze selbst. Durch eine angemessene Zahl 

von Auftraggebern können dabei sowohl die 

Einnahmen für die Finanzierung des Sprach-

mittlungspools gesteigert, als auch eine gewis-

se finanzielle Absicherung für die Vermitt-

lungsstelle erreicht werden, da das Angebot 

von verschiedenen Stellen gleichzeitig refinan-

ziert wird. (siehe S. 31).  

Um Auftraggeber zu gewinnen, sollte auf ver-

schiedenen Ebenen agiert werden: Auf politi-

scher Ebene, also in Gremien, Netzwerken 

und durch Gespräche mit Personen in Schlüs-

selfunktionen (Integrations-/ Diversity-

Beauftragte, migrationspolitische Spre-

cher*innen, etc.), auf praktischer Ebene, das 

bedeutet mit den Fachkräften, welche 

Sprachmittlung in ihrer Arbeit benötigen und 

nutzen würden, sowie auf der Leitungsebene 

bei potentiellen Auftraggebern, wo über die 

Nutzung von Sprachmittlung und Möglichkei-

ten der Finanzierung entschieden wird. Insbe-

sondere bei der Ansprache des Fachpersonals 

sowie der Leitungsebene sollten unterschiedli-

che Aspekte des Einsatzes von Sprachmittlung 

thematisiert werden, um diese von der Nut-

zung zu überzeugen. Diese sind in der Tabelle 

auf der folgenden Seite dargestellt. 

 Insbesondere zu Beginn der Auftraggeber-

Gewinnung gilt es zu analysieren, in welchen 

Bereichen der Sprachmittlungspool neue Auf-

traggeber dazugewinnen kann. Um dies bes-

ser einschätzen zu können, ist eine Auflistung 

der aktuellen Auftraggeber, der Einsatzzahlen 

sowie der Information darüber, wer momentan 

die Kosten für die Einsätze trägt, hilfreich. Die 

Übersicht aktueller Auftraggeber hilft zu erken-

nen, in welchen Bereichen zurzeit noch keine 

Sprachmittlungseinsätze erfolgen und an wel-

chen Stellen bei der Auftraggeber-Gewinnung 

angesetzt werden kann. Anschließend sollte 

für den Bereich, für den neue Auftraggeber 

gewonnen werden sollen, ein konkretes Vor-

gehen bezüglich der Ansprache der Leitungs-

ebene und des Fachpersonals überlegt wer-

den.  

Da die Finanzierung von Sprachmittlung ist in 

Deutschland bisher noch sehr unzureichend 

gesetzlich oder anderweitig festgelegt ist, bie-

ten sich für die Auftraggeber-Gewinnung – 

insbesondere zu Beginn – Bereiche und Ein-

richtungen an, bei denen bereits ein Anspruch 

auf die Kostenübernahme von Sprachmittlun-

gen besteht. Jobcenter und Jugendamt stellen 

hierfür sinnvolle Auftraggeber dar, weil der 

Einsatz von Sprachmittelnden hier in der Regel 

aus den Geldern, die den Institutionen zur Ver-

fügung stehen, bezahlt werden kann. Um po-

tentielle Auftraggeber davon zu überzeugen 

Sprachmittlung in ihren Einrichtungen einzu-

setzen, sollten Informationen zum Angebot 

vermittelt und Argumente für die Notwendigkeit 

von Sprachmittlung benannt werden. Besten-

falls wird bei der Zusammenstellung der Ar-

gumente bereits speziell der Bereich in den 

Fokus genommen, in dem der Auftraggeber 

tätig ist. Dazu eignet sich der Einsatz von In-

formationsflyern in Kombination mit persönli-

chen Gesprächen und/oder der Vorstellung 

des Konzeptes auf Treffen, Veranstaltungen 

und Sitzungen. Grundlage zur Vorbereitung 

kann der „Argumentationsleitfaden Sprachmitt-

lung“ sein, der ebenfalls im Rahmen des 

AMIF-Projektes SPuK Bund 4 erstellt wurde.
21

 

                                                   

21
 Der „Argumentationsleitfaden Sprachmittlung“ (Pape 

2021) kann Sie bei der Vorbereitung der Argumentation 

unterstützen: 
https://www.spuk.info/argumentationsleitfaden-

sprachmittlung/ 

https://www.spuk.info/argumentationsleitfaden-sprachmittlung/
https://www.spuk.info/argumentationsleitfaden-sprachmittlung/
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Tabelle: Auftraggeber-Gewinnung mit Fokus Fachpersonal und Leitungsebene 

Auftraggeber-Gewinnung 

Fokus Fachpersonal Fokus Leitungsebene 

 

 Erläuterung der Praxistauglichkeit  

 Darstellung der positiven Effekte für Mitarbei-

tende im direkten Kontakt z. B. in der Bera-

tung oder bei Kundengesprächen (Nennung 

von Beispielen) 

 Klare Erläuterung zur unkomplizierten Ter-

minvereinbarung und dem Vermittlungspro-

zess 

 Hinweise zum Rollenleitbild der Sprachmit-

telnden und zur Zusammenarbeit in Einsät-

zen 

 

 Erläuterung zur Qualität des Sprachmitt-

lungsangebotes (z. B. Auswahlkriterien 

Sprachmittelnde, Schulung / Fortbildung etc.) 

 Hinweis auf Zeitersparnis und Arbeitserleich-

terung für Mitarbeitende  

 Klare Erläuterung zum Vermittlungsprozess 

und der Abrechnung 

 Hinweis zur Passung der Sprachmittlung in 

Strategien der interkulturellen / diversitätsori-

entierten Öffnung und der Verbesserung der 

Teilhabe vor Ort 

Geeignete Ansprache 

 

 Flyer, Rundmails, Newsletter 

 Mitwirkung an regionalen Netzwerktreffen 

 Vorstellung in z. B. Teamrunden oder 

Dienstbesprechungen mit ggf. individuell an-

gepasster Präsentation 

 

 Individuelle E-Mails und begleitende Anrufe 

 Mitwirkung an regionalen Netzwerktreffen 

 Gespräche auf Leitungsebene mit auf den 

Auftraggeber zugeschnittener Präsentation 

 

 

 Insbesondere wenn in einer Region auch an-

dere Sprachmittlungsangebote bestehen und 

genutzt werden, ist es im Sinne des Etablie-

rung notwendig, potentielle Auftraggeber von 

der Qualität und Funktionalität des eigenen 

Sprachmittlungspools zu überzeugen. Auch 

deshalb sollten im Rahmen eines Konzeptes 

klare Qualitätsstandards benannt werden, wie 

etwa die Auswahlkriterien für Sprachmittelnde, 

deren Rollendefinition und die Schulung und 

Begleitung der Sprachmittelnden, die im Netz-

werk tätig sind. Gerade durch diese Faktoren 

kann sich ein Sprachmittlungspool von weite-

ren absetzen. Hat ein Sprachmittlungspool 

eine Vermittlungsstelle, sind zudem die Abläu-

fe für Auftraggeber unkompliziert und zeitspa-

render. Auftraggeber sollten auch auf ein ide-

alerweise vorhandenes breites Sprachenspekt-

rum des Angebotes aufmerksam gemacht 

werden. 

Unserer Erfahrung nach sind gezielte Aktivitä-

ten für den Gewinn von Auftraggebern besser 

eignet als allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. 

Dennoch können auch Zeitungsartikel, 

Newsletter, Flyer o.ä. hilfreich sein, um das 

Angebot der Sprachmittlungs-Dienstleistung 

innerhalb einer Region ins Gespräch zu brin-

gen und bekannt zu machen. Insbesondere zu 

Beginn der Umsetzung oder des Ausbaus des 

Angebotes empfiehlt sich die Erstellung eines 

Flyers, der die wichtigsten Informationen für 

Auftraggeber bündelt. Die Informationen des 

Flyers – der sowohl als digitales Dokument als 

auch als PDF einsetzbar ist – sollten bestmög-

lich folgende Fragen beantworten: Welche 

Vorteile haben Auftraggeber durch die Nut-

zung von Sprachmittlung? Welche Sprachen 

sind verfügbar? Ist die Dienstleistung der 

Sprachmittlung in Ihrem Sprachmittlungspool 

kostenpflichtig? Wie kann ein Sprachmittlungs-
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Termin gebucht werden? Was sind die Kon-

taktdaten und wie ist die Erreichbarkeit? 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprach-

mittlungspool klären sollten: 

 Für welche Einsatzfelder und konkrete Ein-

richtungen haben Sie bereits wie viele 

Einsätze?  

 Gibt es weitere Sprachmittlungspools in 

Ihrer Region, die bestimmte Einsatzberei-

che bereits abdecken? 

 Für welchen Bereich möchten Sie neue 

Auftraggeber gewinnen? Gibt es ggf. Be-

reiche, in denen Sie noch gar keine Eins-

ätze haben? 

 Welche konkreten Einrichtungen aus dem 

gewünschten Einsatzbereich gibt es in Ih-

rer Region und wer sind die relevanten 

Ansprechpersonen? 

 Gibt es in Ihrer Region Arbeitskreise oder 

Treffen der Einrichtungsleitungen dieser 

Einrichtungen und Dienste? Wer könnte 

Ihnen Zugänge zu diesen eröffnen?  

 Was ist für die konkrete Ansprache von 

Fachpersonal / Leitungsebene der ange-

strebten Auftraggeber wichtig? 

 Gibt es einen Flyer oder anderes Informa-

tionsmaterial für Ihren Sprachmittlungs-

pool? Welche Informationen sind für Auf-

traggeber wichtig? 

 Wie können Sie für den Einsatz von 

Sprachmittlung – auch für einzelne Ein-

satzbereiche – argumentieren? 

 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Unklarheiten über Ansprechpersonen 

 Unzureichendes Bewusstsein für die Be-

deutung von Sprachmittlung in den Ein-

richtungen  

 Tief verwurzelte schlechte Praktiken in den 

Einrichtungen, wie etwa das Dolmetschen 

durch Familienmitglieder oder Freunde der 

Klient*innen 

 

 

 

 

Fehlende finanzielle Mittel für 

Sprachmittlung auf Seiten der ange-

strebten Auftraggeber „Um neue Auf-

traggeber für unseren Sprachmittlungspool zu 

gewinnen, haben unterschiedliche Vorge-

hensweisen Erfolge gebracht. Wichtig waren 

jedoch insbesondere gut aufbereitete Informa-

tionsmaterialien wie eine Webseite und ein 

Flyer, den wir per Post und E-Mail an unter-

schiedliche Einrichtungen schicken konnten. In 

den Anschreiben haben wir immer die Art und 

Branche der Tätigkeit des Auftraggebers be-

rücksichtigt und Argumente für den Einsatz 

von Sprachmittlung in dem konkreten Bereich 

dargestellt. Im Anschluss haben wir die Ein-

richtungen telefonisch kontaktiert, um mit 

ihnen über unsere zugeschickten Flyer zu 

sprechen – das war immer ein guter Aufhänger 

für ein Gespräch. Deutlich wurde, dass wir un-

ser Angebot durch die neuen klar definierten 

Abläufe, Auswahlkriterien, das Rollenleitbild 

und ein größeres Angebot an Sprachen viel 

besser präsentieren konnten.“ 

Sprachmittlungspool SPuK 

Caritaszentrum Cuxhaven 

 

 

„In digitaler Form wurde und wird unser Flyer 

bei jeder Kontaktaufnahme zu potentiellen Auf-

traggebenden versendet. Auch die Kol-

leg*innen des RCV Kassel haben den Flyer in 

digitaler Form bekommen, um diesen bei Be-

darf weitergeben und in Gremien und Aus-

schüssen mitnehmen zu können. Besonders 

effektiv hat sich das Verteilen der Flyer auf 

Informationsveranstaltungen, Messen und Re-

gionalkonferenzen erwiesen. Zum einen konn-

te dort direkt auf Fragen eingegangen werden, 

zum anderen wurden immer so viele Flyer mit-

genommen, dass potentielle Auftraggebende 

immer die Möglichkeit hatten, eine gewisse 

Stückzahl mit in ihre jeweiligen Einrichtungen 

oder Ämter nehmen zu können. Auf diese 

Weise wurde der Flyer in verschiedenste Or-

ganisationen verteilt.“  

Sprachmittlungspool Trans-it! 

Caritasverband Nordhessen-Kassel 
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Rahmenvereinbarungen mit  

Auftraggebern 

Um neue Auftraggeber vom Einsatz und der 

Finanzierung von Sprachmittlung zu überzeu-

gen, haben sich bei SPuK zeitlich begrenzte 

Erprobungsphasen mit Auftraggebern bewährt. 

Dabei wird zunächst mit der Leitungsebene 

eines potentiellen Auftraggebers eine begrenz-

te Zeit und ein vorab definiertes maximales 

Budget für Sprachmittlungstermine für einen 

Fachbereich oder eine Einrichtung vereinbart 

(siehe hier auch S. 40, „Budget-Lösungen“ mit 

Auftraggebern). Die Leitungsebene unterstützt 

im Anschluss die Bekanntmachung des 

Sprachmittlungsangebots bei den Mitarbeiten-

den und erläutert die Rahmenbedingungen für 

den Einsatz von Sprachmittlung (für welche 

Termine dürfen Sprachmittlungseinsätze ver-

einbart werden etc.). Im Laufe der Erpro-

bungsphase wird von der Vermittlungsstelle 

regelmäßig die Information, in welchem Maße 

das Budget bisher genutzt wurde, an die Lei-

tung des Auftraggebers weitergeleitet und 

Feedback von den Mitarbeitenden zu den um-

gesetzten Sprachmittlungsterminen eingeholt. 

Zum Abschluss der Probephase erfolgt eine 

gemeinsame Auswertung der inhaltlichen Er-

fahrung mit der Nutzung des Sprachmittlungs-

angebotes und der verausgabten Mittel.  

Ziel einer solchen Erprobungsphase ist es, 

nach Ablauf der vereinbarten Zeit eine Rah-

menvereinbarung mit dem Auftraggeber zur 

Verstetigung der Zusammenarbeit abzuschlie-

ßen. Eine Rahmenvereinbarung sollte dabei 

folgende Punkte beinhalten und juristisch ab-

gesegnet werden:  

 Benennung eines Rahmenkonzeptes als 

Grundlage der Arbeit des Sprachmitt-

lungspools  

 Beschreibung des Vertragsgegenstands 

und der konkreten vereinbarten Leistun-

gen, ggf. Festlegung des Leistungsum-

fangs (X Einsatzstunden im Zeitraum Y) 

 Festlegung der Leistungsvergütung und 

ihrer Bestandteile 

 Zahlungsvereinbarungen 

 Datenschutzbestimmungen 

 Festlegung des Inkrafttretens, der Laufzeit 

und Kündigungsfrist etc.  

Auch bei Auftraggebern mit höheren Auftrags-

zahlen, die keine Probephase durchlaufen, 

sollten  Rahmenvereinbarungen geschlossen 

werden, um die Zusammenarbeit mit diesen 

genauer zu regeln und die Auftraggeber zu 

binden.  

In Gesprächen mit (potentiellen) Auftraggebern 

sowie beim Abschluss von Rahmenvereinba-

rungen geht es auch darum, zu erfahren, wel-

che speziellen Wünsche und Bedarfe ein Auf-

traggeber hat. Dabei sollte jedoch immer auf 

Grundlage des Konzeptes des Sprachmitt-

lungspools überlegt und entschieden werden, 

ob evtl. Sonderbedarfen entsprochen werden 

kann und soll, oder nicht. Insbesondere ist es 

wichtig, die Definition der Rolle der Sprachmit-

telnden nicht aufzuweichen und deutlich zu 

vermitteln, für welche Einsätze keine Sprach-

mittelnden, sondern andere Professionen wie 

Sozialarbeiter*innen oder beeidigte Dolmet-

schende besser geeignet wären. Darüber hin-

aus sollten Sprachmittlungspools abwägen ob 

sie hinsichtlich der Einsatzbereiche Grenzen 

setzen  und ob es ggf. Felder gibt in denen 

Einsätze nicht mit den eigenen Zielen oder des 

eigenen Trägers vereinbar erscheinen. Hierbei 

können auch Haftungsfragen eine Rolle spie-

len.  

Aus den genannten Gründen sollte mit poten-

tiellen Auftraggebern immer geklärt werden, in 

welchem Bereich und bei welcher Art von Ge-

sprächen die Sprachmittelnden genau einge-

setzt werden sollen.  

Dafür werden folgend ein paar Beispiele aus 

der SPuK Praxis aufgezählt: 

 Einsätze bei großen Veranstaltungen wur-

den bei SPuK abgelehnt, da Konferenz-

dolmetschen nicht unter das Aufgabenge-

biet von Sprachmittelnden fällt und auch 

keine Konkurrenz zu studierten Dolmet-

schenden aufgebaut werden soll.  

 Aufträge für Sprachmittlung bei vom Lan-

deskriminalamt finanzierter Sozialbetreu-

ung wurden nach gründlicher Überlegung 

angenommen.  

Über die Klärung des spezifischen Einsatzbe-

reiches hinaus, ist es zudem notwendig, mit 

den Auftraggebern Abläufe und Rahmenbe-
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dingungen genau zu klären und diese in der 

Rahmenvereinbarung festzuhalten, um die 

Zusammenarbeit zur Zufriedenheit aller zu ge-

stalten.  

 

 

Hinweis: Zur Vorbereitung auf Ge-

spräche und Verhandlungen mit (po-

tenziellen) Auftraggebern finden Sie 

folgend eine Liste an Fragen, die Sie zur Vor-

bereitung klären sollten. 

 

 

 

 

Checkliste für Gespräche und Verhandlungen mit (potentiellen) Auf-

traggebern 

Fragen, die Auftraggebern gestellt und für eine Zusammenarbeit geklärt werden sollten: 

 Wie kann die Zusammenarbeit praktisch funktionieren?  

 Wie sind die internen Arbeits-, Verwaltungs- und Abrechnungsabläufe?  

Einsatzbereich: 

 Was ist das genaue Arbeitsfeld des Auftraggebers und in welchem konkreten Bereich sollen 

Sprachmittelnde eingesetzt werden? 

Vermittlung: 

 Welche Informationen sind für einen Einsatz notw endig? 

 Wer fragt die Sprachmittlungseinsätze an? Wer benötigt die Sprachmittlung? 

 Sind besondere Formate von Einsätzen geplant (z.B. regelmäßige Blocktermine) und wie werden 

diese umgesetzt (maximale Dauer von Blockterminen, Pausenregelung, „Laufzettel“ bei Einzel-

terminen in verschiedenen Räumen, Einsatzbestätigung in welcher Form etc.?) 

Abrechnung: 

 An wen sollen die Rechnungen gehen? Wer weist die Zahlung an? Wie lange dauert das in der 

Regel? 

 Wie oft soll eine Rechnung zugesandt werden? 

 Kontrolliert der Auftraggeber selbst, ob die bereits in Anspruch genommene Anzahl der Einsätze 

innerhalb seines eigenen finanziellen Etats liegt und weiterhin Einsätze beauftragt werden können 

oder wird ein Jahreskontingent über eine bestimmte Stundenanzahl vereinbart, dessen Verbrauch 

die Vermittlungsstelle dokumentiert und den Auftraggeber informiert, wenn nur noch weniger als x 

Stunden übrig sind? 

 Werden seitens des Auftraggebers gesonderte Formulare oder schriftliche Beauftragungen für die 

Abrechnung benötigt?  

 Gibt es bestimmte Fristen für die Abrechnung der Einsätze? (Müssen z.B. alle Einsätze im glei-

chen Kalenderjahr abgerechnet werden?) 

Vereinbarungen: 

 Kann eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden und welche Besonderheiten wären hier-

bei für den Auftraggeber wichtig (regelmäßige Termine etc.)? 

 Kann eine Fortbildung für die Sprachmittelnden für das entsprechende Einsatzfeld mit dem Auf-

traggeber gemeinsam durchgeführt werden? Welche Mitarbeitenden können hierfür angesprochen 

werden? Welche Themen wären hierbei aus der Sicht des Auftraggebers besonders relevant? 
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Informationsfluss 

 Wer ist die Ansprechperson für das Thema Sprachmittlung – sowohl für die eigenen Mitarbeiten-

den, als auch für die Vermittlungsstelle? 

 Darauf hinweisen, dass die Mitarbeitenden eines Auftraggebers den Ablauf für Einsatzanfragen 

und Abrechnung genau kennen sollten.  Auf welchem Weg sollen die einzelnen Mitarbeitenden 

dies erfahren? (Info-Schreiben, Input durch Mitarbeitende des Sprachmittlungspools bei Teambe-

sprechungen / Mitarbeitendenversammlungen o.ä.) 

Tipp: Es ist sinnvoll, Formulare, -Unterlagen und -Vorlagen (Auftragsbestätigung, Feedbackbogen, 

Durchführungsbestätigung, Rechnung, Hinweise zum Gelingen von Sprachmittlungseinsätzen, etc.) 

zu den Gesprächen mitzunehmen und gemeinsam durchzusehen.  

 

Fragen, die Sie im Vorfeld beantworten (können) sollten: 

 Was bedeutet Sprachmittlung nach dem Rollenleitbild Ihrer Vermittlungsstelle (Rollenleitbild S. 9)? 

Welche Aufgaben übernehmen Sprachmittelnde und welche Aufgaben führen Sie nicht durch und 

sind nicht Teil des Angebotes des Sprachmittlungspools (z.B. schriftliche Übersetzungen, Ausfül-

len von Formularen, weitere Begleitung von Ratsuchenden)? 

 Wie viele und welche Sprachen werden aktuell angeboten? 

 Was ist gute Sprachmittlung? Worauf gründet sich die Qualität Ihres Sprachmittlungspools? 

 Welche Rahmenbedingungen sind für die Durchführung einer Sprachmittlung empfehlenswert und 

warum? (z.B. maximale Dauer von Einsätzen, Pausen, Redeportionen, Vermeidung rollenfremder 

Aufgaben etc.) 

 Welche Vorteile bringt Sprachmittlung den Auftraggebern – wenn möglich, konkretisiert auf den 

Bereich? (z.B. übergeordnet: Arbeitserleichterung für Mitarbeitende, Vermeidung von Mehrfach-

terminen und Missverständnissen, vereinfachte Vermittlung und Abrechnung, breites Sprachen-

angebot, etc.) 

 Wie funktioniert die Vermittlung? 

 Wie setzen sich die Kosten zusammen? (die Bestandteile, nicht die genaue Höhe – diese Kalkula-

tion müssen Sie nicht offenlegen) 

 Wie können die Sprachmittlungseinsätze finanziert werden? 

 Wie verläuft die Abrechnung in der Regel? 

 Was sind die Vorteile einer Rahmenvereinbarung für den Auftraggeber? 

 Wie werden Fortbildungen mit Fachkräften von Auftraggebern umgesetzt, welche Struktur haben 

diese?  

 

Budget-Lösungen mit Auftragge-

bern 

Die Kosten einzelner Sprachmittlungstermine 

(Honorar der Sprachmittelnden, Fahrtkosten, 

Vermittlungsgebühr) werden nach dem SPuK-

Konzept von den auftraggebenden Diensten 

und Einrichtungen getragen. Diese bezahlen 

für die von ihnen beauftragten Einsätze. In der 

Praxis bedeutet dies, dass die Auftraggeber 

bei der Anfrage angeben, ob sie direkt Rech-

nungsadressat sind oder ob dies eine überge-

ordnete Stelle ist, die die Kosten der Einsätze  

 

übernimmt (z.B. in der eigenen Verwaltung des 

Auftraggebers oder beim Träger, z.B. für Schu-

len direkt bei der jeweiligen Schule oder bei 

der Schulverwaltung der Kommune). Kosten 

fallen dann bei den Auftraggebern entspre-

chend der Zahl und der Dauer der Termine an. 

Es gibt zwei mögliche „Budget-Lösungen“, die 

ergänzend zur direkten Abrechnung mit den 

einzelnen Auftraggebern (oder den jeweiligen 

Kostenträgern) genutzt werden können. 

„Budget-Lösungen“ sind insbesondere dann 

empfehlenswert, wenn es sich um neue Auf-

traggeber handelt und die Finanzierung der 
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Einsätze noch nicht gefestigt ist. Durch das 

Festlegen eines bestimmten, ggf. vorerst rela-

tiv niedrigen Budgets für einen festen Zeitraum 

können Auftraggeber Erfahrungen mit dem 

Einsatz von Sprachmittlung sammeln. Unserer 

Erfahrung nach stellen sie dabei häufig den 

positiven Effekt der Nutzung von Sprachmitt-

lung fest und sind zum Teil überrascht, dass 

die Kosten für Sprachmittlung gar nicht so 

hoch liegen, wie zu Beginn möglicherweise 

befürchtet.  

Folgend werden zwei mögliche „Budget-

Lösungen“ aufgezeigt, die bereits durch SPuK 

Osnabrück und an weiteren Standorten mit 

unterschiedlichen Auftraggebern umgesetzt 

werden konnten:  

 

1. Eine Einrichtung legt ein Budget in einer 

selbst festgelegten Höhe für einen bestimmten 

Zeitraum fest und nennt diesen Betrag der 

Vermittlungsstelle. Bei der Rechnungserstel-

lung und der Vermittlung neuer Sprachmitt-

lungstermine behält die Vermittlungsstelle in 

dem genannten Zeitraum das Budget im Blick 

und weist darauf hin, wenn ein Großteil (z.B. 

mehr als 70%) des Budgets  ausgeschöpft ist. 

Die Leitung gibt diese Information dann an die 

Mitarbeitenden weiter, die dann wissen, dass 

nur noch eine geringe Zahl von Terminen bis 

zum Jahresende möglich ist. Auf diese Weise 

kann die Einrichtung – mehr noch als beim 

Controlling der eingehenden Rechnungen – 

begrenzen, welche Kosten pro Jahr maximal 

durch Sprachmittlungstermine ihrer Mitarbei-

tenden entstehen können. Dieser Ansatz wur-

de vor einigen Jahren mit einem Fachbereich 

der Stadt Osnabrück erfolgreich umgesetzt. 

Die „Budget-Lösung“ wurde nach 2 Jahren 

durch eine nicht-budgetierte Abrechnung er-

setzt. Auf diesem Weg konnte eine gute Zu-

sammenarbeit und eine beständig hohe Zahl 

von Aufträgen durch diesen Bereich erreicht 

werden.  

2. Ein zweites Budget-Modell wurde von einem 

Sprachmittlungspool genutzt, der durch SPuK 

in der Vergangenheit beraten wurde: Die 

Kommune hatte entschieden, dass alle kom-

munalen Dienste und Fachbereiche einzeln 

klären müssen, wie sie ihre Sprachmittlungs-

kosten abrechnen können, was dazu führt, 

dass alle Dienste oder Fachbereiche eigen-

ständige Auftraggeber mit verschiedenen 

Rechnungsadressaten sind. Begründet wurde 

dies durch die sehr unterschiedlichen Rege-

lungen, auf denen die Finanzierung der Arbeit 

in den verschiedenen Einrichtungen und 

Diensten der Kommune basiert. Gleichzeitig 

wollte diese Kommune sicherstellen, dass 

kleine nicht-kommunale Einrichtungen, die 

wichtige Funktionen vor Ort übernehmen (z.B. 

Frauenhaus, Aidsberatung etc.) ebenfalls bei 

Bedarf Sprachmittlungstermine buchen kön-

nen, auch wenn sie selbst nicht über finanziel-

le Mittel dafür verfügen. Daher stellte die 

Kommune der örtlichen Sprachmittlungs-

Vermittlungsstelle zum einen ein Budget zur 

Verfügung und gab ihr zum anderen eine Liste 

an die Hand, die erläuterte, für welche Einrich-

tungen aus diesem Budget Sprachmittlungs-

termine bezahlt werden konnten. Die Zusam-

menstellung dieser Liste durch ein Gremium 

des Integrationsbereichs lag hierbei allein bei 

der Kommune. 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten: 

 Welche Auftraggeber nutzen bereits 

Sprachmittlung? Wie sind die Finanzie-

rungs- und Abrechnungsformen für 

Sprachmittlungseinsätze?  

 Gibt es in Ihrer Region Einsatzbereiche 

und Institutionen, die Sprachmittlung benö-

tigen,  diese jedoch bisher nicht nutzen? 

 Wer sind in diesen Einsatzbereichen und 

Institutionen Ansprechpersonen für das 

Thema? 

 

 

Mögliche Stolpersteine: 

 Unklarheiten über Ansprechpersonen in 

den Einrichtungen  

 Fehlende Bereitschaft zum Ausprobieren 

einer „Budget-Lösung“ 
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Pflege der Zusammenarbeit mit Auf-

traggebern 

Neben den Rahmenvereinbarungen, welche  

eine Form der Auftraggeberbindung sind, ha-

ben sich zur Pflege der Zusammenarbeit mit 

Auftraggebern noch weitere Instrumente be-

währt: Zum einen ist es empfehlenswert mit 

jeder Auftragsbestätigung einen Feedbackbo-

gen zu verschicken, über den Rückmeldungen 

zu dem erfolgten Einsatz an die Vermittlungs-

stelle gesendet werden kann. Durch Feed-

backbögen ist es möglich, zeitnah von Unzu-

friedenheiten auf Auftraggeberseite zu erfah-

ren und Probleme in den Abläufen oder bei der 

Sprachmittlung ausfindig zu machen und da-

rauf zu reagieren. Wenn erwünscht, können 

auch Jahresgespräche mit Auftraggebern ge-

führt werden. Es gilt zu beachten, dass Feed-

backbögen sich an die Sprachmittlung beauf-

tragenden Mitarbeitenden der Einrichtung rich-

ten und Jahresgespräche mit der Leitungs-

ebene durchgeführt werden. So werden im 

besten Falle unterschiedliche Ebenen auf Sei-

ten des Auftraggebers angesprochen. 

Zudem sollte das Angebot der Sprachmittlung 

den Auftraggebern immer wieder in Erinnerung 

gerufen werden. Dies kann z.B. durch Rund-

mails, eine Flyer-Verbreitung alle 1 – 2 Jahre 

sowie das Angebot der Vorstellung für neue 

Mitarbeitende der Auftraggeber erfolgen.  

Zusätzlich empfiehlt es sich, größere Auftrag-

geber bzw. Auftraggeber*innen, die bestimmte 

Einsatzbereiche vertreten (Therapeut*innen, 

Lehrkräfte, etc.), dazu einzuladen, an Fortbil-

dungsveranstaltungen für die Sprachmitteln-

den mitzuwirken. Neben dem Effekt, dass die 

Sprachmittelnden Einblicke in die entspre-

chenden Einsatzfelder bekommen und deren 

Besonderheiten kennenlernen, um die 

Sprachmittlung entsprechend zu gestalten 

(siehe Kapitel 26, Einsatzfeldspezifische Fort-

bildungen), festigt dies auch die Zusammenar-

beit mit den Auftraggebern. So bekommen die 

Auftraggeber die Möglichkeit, ihre Perspekti-

ven in die Qualitätssicherung einzubringen.  

Neben den einsatzfeldspezifischen Fortbildun-

gen für die Sprachmittelnden sind auch Fort-

bildungen für die Auftraggeber, die mit den 

Sprachmittelnden zusammenarbeiten eine gu-

te Option zur Stärkung der Verbindung. In den 

Fortbildungen sollten (potentielle) Auftraggeber 

für das Thema Sprachmittlung sensibilisiert 

und Herausforderungen, die ein Gespräch in 

der Triade mit sich bringt, kennengelernt wer-

den.
22

 In diesem Zusammenhang sollte über 

die Aufgaben- und Rollenverteilung von Ge-

sprächsführenden und Sprachmittelnden dis-

kutiert und die Möglichkeit gegeben werden, 

neue Techniken für das Gespräch mit 

Sprachmittelnden zu erarbeiten. 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprach-

mittlungspool klären sollten: 

 Gibt es einen Feedbackbogen, der an Auf-

traggeber versendet wird? 

 Werden kritische Rückmeldungen struktu-

riert bearbeitet? 

 Wie wird das Angebot der Sprachmittlung 

Auftraggebern bisher in Erinnerung geru-

fen? Welche Wege sind zukünftig umsetz-

bar? 

 Welche Auftraggeber buchen besonders 

häufig Einsätze und kommen somit für ei-

ne einsatzfeldspezifische Fortbildung für 

Sprachmittelnde in Frage?  

 Welche Auftraggeber sollten selbst eine 

Schulung zum Thema Gesprächsführung 

in der Triade mit Sprachmittelnden erhal-

ten? Wer kann diese durchführen? 

 

Mögliche Stolpersteine: 

 Auftraggeber nutzen die Funktion des 

Feedbacks nicht. 

 Es werden keine Auftraggeber gefunden, 

die einsatzfeldspezifische Fortbildungen 

mit Sprachmittelnden durchführen. 

 Es existiert kein Konzept für Auftraggeber-

Schulungen. 

 Auftraggeber haben kein Interesse daran 

sich in der Arbeit mit Sprachmittler*innen 

weiterzubilden 

 
                                                   

22
 An einem Triadengespräch nehmen drei Parteien teil; 

hier: Fachkraft, Klient*in, Sprachmittler*in. 
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 „Wir befinden uns im regelmäßigen 

Kontakt mit unseren Auftraggebern. 

Wir holen über Feedbackbögen Rückmeldun-

gen über die Qualität der Arbeit der einzelnen 

Sprachmittelnden in den Einsätzen ein. Gibt es 

eine kritische Rückmeldung, ist es uns wichtig 

schnell auf diese zu reagieren und beispiels-

weise Reflexionsgespräche mit den Sprachmit-

telnden durchzuführen. Das Gespräch und der 

persönliche Kontakt sowie die Sorge um die 

Qualität der Sprachmittlung bringen für uns die 

besten Ergebnisse bei der Begleitung unserer 

Auftraggeber.“ 

Sprachmittlungspool SPuK 

Caritaszentrum Cuxhaven 

 

 

Sprachmittlung per Video und  

Telefon 

Sowohl in ländlichen Regionen mit langen An-

fahrtswegen als auch im Zusammenhang mit 

dem COVID-19-Pandemiegeschehen können 

Gespräche mit Sprachmittlung häufig nicht wie 

üblich als persönliche Termine durchgeführt 

werden. Eine Alternative stellt die Sprachmitt-

lung auf Distanz per Video und Telefon dar. 

Bei deren Etablierung und Umsetzung gibt es 

für Sprachmittlungspools jedoch unterschiedli-

che Aspekte zu berücksichtigen.  

 

Wenn Sprachmittlungspools digitale Sprach-

mittlungseinsätze anbieten möchten, sollten 

sie in jedem Fall zunächst sowohl unter den 

Auftraggebern als auch unter den Sprachmit-

telnden abfragen, inwieweit die technischen 

Voraussetzungen für eine digitale Umsetzung 

gegeben sind. Sprachmittelnde haben in der 

Regel ein Telefon und oft auch ein videofähi-

ges Endgerät. Es gilt jedoch zu beachten, in-

wieweit die Sprachmittelnden mit der Nutzung 

von Videokonferenzdiensten, vertraut sind, um 

einen reibungslosen Sprachmittlungseinsatz 

zu ermöglichen. Auf Seiten der Auftraggeber 

sollte erfragt werden, ob Videoeinsätze durch-

geführt werden können, da die Erfahrung ge-

zeigt hat, dass die technische Ausstattung 

häufig nicht vorhanden ist. Bei den Sprachmit-

telnden sollte erhoben und im besten Fall in 

einer Datenbank oder Excel-Tabelle zu ver-

merkt werden, wer Telefon- und / oder Vi-

deoeinsätze durchführen kann und möchte, 

um eingehende Anfragen der Auftraggeber 

rasch vermitteln zu können.  

 

Bei SPuK findet die Vermittlungstätigkeit für 

digitale Einsätze in der Regel ähnlich zu der 

von Präsenzeinsätzen statt. Auch die Abrech-

nung und Kosten für den Einsatz ändern sich 

nicht, es entfallen lediglich die Fahrtkosten für 

weitere Distanzen. Die Video- oder Telefon-

konferenz wird von der*dem Auftraggeber*in 

erstellt, die*der die Zugangsdaten an die Ver-

mittlungsstelle weiterleitet. Diese leitet die In-

formation an die Sprachmittelnden weiter. Die 

tatsächliche Umsetzung des digitalen Sprach-

mittlungseinsatzes liegt bei den Auftraggebern. 

Die SPuK-Vermittlungsstelle ist dementspre-

chend nicht damit befasst, was auch daten-

schutzrechtlich ratsam ist.  

 

Sprachmittlungseinsätze per Video oder Tele-

fon unterscheiden sich von klassischen Prä-

senz-Einsätzen in verschiedener Weise. Aus 

diesem Grund empfiehlt es sich sowohl die 

Sprachmittelnden als auch die Auftraggeber 

über die Besonderheiten und zu beachtende 

Aspekte zu informieren und ggf. zu schulen. 

Der Einsatz von Video- oder Telefon-

Sprachmittlung ist grundsätzlich eher für kür-

zere Termine geeignet, da beide Formen für 

Sprachmittelnde konzentrationsintensiver und 

damit anstrengender sind als persönliches 

face-to-face Dolmetschen. Komplexe, emotio-

nale oder lange Gespräche sollten, wenn dies 

möglich ist, eher mit der Unterstützung einer 

Präsenz-Sprachmittlung durchgeführt werden. 

Um Sprachmittelnde und Auftraggeber auf die 

Besonderheiten der digitalen Umsetzung vor-

zubereiten, hat SPuK beispielsweise unterstüt-

zende Informationsmaterialien erstellt und bie-

tet Fortbildungen an. In beidem wird auf unter-

schiedliche Punkte hingewiesen, die bei der 

Umsetzung digitaler und telefonischer 

Sprachmittlung beachtet werden sollten. Dazu 

gehören beispielsweise Hinweise zur techni-

schen Ausstattung, zum Umgang mit fehlen-

dem Sichtkontakt, zum Raum und Nebenge-

räuschen, der Konzentration etc. Es empfiehlt 
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sich, derlei Informationsmaterialien sowohl den 

Auftraggebern als auch den Sprachmittelnden 

bei telefonisch/digital stattfindenden Sprach-

mittlungseinsätzen vorab per E-Mail zuzusen-

den. So wird bei jedem Einsatz auf die Beson-

derheiten bei Sprachmittlung per Video oder 

Telefon aufmerksam gemacht. Je nach der 

Nachfrage nach digitaler Sprachmittlung in der 

jeweiligen Region kann es ratsam sein sowohl 

für Sprachmittelnde als auch Auftraggeber 

Fortbildungen zum Thema anzubieten. 

 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprach-

mittlungspool klären sollten:  

 Gibt es eine Nachfrage an digitalen 

Sprachmittlungseinsätzen? 

 Haben Sprachmittelnde und Auftraggeber 

die notwendige technische Ausstattung 

und Kenntnisse zur Durchführung eines 

digitalen Sprachmittlungseinsatzes?  

 Wie kann die Vermittlung und Abrechnung 

digitaler Einsätze praktisch umgesetzt 

werden?  

 Wie können Sprachmittelnde und Auftrag-

geber über Besonderheiten und Heraus-

forderungen bei der digitalen Umsetzung 

von Sprachmittlungseinsätzen infor-

miert/geschult werden? 

 Gibt es Kontakte zu und Absprachen mit 

weiteren Sprachmittlungspools, um ggf. 

digital auf weitere Sprachen zurückgreifen 

zu können? 

 

Mögliche Stolpersteine:  

 Fehlende technische Ausstattung oder 

Kenntnisse bei Sprachmittelnden und oder 

Auftraggebern 

 Unklarheit darüber, welche Sprachmitteln-

den für Sprachmittlungseinsätze via Tele-

fon und / oder Video zur Verfügung stehen 

 Keine Vernetzung und Kooperation mit 

weiteren Sprachmittlungspools 

 

 

 

 

Hinweis: Ist ein Sprachmittlungspool 

mit anderen Pools vernetzt, kann durch 

die digitale Umsetzung vereinfacht auf 

Sprachen zurückgegriffen werden, die im ei-

genen Netzwerk nicht vorhanden sind.  

 

 

 „Sprachmittlung per Video oder Tele-

fon war zweifellos eine gute Lösung 

während der COVID-19-Pandemie. Es 

ermöglichte die Durchführung von Terminen 

auch während der Kontaktbeschränkungen 

und zur gleichen Zeit konnten Sprachmitteln-

de, die beispielsweise weiter weg im Landkreis 

wohnen, ohne Fahrtwege dolmetschen. Durch 

die Verfügbarkeit des Videoangebots hat sich 

so auch der Pool der verfügbaren Sprachmit-

telnden bei uns erweitert. Leider ist es so, dass 

in unserem Einzugsgebiet noch nicht alle Auf-

traggeber mit Video-Sprachmittlung arbeiten 

können oder wollen (z. B. Ärzt*innen). 

Manchmal sind auch die technische Ausstat-

tung und die Qualität der Internetverbindung 

ein Problem, sowohl auf Seiten des Auftragge-

bers als auch der Sprachmittelnden. In diesem 

Zusammenhang gibt es also noch immer Luft 

nach oben.“  
Sprachmittlungspool SPuK 

Caritaszentrum Cuxhaven 
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Qualitätssicherung 

Um nachhaltig die Qualität eines Sprachmitt-

lungsangebotes sicher zu stellen, empfiehlt es 

sich für Sprachmittlungspools Qualitätssiche-

rung zu betreiben. Dabei kann die Qualitätssi-

cherung unterschiedliche Aspekte und Maß-

nahmen beinhalten – je nach den lokalen 

Rahmenbedingungen des Pools. Viele Aspek-

te der in den vorherigen Kapiteln behandelten 

Handlungsfelder tragen dabei zur Qualitätssi-

cherung bei. 

 

Es zahlt sich aus, zunächst ein Verständnis 

von Qualität für den jeweiligen Sprachmitt-

lungspool zu schaffen. Was macht die Qualität 

des Sprachmittlungsangebotes aus? Wie soll-

ten Vermittlungsabläufe umgesetzt werden? 

Wie zufrieden sind Auftraggeber mit den Eins-

ätzen? Wie zufrieden sind Sprachmittelnde mit 

ihrer Tätigkeit? Wenn qualifizierte Sprachmit-

telnde zur Verfügung stehen, ein reibungsloser 

Vermittlungsprozess etabliert ist und sich alle 

am Sprachmittlungseinsatz beteiligten Akteure 

austauschen und abstimmen, sind dies beste 

Voraussetzungen dafür, dass ein qualitatives 

Sprachmittlungsangebot entsteht oder dieses 

verbessert wird. Qualitätssicherung ist also für  

alle Akteure sinnvoll, die an Sprachmittlungs-

einsätzen teilhaben.   

 

Dabei muss Qualitätssicherung nicht automa-

tisch mit einem riesigen Mehraufwand verbun-

den sein. Im Gegenteil kann sie dazu beitra-

gen, dass Abläufe eines Sprachmittlungsan-

gebotes effektiver gestaltet und zeitliche und 

finanzielle Ressourcen gezielter eingesetzt 

werden können. Zudem können Maßnahmen 

der Qualitätssicherung für die Bindung der 

Sprachmittelnden und Auftraggeber an den 

Sprachmittlungspool sorgen, zur Gewinnung 

neuer Netzwerkmitglieder beitragen und den 

Bestand des Angebots nachhaltig sichern.  

 

Im SPuK-Konzeptbesteht die Qualitätssiche-

rung aus unterschiedlichen Aspekten und 

Maßnahmen, die bereits detailliert in vorheri-

gen Kapiteln beschrieben wurden. Ein wichti-

ger Teil der Qualitätssicherung bezieht sich 

direkt auf die Sprachmittelnden selbst: Hier 

empfiehlt SPuK ein klar festgelegtes Rollen-

verständnis (S. 9) und Auswahl- und Aufnah-

meverfahren für Sprachmittelnde (S. 17). Zu-

sätzlich ist es grundlegend, diese fortzubilden 

(S. 23) und durch Reflexionsgespräche und 

Supervisionen zu begleiten (S. 28). Auf der 

anderen Seite ist auch der Einbezug der Auf-

traggeber als Kund*innen wesentlich. Diese 

erhalten bei jedem Einsatz einen Feedbackbo-

gen, auf den bei Beschwerden oder negativen 

Rückmeldung zeitnah eingegangen werden 

sollte. Im Rahmen des SPuK Bund 4 Projektes 

wurde zudem ein Konzept für Auftraggeber-

schulungen entwickelt, durch das auch Auf-

traggeber*innen für den Einsatz von Sprach-

mittlung sensibilisiert werden können und so-

mit die Qualität der Umsetzung des Angebotes 

gesteigert wird.  

 

Nicht zuletzt ist auch die Beobachtung der 

Entwicklung der Einsatzzahlen in Bezug auf 

Einsatzbereiche, Auftraggeber oder Sprachen 

wichtig für die Sicherstellung der Qualität eines 

Sprachmittlungspools. Durch die konstante 

Beobachtung und Auswertung der Einsatzzah-

len können schnell Veränderungen festgestellt 

und auf diese reagiert werden. Wird beispiels-

weise deutlich, dass ein sonst häufig Einsätze 

buchender Auftraggeber seltener anfragt, kann 

gezielt auf diesen zugegangen werden, um die 

Gründe zu klären und ggf. eine Lösung für 

mögliche Probleme zu finden.  

 

 

Fragen, die Sie für Ihren Sprachmitt-

lungspool klären sollten:  

 Was bedeutet Qualität für Ihr Sprachmitt-

lungsangebot?  

 Gibt es klare Auswahlkriterien für Sprach-

mittelnde? Welche sind das und wie wer-

den sie überprüft? 

 Gibt es ein Rollenverständnis für die 

Sprachmittelnden? Falls ja, wie wird es 

vermittelt? 

 Wie werden die Sprachmittelnden ge-

schult? 

 Welche Instrumente oder Maßnahmen 

können Ihnen dabei helfen, die Qualität si-

cherzustellen? Welche gibt es bereits oder 

sollten neu eingeführt werden? 
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Mögliche Stolpersteine:  

 Es existiert kein klares Rollenverständnis 

für die Sprachmittelnden 

 Neue Sprachmittelnde werden nicht nach 

festen Kriterien, sondern ohne tieferge-

hende Überprüfung zum Anforderungspro-

fil ins Netzwerk aufgenommen 

 Einsatzzahlen werden nicht analysiert 

 Es existiert kein Austausch und keine 

Möglichkeit des direkten Feedbacks von 

Auftraggebern zu den gebuchten Einsät-

zen  

 

 

 

Checkliste Qualitätssicherung  

 Auswahl- und Aufnahmeverfahren 

Sprachmittelnder 

 Klares Rollenverständnis 

 Schulung und Fortbildung(spflicht) 

 Reflexionsgespräche und Supervisionen 

 Befragung der Auftraggebenden (Feed-

backbögen / Online-Umfragen) 

 Reaktion auf Beschwerden von Auftragge-

bern oder Sprachmittelnden 

 Beobachtungen der Einsatzzahlen (z. B. 

Einsatzbereiche, Auftraggeber, Sprachen 

etc.)  

 Festgelegte Vermittlungsabläufe 

 

Ausblick 

Der vorliegende Leitfaden bietet praktische 

Empfehlungen für die Umsetzung von Profes-

sionalisierungsprozessen in Sprachmittlungs-

Vermittlungsstellen nach dem SPuK-Modell. 

Ziel ist es, Mitarbeitenden und Koordina-

tor*innen von Sprachmittlungsangeboten Im-

pulse dafür zu geben, sich mit den jeweiligen 

Rahmenbedingungen ihres Angebots ausei-

nanderzusetzen und dieses qualitätsorientiert 

weiterzuentwickeln.  

Der Leitfaden ist eine Reaktion auf die große 

Diversität an Sprachmittlungsangeboten in 

Deutschland, die durch unterschiedliche Struk-

turen, Qualifizierungsgrade, Finanzierungsmo-

delle und Vorstellungen der Tätigkeit geprägt 

sind. Diese Vielfalt und die daraus resultieren-

de Unübersichtlichkeit werden derzeit bun-

desweit kontrovers diskutiert. In diesem Zu-

sammenhang werden unter anderem Quali-

tätsstandards sowie der Auf- und Ausbau ent-

sprechender Strukturen zur Qualifizierung, 

Vermittlung und Finanzierung gefordert.  

Diese Forderungen nach bundesweiten Stan-

dards für Sprachmittlungsangebote beziehen 

sich jedoch häufig auf ein einheitliches Berufs-

bild mit Vollzeitqualifizierung und werden zu-

meist aus einer städtischen Sichtweise heraus 

gestellt. Sie greifen dabei nur die Perspektive 

eines Teils aller Akteure auf, die im Feld der 

Sprachmittlung aktiv und erfahren sind und 

Sprachmittlungsdienste in den verschiedenen 

Regionen Deutschlands umsetzen. Rahmen-

bedingungen von Sprachmittlungsstrukturen 

im ländlichen Raum werden darin oft nur wenig 

mitgedacht. Zudem werden Personen,  die aus 

verschiedenen Gründen nur zusätzlich zu ihrer 

Haupttätigkeit Sprachmittlungen durchführen 

wollen oder eine langfristige Qualifizierung an-

gesichts ihrer bereits umfangreichen oder 

langjährigen Sprachmittlungserfahrungen als 

unverhältnismäßig betrachten, bei diesen Be-

strebungen nicht mit einbezogen. Um eine 

breite Erreichbarkeit von Sprachmittlung auch 

im ländlichen Raum und für seltener nachge-

fragte oder kurzfristig wesentlich stärker nach-

gefragte Sprachen zu berücksichtigen, bedarf 

es für die Sprachmittlungs-Landschaft aus 

SPuK-Perspektive mehrerlei: Einer Varianz 

von Qualifizierungswegen die an unterschiedli-

che Rahmenbedingungen angepasst werden 

können, vielfältige Zugänge zur Tätigkeit für 

erfahrene Seiteneinsteiger*innen,  Qualitäts-

standards in Form eines Rollenleitbildes für die 

Sprachmittlung sowie eine angemessene Ge-

bührenordnung zur Refinanzierung von 

Sprachmittlungsangeboten. Das von vielen 

Akteuren geteilte Vorhaben einen Anspruch 

auf Sprachmittlung und deren Finanzierung 

gesetzlich zu verankern sollte aus unserer 

Sicht deswegen nicht auf ein Einheits-Modell 
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zusteuern, welches nicht die Breite der eben 

beschriebenen Faktoren berücksichtigt und 

viele bereits langjährig in den Regionen aktive 

Strukturen nicht mit einbezieht.   

Da es wie beschrieben keine Vorgaben auf 

Bundesebene zur Gestaltung und Umsetzung 

von Sprachmittlungsangeboten gibt, ist es für 

Sprachmittlungspools deshalb wesentlich, sich 

selbst mit der bestmöglichen Umsetzung ihres 

Angebotes an den jeweiligen Standorten aus-

einanderzusetzen. Unsere Überzeugung ist es, 

dass es eine Fülle von Feldern gibt, in denen 

jede Sprachmittlungsvermittlungsstelle in ihrer 

Professionalisierung voranschreiten kann. Auf 

diesem Weg zu größerer Professionalität sol-

len die Inhalte dieses Leitfadens den Le-

ser*innen eine Unterstützung bieten. 

Da sich das Feld der Sprachmittlung derzeit im 

Wandel befindet, ist es vor allem durch die in 

ihm aktiven Akteure gestaltbar. Maßstäbe 

können und sollten durch gute Praxis gesetzt 

werden. Denn nur so können bundesweit qua-

litative Sprachmittlungsangebote geschaffen 

werden, um Verständigungsbarrieren abzu-

bauen, gesellschaftliche Teilhabe, die Wahr-

nehmung von Rechten und – nicht zuletzt – 

eine effektive Zusammenarbeit zwischen 

Fachkräften und ihren Klient*innen zu ermögli-

chen. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Leit-

faden hierzu unterstützende Impulse geben 

kann und Sie Ihr Sprachmittlungsangebot wei-

terentwickeln und professionalisieren können.  
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